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EU-Ministerrat: Abstimmung zur Einführung der Mindeststeuer erneut ver-

schoben 

Am 17.06.2022 hat der Rat der EU-Finanzminister die Abstimmung zur Einfüh-

rung der Mindeststeuer erneut verschoben. Bereits im Vorfeld hatte sich abge-

zeichnet, dass zwar Polen aufgrund der durch die französische Ratspräsident-

schaft vorgenommenen Änderungen an dem Richtlinienentwurf (neue Fassung) 

nun zustimmen würde. Gleichzeitig stellte Ungarn mit einem längeren Wortbei-

trag während der Sitzung klar, dass es zur Zeit nicht zustimmen könne. Als 

Gründe wurden genannt, dass der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation 

Sorgen insbesondere hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der EU aus ungari-

scher Sicht wieder in den Vordergrund schöben. Die Einführung der Mindest-

steuer stelle diesbezüglich einen Wettbewerbsnachteil dar, den Ungarn nun ab-

lehne. Vermutungen gehen allerdings auch dahin, dass diese Gründe nur vorge-

schoben sein könnten und Ungarn in Wirklichkeit die Zusage von Geldmitteln er-

wartet. Die französische Ratspräsidentschaft unter Leitung des Finanzministers 

Bruno Le Maire nahm dies zur Kenntnis und kündigte an, den Richtlinienvor-

schlag bis Ende Juni, also noch vor Beendigung der französischen Ratspräsi-

dentschaft durch den Rat bringen zu wollen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, 

wie die Bedenken Ungarns innerhalb so kurzer Zeit ausgeräumt werden können. 

Gleichzeitig betonten sowohl der französische Finanzminister Le Maire als auch 

EU-Kommissar Gentiloni, dass dieser Vorgang ein Paradebeispiel dafür sei, 

weshalb die EU in Steuerfragen von der Einstimmigkeit zur Abstimmung mit qua-

lifizierter Mehrheit übergehen sollte. 

 

BMF: FAQ zur Energiepreispauschale veröffentlicht 

Um Härten aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten abzufedern, hat der 

Gesetzgeber im Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23.05.2022 für das Kalen-

derjahr 2022 eine Energiepreispauschale von einmalig 300 € eingeführt. Sie ist 

steuerpflichtig und wird mit dem Steuersatz des Mitarbeiters besteuert, so dass 

Empfänger mit geringen Einkünften geringer belastet werden. Zusätzlich zur Ein-

kommensteuer fallen ggf. Annexsteuern (d.h. Solidaritätszuschlag und Kirchen-

steuer) an. Die Regelungen zur Energiepreispauschale sind mit Wirkung vom 

01.01.2022 in Kraft getreten. Die Arbeitgeber müssen den Betrag im September 

2022 an ihre Mitarbeiter auszahlen und können sich grundsätzlich die Beträge mit 

der Lohnsteueranmeldung für den Monat August 2022 vom Finanzamt erstatten 

lassen. Das BMF hat nun in einer FAQ-Liste zu Zweifelsfragen zur Energiepreis-

pauschale Stellung genommen. 

 

BMF: Neufassung des Auslandestätigkeitserlasses (ATE) 

Der sog. Auslandstätigkeitserlass enthält Sonderregelungen für die Freistellung 

des Arbeitslohns für bestimmte Auslandstätigkeiten in Ländern, mit denen kein 

Doppelbesteuerungsabkommen besteht, um die deutsche Exportwirtschaft (ins-

besondere den Anlagenbau) zu fördern. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreispauschale.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreispauschale.html
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Mit BMF-Schreiben vom 10.06.2022 wurde nun der Erlass (BMF-Schreiben vom 

31.10.1983, BStBl. I, 470) aktualisiert und in vielen Punkten an die heutige 

Rechtslage angepasst. Die Änderungen gelten ab dem Kalenderjahr 2023 bzw. 

für Lohnzahlungszeiträume nach dem 31.12.2022. 

Neben den bisherigen Tätigkeiten sind nun auch Auslandstätigkeiten im Zusam-

menhang mit der deutschen öffentlichen Entwicklungshilfe im Rahmen der Tech-

nischen oder Finanziellen Zusammenarbeit begünstigt, wenn eine Projektförde-

rung unmittelbar oder mittelbar aus inländischen öffentlichen Mitteln zu mindes-

tens 75 % vorliegt.  

Die Steuerfreiheit greift wie bisher nur, wenn der Mitarbeiter die begünstigte Tä-

tigkeit mindestens drei Monate ununterbrochen ausübt. Es wird klargestellt, dass 

Freizeitblöcke (inklusive eingeschlossener arbeitsfreier Wochenenden und Feier-

tage) während einer begünstigten Auslandstätigkeit nicht zu einer schädlichen 

Unterbrechung führen.  

War der ATE bislang eine begünstigende Maßnahme, bei der die Steuerfreistel-

lung des Arbeitslohns in Deutschland unabhängig von der steuerlichen Behand-

lung im Ausland gewährt wurde, wird ab 2023 eine Mindestbesteuerung einge-

führt. Die Steuerfreistellung wird dann nur noch gewährt, wenn der Mitarbeiter 

nachweist,  

- dass seine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (d.h. der nach deutschem 

Recht ermittelte Arbeitslohn abzüglich der damit in unmittelbarem wirtschaftli-

chen Zusammenhang stehenden - und ebenfalls nach deutschem Recht ermit-

telten - Werbungskosten) im Tätigkeitsstaat einer der deutschen Einkommens-

teuer entsprechenden Steuer in einer durchschnittlichen Höhe von mindestens 

10 % unterliegen und  

- dass die auf diese Einkünfte festgesetzte Steuer entrichtet wurde.  

Kann dieser Nachweis nicht geführt werden, entfällt die Steuerfreiheit und eine im 

Ausland evtl. entrichtete Einkommensteuer wird nach den Regelungen des § 34c 

EStG auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet.  

Die Prüfung der Versteuerung im Ausland erfolgt erst im Rahmen der Einkom-

mensteuerveranlagung des Mitarbeiters. In diesem Rahmen wird auch die Steu-

erbefreiung abschließend geprüft. Der Arbeitgeber darf den auf die begünstigte 

Auslandstätigkeit entfallenden Arbeitslohn steuerfrei auszahlen, wenn er oder der 

Mitarbeiter einen entsprechenden Antrag beim Betriebsstättenfinanzamt gestellt 

hat (Freistellungsbescheinigung). Dabei ist bereits glaubhaft zu machen, dass die 

entsprechende Versteuerung im Ausland greift. Wurde der Arbeitslohn im Rah-

men des Lohnsteuerabzugs versteuert, kann der Antrag auf Anwendung des 

Auslandstätigkeitserlasses auch noch im Rahmen der Einkommensteuerveranla-

gung gestellt werden. Dies ist längstens bis zum Eintritt der Bestandskraft des 

Einkommensteuerbescheids des Mitarbeiters möglich.  
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BMF: Einzelfragen zur Abgeltungsteuer – Abspaltungen i.S.d. § 20 Abs. 4a 

Satz 7 EStG 

Mit BMF-Schreiben vom 15.06.2022 reagiert die Finanzverwaltung auf eine Serie 

an Urteilen des BFH (Urteile vom 01.07.2021, VIII R 9/19, VIII R 28/19, VIII R 

6/20, VIII R 19/20 und VIII R 27/20, betreffend die Kapitalmaßnahme Hewlett-

Packard Company - USA, Urteil vom 01.07.2021, VIII R 15/20, betreffend die Ka-

pitalmaßnahme eBay Inc. - USA, sowie Urteil vom 19.10.2021, VIII R 7/20, be-

treffend die Kapitalmaßnahme Kraft Foods Inc. - USA). Die Urteile betrafen je-

weils Spin-Offs US-amerikanischer Kapitalgesellschaften, im Rahmen derer die 

Anteilseigner der übertragenden Gesellschaft durch separate Rechtsgeschäfte 

Anteile an der übernehmenden Gesellschaft erhalten hatten. Grundsätzlich ist die 

Zuteilung der Aktien an deutsche Anteilseigner als Kapitalertrag i.S. des § 20 

Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung steuerbar, weshalb 

Kreditinstitute bislang mit Einbuchung der neuen Aktien zu Börsenkursen steuer-

pflichtige Kapitalerträge angesetzt hatten. Der BFH entschied jedoch, dass der 

Begriff der Abspaltung in § 20 Abs. 4a Satz 7 (für Spaltungsvorgänge nach dem 

31.12.2012) bzw. Satz 1 (für Spaltungsvorgänge vor dem 31.12.2012) EStG ty-

pusorientiert auszulegen ist und in Drittstaatenfällen keine partielle Gesamt-

rechtsnachfolge („kraft Gesetzes“) voraussetzt, sofern der ausländische Staat ei-

ne solche nicht vorsieht und die Vermögensübertragung einerseits und die Zutei-

lung der Anteile am übernehmenden Rechtsträger andererseits in einem einheit-

lichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. Diese Vorschriften er-

fassen demnach aus Gründen der Kapitalverkehrsfreiheit auch ausländische 

Vorgänge, die die „wesentlichen Strukturmerkmale“ einer Abspaltung i.S. des § 

123 Abs. 2 UmwStG erfüllen. Die Abspaltung führt zu einer Aufteilung der ur-

sprünglichen Anschaffungskosten auf die „alten“ und „jungen“ Anteile zum Zeit-

punkt der Abspaltung. 

Die Urteilsgrundsätze des BFH sind nun laut BMF-Schreiben in allen noch offe-

nen Fällen anzuwenden und führen zu einer Minderung des bisher angesetzten 

steuerpflichtigen Kapitalertrags.  

Die Folgewirkungen der vorstehenden BFH-Rechtsprechung sind ausschließlich 

im Rahmen der Veranlagung der betroffenen Anleger zu beachten. Für die Ver-

äußerungsbesteuerung ist zwischen Erwerben der „alten“ Anteile vor dem 

01.01.2009 und solche nach dem 31.12.2008 zu unterscheiden, da bei Erwerb 

vor 2009 Alt- wie Junganteile dem Bestandsschutz nach § 52 Abs. 28 Satz 11 

EStG unterliegen. Bei Erwerb der Altanteile ab 2009 sind die korrekten Gewinne 

nach Aufteilung der Anschaffungskosten durch Veranlagung zu ermitteln und der 

Steuereinbehalt zu korrigieren. 

Überdies bietet die Finanzverwaltung Vereinfachungsregelungen, in denen von 

einer Gewinnkorrektur abgesehen werden kann. Dies betrifft unwesentliche Fälle 

(Sachausschüttung < € 500), Fälle, in denen das Jahr der Kapitalmaßnahme be-

reits bestandskräftig veranlagt wurde, sowie Fälle, in denen die Anteile bereits 

veräußert wurden. In der letzten Konstellation ist hierfür der Rechtsbehelf gegen 

den Einkommensteuerbescheid des Veranlagungszeitraums, in dem die „jungen“ 

Anteile eingebucht wurden, zurückzunehmen. 



 

 
Seite 4 von 8 

 

# 20 
21.06.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Infolge der Neuregelung ist das BMF-Schreiben vom 20.03.2018 (BStBl. I S. 432) 

nicht mehr anzuwenden. 

Mit BMF-Schreiben vom 19.05.2022 hatte die Finanzverwaltung aber ergänzend 

zur Veröffentlichung der Urteile im Bundessteuerblatt schon klargestellt, dass 

diese Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG nicht anzuwen-

den sind. Insoweit sollen weiterhin die für die Vergleichbarkeit maßgeblichen Kri-

terien der Randnr. 01.36 des BMF-Schreibens vom 11.11.2011 (BStBl I S. 1314) 

gelten. 

 

BMF: Neues zur Besteuerung von sog. Registerfällen 

Das BMF übersandte dem Finanzausschuss des Bundestags am 16.06.2022 den 

Bericht zur Evaluation der Rechtslage der Besteuerung beschränkt Steuerpflich-

tiger, die inländische Einkünfte aus der Überlassung von Rechten erzielen, die in 

ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen sind (sog. Register-

fälle). Aufgrund des großen Interesses beabsichtigt das BMF, den Bericht auch 

auf seiner Homepage zu veröffentlichen. 

Die Erkenntnisse des Evaluationsprozesses machen aus Sicht des BMF eine 

Neubewertung der Registerfallbesteuerung erforderlich. 

Diese Neubewertung führe zu folgenden drei Schlussfolgerungen: 

1. Die Regelungen zur Registerfallbesteuerung sollten für die Zukunft auf Fälle 

mit Steueroasen, also mit nichtkooperativen Steuerhoheitsgebieten im Sinne 

des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwett-

bewerb (Steueroasen-Abwehrgesetz), beschränkt werden und im Übrigen zu-

künftig abgeschafft werden. 

2. Das sogenannte vereinfachte Verfahren im Sinne der BMF-Schreiben vom 

11.02.2021 und vom 14.07.2021 sollte um zwölf Monate verlängert werden. 

Hierzu werde das BMF auf die obersten Finanzbehörden der Länder zugehen 

und auf eine entsprechende Verlängerung der Regelung durch den Erlass ei-

nes entsprechenden BMF-Schreibens hinwirken. 

3. Bei sog. Drittlizenzfällen stellen sich besondere Schwierigkeiten und Proble-

me sowohl für die Steuerpflichtigen wie die Steuerverwaltung. Das BMF wird 

Abhilfemaßnahmen zur Lösung dieser Probleme prüfen. 

 

EuGH: Kapitalertragsteuererstattung bei Streubesitzdividenden an eine ge-

bietsfremde Gesellschaft 

In einem Vorabentscheidungsverfahren setzte sich der EuGH mit Urteil vom 

16.06.2022 (C-572/20) mit der Auslegung des die Kapitalverkehrsfreiheit normie-

renden Art. 63 AEUV im Zusammenhang mit der Erstattung von Kapitalertrag-

steuer auseinander. Diese war für die Jahre 2006 bis 2008 i.H.v. 20 % (zzgl. 5 % 

Solidaritätszuschlag) auf die an ihre britische Gesellschafterin (eine Kapitalge-

sellschaft) gezahlten Streubesitzdividenden einer deutschen Kapitalgesellschaft 

einbehalten worden. Die britische Gesellschaft stützte ihre Erstattungsanträge 
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teils auf Art. 6 Abs. 1 DBA-Großbritannien, welcher eine Begrenzung des Quel-

lensteuersatzes auf 15 % vorsieht, und teils auf eine Verletzung der unionsrecht-

lichen Kapitalverkehrsfreiheit. Das BZSt gab dem ersten Teil der Anträge statt, 

lehnte hingegen eine Erstattung der verbleibenden abgeführten Steuer mit der 

Begründung ab, dass die in § 32 Abs. 5 KStG vorgesehenen Bedingungen nicht 

erfüllt seien. 

Während in Deutschland ansässige Gesellschaften die als Quellensteuer einbe-

haltene und abgeführte Kapitalertragsteuer gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. 

§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG ohne Weiteres anrechnen oder erstatten lassen können, 

knüpft § 32 Abs. 5 KStG die Erstattung für gebietsfremde EU/EWR-

Gesellschaften an strengere Voraussetzungen. Insbesondere erfordert dessen 

Satz 2 Nr. 5, dass die Kapitalertragsteuer nicht beim Gläubiger oder einem 

(un)mittelbar am Gläubiger beteiligten Anteilseigner angerechnet oder als Be-

triebsausgabe oder Werbungskosten abgezogen werden kann. Die Vorausset-

zungen der Nr. 1 bis 5 sowie Ansässigkeit, Steuerpflicht und das Empfangen der 

Kapitalerträge sind nach den Sätzen 3 und 4 durch eine Bescheinigung der 

Steuerbehörden des Ansässigkeitsstaates nachzuweisen. Aus dieser muss nach 

Satz 5 hervorgehen, dass die deutsche Kapitalertragsteuer nicht angerechnet, 

nicht abgezogen oder nicht vorgetragen werden kann und inwieweit dies auch 

tatsächlich nicht erfolgt ist. 

Das vorlegende Gericht zweifelte die Vereinbarkeit dieser ausschließlich für ge-

bietsfremde Gesellschaften anwendbaren Zusatzvoraussetzung mit dem Unions-

recht an und initiierte ein Vorabentscheidungsverfahren mit Fragen zu einer mög-

lichen Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit sowie einer potenziellen Rechtferti-

gung. Der EuGH stellte in seinem Urteil eine Ungleichbehandlung gebietsansäs-

siger und gebietsfremder Gesellschaften trotz vergleichbarer Situation fest, die 

durch die bestehenden DBA-Regelungen aufgrund einer Anrechnungsbegren-

zung nicht in allen Fällen neutralisiert werden könne. Dies sei geeignet, in ande-

ren Mitgliedstaaten ansässige Gesellschaften von Investitionen in Gesellschaften 

des betreffenden Mitgliedstaates abzuhalten, und mangels zwingender Gründe 

des Allgemeininteresses nicht zu rechtfertigen. Insbesondere könne auch bei 

nach denselben Vorschriften besteuerten Streubesitzdividenden gebietsansässi-

ger Gesellschaften das verfolgte Ziel der Vermeidung doppelter Berücksichtigung 

der Quellensteuer nicht ausgeschlossen werden, sodass es an der notwendigen 

Kohärenz und Systematik der Regelungen zur Steuererstattung fehle. 

Im Ergebnis durfte die Kapitalertragsteuererstattung nicht aufgrund des fehlenden 

Nachweises darüber, dass die Steuer bei der Gesellschaft oder ihren Anteilseig-

nern nicht angerechnet, als Anrechnungsvortrag berücksichtigt oder abgezogen 

wurde, scheitern. Das Urteil ist lediglich auf innereuropäische Konstellationen 

anwendbar. Zur Steuererstattung im Drittstaatenfall äußerte sich der EuGH man-

gels Relevanz im Ausgangsverfahren nicht. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Vorschrift des § 8b Abs. 4 KStG 

zur Steuerpflicht von Streubesitzdividenden in den Streitjahren noch nicht galt. 

§ 32 Abs. 5 KStG hat insoweit vornehmlich Bedeutung für die Vergangenheit. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&g=KStG&p=32&w=GoschKoKStG
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.06.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-572/20 16.06.2022 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Dividenden aus Streubesitzanteilen 
– Erstattung der von einer gebietsfremden Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer – 
Voraussetzungen – Freier Kapitalverkehr – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

C-596/20 16.06.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2, 24 und 43 – Ort der Dienstleistung – Technische Unterstüt-
zungsleistungen, die an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft erbracht 
werden – Rechtsmissbrauch – Tatsachenwürdigung – Unzuständigkeit 

 

Alle am 17.06.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 4/20 21.01.2022 Verminderung des Anteils am Vermögen einer KG 

V R 19/21 16.12.2021 Zur fehlenden Beschwer bei Anfechtung eines Nullbescheides 

 

 

Alle am 17.06.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 47/21 10.05.2022 Zur Frage der Höhe des gemäß § 6b Abs. 10 Satz 2 EStG abziehbaren Betrags 

VIII B 35/21 10.05.2022 
Verletzung rechtlichen Gehörs im Zusammenhang mit der Beiziehung von zivilge-
richtlichen Akten 

VIII E 3/21 27.04.2022 
Streitwert einer Nichtzulassungsbeschwerde, mit der die Entscheidung des FG in 
einem Wiederaufnahmeverfahren angefochten wird 

II R 11/20 12.02.2022 Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

 

 

 

  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260988&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3571131
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260990&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3648708
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210096/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250094/
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Alle bis zum 20.06.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7200/19/10001 :027 

16.06.2022 Umsatzsteuer: Zahlungen im Zusammenhang mit EU-Rahmenprogrammen 

IV B 6 - S 
1315/19/10031 :005 

15.06.2022 

Standard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanz-

konten in Steuersachen; Anwendungsfragen im Zusammenhang mit einem 

gemeinsamen Meldestandard sowie dem FATCA-Abkommen 

IV C 1 - S 
2252/19/10028 :018 

15.06.2022 Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Abwicklung von Kapitalmaßnahmen 

IV C 6 - S 2139-
b/21/10001 :001 

15.06.2022 

Steuerliche Gewinnermittlung; Zweifelsfragen zu den Investitionsabzugsbe-

trägen nach § 7g Absatz 1 bis 4 und 7 EStG in der Fassung des Jahress-

teuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 

III C 5 - S 7429-
b/21/10003 :001 

15.06.2022 Umsatzsteuer: Beteiligung an einer Steuerhinterziehung (§ 25f UStG) 

IV B 6 - S 
1320/19/10011 :001 

15.06.2022 Merkblatt zur Internationalen Rechtshilfe in Steuerstrafsachen 

IV C 5 - S 
2293/19/10012 :001 

10.06.2022 Lohnsteuer: Auslandstätigkeitserlass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-06-16-USt-Zahlungen-EU-Rahmenprogramme.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-06-16-USt-Zahlungen-EU-Rahmenprogramme.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-15-standard-fuer-den-automatischen-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-anwendungsfragen-im-zusammenhang-mit-einem-gemeinsamen-meldestandard-sowie-dem-FATCA-abkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-15-standard-fuer-den-automatischen-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-anwendungsfragen-im-zusammenhang-mit-einem-gemeinsamen-meldestandard-sowie-dem-FATCA-abkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-06-15-Abgeltungsteuer-Abwicklung-Kapitalmassnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-06-15-Abgeltungsteuer-Abwicklung-Kapitalmassnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-06-15-Zweifelsfragen-Investitionsabzugsbetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-06-15-Zweifelsfragen-Investitionsabzugsbetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-06-15-USt-Beteiligung-Steuerhinterziehung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-15-Merkblatt-Internationale-Rechtshilfe-Steuerstrafsachen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-15-Merkblatt-Internationale-Rechtshilfe-Steuerstrafsachen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-06-10-LSt-Auslandstaetigkeitserlass.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-06-10-LSt-Auslandstaetigkeitserlass.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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ENTWURF 


RICHTLINIE DES RATES 


zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale 


Unternehmensgruppen in der Union 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) In den letzten Jahren hat die Union entscheidende Maßnahmen ergriffen, um stärker gegen 


aggressive Steuerplanung im Binnenmarkt vorzugehen. Mit den Richtlinien zur 


Bekämpfung von Steuervermeidung wurden Regeln gegen die Gewinnkürzung im 


Binnenmarkt und die Gewinnverlagerung aus dem Binnenmarkt festgelegt. Damit wurden 


die Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 


(OECD) im Zusammenhang mit der Initiative zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (BEPS) in Unionsrecht übertragen, um sicherzustellen, dass Gewinne 


multinationaler Unternehmen dort besteuert werden, wo die wirtschaftlichen Tätigkeiten, 


mit denen sie erzielt werden, stattfinden und wo die Wertschöpfung erfolgt. 


                                                 
1 ABl. C … vom …, S. …. 
2 ABl. C … vom …, S. …. 
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(2) Im ständigen Bestreben, den auf die Gewinnverlagerung in Steuerhoheitsgebiete ohne oder 


mit sehr niedriger Besteuerung abzielenden Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen 


ein Ende zu setzen, hat die OECD eine Reihe internationaler Steuervorschriften 


weiterentwickelt, um zu gewährleisten, dass multinationale Unternehmen unabhängig 


davon, wo sie tätig sind, einen angemessenen Steuerbeitrag leisten. Mit dieser 


weitreichenden Reform, die die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung vorsieht, soll 


der Wettbewerb um immer niedrigere Körperschaftsteuersätze nach unten hin begrenzt 


werden. Im Zuge der Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer soll ein Großteil 


der Vorteile, die eine Gewinnverlagerung in Steuerhoheitsgebiete ohne oder mit sehr 


niedriger Besteuerung mit sich bringt, abgeschafft werden, wodurch gleiche 


Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen weltweit geschaffen und Steuerhoheitsgebiete in 


die Lage versetzt werden sollen, ihre Steuereinnahmen besser zu sichern. 


(3) Seinen Niederschlag hat dieses politische Ziel in den „Global Anti-Base Erosion Model 


Rules“ (im Folgenden „GloBE-Regeln“) gefunden, die der inklusive Rahmen gegen 


Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) von OECD und G20 am 


14. Dezember 2021 gebilligt hat und zu deren Umsetzung sich die Mitgliedstaaten 


verpflichtet haben. In dem Bericht des Rates an den Europäischen Rat zu Steuerfragen, den 


der Rat am 7. Dezember 2021 gebilligt hat3, bekräftigte er sein klares Bekenntnis zu der 


Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer und sagte zu, die Einigung mittels 


Rechtsvorschriften der Union rasch umzusetzen. Es ist in diesem Zusammenhang äußerst 


wichtig, dass die Mitgliedstaaten ihrer Zusage zur Einführung einer globalen 


Mindestbesteuerung wirksam nachkommen. 


(4) In einer Union mit eng verflochtenen Volkswirtschaften ist es von maßgeblicher Bedeutung, 


dass die Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer auf eine hinreichend 


kohärente und koordinierte Weise umgesetzt wird. Angesichts des Umfangs, der 


Detailliertheit und der technischen Einzelheiten dieser neuen internationalen 


Steuervorschriften kann nur ein gemeinsamer Unionsrahmen eine Fragmentierung des 


Binnenmarkts bei deren Umsetzung verhindern. Zudem würde ein gemeinsamer Rahmen, 


der mit den durch den Vertrag garantierten Grundfreiheiten vereinbar ist, den 


Steuerpflichtigen Rechtssicherheit bei der Umsetzung der Vorschriften bieten. 


                                                 
3 Vom Rat am 7. Dezember 2021 gebilligter Bericht des Rates an den Europäischen Rat zu 


Steuerfragen (Dok. 14767/21). 
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(5) Es müssen Vorschriften festgelegt werden, die einen effizienten und kohärenten Rahmen für 


die globale Mindestbesteuerung auf Unionsebene schaffen. Der Rahmen schafft ein System, 


das aus zwei zusammenhängenden Regeln – den sogenannten GloBE-Regeln – besteht und 


in Fällen, in denen ein multinationales Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet effektiv 


weniger als 15 % Steuern zahlt, die Erhebung eines zusätzlichen, als „Ergänzungssteuer“ 


oder auch „Top-up-Steuer“ bezeichneten Steuerbetrags vorsieht. In einem solchen Fall gilt 


das Steuerhoheitsgebiet als niedrig besteuert. Die beiden Regeln sind die 


„Ertragseinbeziehungsregelung“ (EER) und die „umgekehrte 


Ertragseinbeziehungsregelung“ (UEER) („Income Inclusion Rule“ und „Undertaxed 


Payment Rule“). Nach diesem System ist die in einem Mitgliedstaat gelegene 


Muttergesellschaft eines multinationalen Unternehmens verpflichtet, die EER auf ihren 


Anteil an der Ergänzungssteuer für jedweden niedrig besteuerten Rechtsträger der Gruppe 


anzuwenden, unabhängig davon, ob dieser Rechtsträger innerhalb oder außerhalb der Union 


gelegen ist. Die UEER sollte als Auffangmechanismus für die EER dienen, indem ein 


etwaiger Restbetrag der Ergänzungssteuer in Fällen neu zugerechnet wird, in denen nicht der 


gesamte Betrag der Ergänzungssteuer für niedrig besteuerte Rechtsträger von 


Muttergesellschaften mittels der EER eingezogen werden konnte. 


(6) Die von den Mitgliedstaaten vereinbarten GloBE-Regeln müssen so umgesetzt werden, dass 


sie der globalen Einigung möglichst getreu entsprechen, um sicherzustellen, dass die von 


den Mitgliedstaaten nach Maßgabe dieser Richtlinie umgesetzten Vorschriften anerkannte 


Vorschriften im Sinne der GloBE-Regeln sind. Die vorliegende Richtlinie orientiert sich eng 


an Inhalt und Struktur der GloBE-Regeln. Um die Vereinbarkeit mit dem Primärrecht der 


Union und insbesondere mit der Niederlassungsfreiheit zu gewährleisten, sollten die 


Bestimmungen dieser Richtlinie sowohl auf in einem Mitgliedstaat gelegene Rechtsträger 


als auch auf gebietsfremde Rechtsträger einer in diesem Mitgliedstaat gelegenen 


Muttergesellschaft Anwendung finden. Diese Richtlinie sollte auch auf große rein 


inländische Gruppen Anwendung finden. Auf diese Weise würde gewährleistet, dass 


jegliches Risiko einer Diskriminierung zwischen grenzüberschreitenden und inländischen 


Sachverhalten vermieden wird. Alle in einem niedrig besteuerten Mitgliedstaat gelegenen 


Rechtsträger, einschließlich der die EER anwendenden Muttergesellschaft, würden der 


Ergänzungssteuer unterliegen. Ebenso würden die in einem anderen niedrig besteuerten 


Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten dieser Muttergesellschaft der Ergänzungssteuer 


unterliegen. 
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(7) Zwar muss sichergestellt werden, dass Negativanreize für Steuervermeidungspraktiken 


bestehen, doch sollten negative Auswirkungen auf kleinere multinationale Unternehmen im 


Binnenmarkt vermieden werden. Zu diesem Zweck sollte die vorliegende Richtlinie nur auf 


in der Union gelegene Rechtsträger Anwendung finden, die multinationalen 


Unternehmensgruppen oder großen inländischen Gruppen angehören, welche konsolidierte 


Umsatzerlöse von jährlich mindestens 750 000 000 EUR erzielen. Dieser Schwellenwert 


stünde im Einklang mit dem Schwellenwert bestehender internationaler Steuervorschriften, 


wie etwa der länderbezogenen Berichterstattung4. Rechtsträger, die in den 


Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, werden als Geschäftseinheiten bezeichnet. 


Bestimmte Rechtsträger sollten aufgrund ihres besonderen Zwecks und Status vom 


Anwendungsbereich ausgenommen werden. Dazu gehören Rechtsträger, die im 


Allgemeinen keine Handels- oder Geschäftstätigkeiten ausüben bzw. im Allgemeininteresse 


liegende Tätigkeiten ausüben, etwa im Bereich der Gesundheitsversorgung, Bildung oder 


Errichtung öffentlicher Infrastruktur, und aus diesen Gründen in dem Mitgliedstaat, in dem 


sie gelegen sind, möglicherweise nicht steuerpflichtig sind. Zum Schutz dieser spezifischen 


Interessen sollten staatliche Rechtsträger, internationale Organisationen, Organisationen 


ohne Erwerbszweck, einschließlich Organisationen für Zwecke wie die öffentliche 


Gesundheitsversorgung, und Pensionsfonds vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 


ausgenommen werden. Organisationen ohne Erwerbszweck können auch 


Krankenversicherungsträger umfassen, die keine anderen Gewinne als für die öffentliche 


Gesundheitsversorgung erforderlich anstreben oder erzielen. Auch Investmentfonds und 


Immobilieninvestmentvehikel, die an der Spitze der Beteiligungskette stehen, sollten vom 


Anwendungsbereich ausgenommen werden, da die erzielten Erträge dieser Rechtsträger auf 


der Ebene ihrer Eigentümer besteuert werden. 


                                                 
4 Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der 


Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 


Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8). 
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(8) Im Mittelpunkt des Systems steht die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe, die direkt oder indirekt eine 


die Kontrolle begründende Beteiligung an allen anderen Geschäftseinheiten der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder der großen inländischen Gruppe hält. Da die 


oberste Muttergesellschaft in der Regel verpflichtet ist, die Abschlüsse aller Rechtsträger der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder der großen inländischen Gruppe zu 


konsolidieren, oder – falls dies nicht der Fall ist – nach einem anerkannten 


Rechnungslegungsstandard dazu verpflichtet wäre, verfügt sie über entscheidende 


Informationen und wäre am besten in der Lage, dafür zu sorgen, dass die Besteuerungshöhe 


je Steuerhoheitsgebiet für die Gruppe dem vereinbarten Mindeststeuersatz entspricht. Ist die 


oberste Muttergesellschaft in der Union gelegen, so sollte sie daher nach dieser Richtlinie 


vorrangig dazu verpflichtet sein, die EER auf ihren zuzurechnenden Anteil an der 


Ergänzungssteuer für alle niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe anzuwenden, unabhängig davon, ob diese Geschäftseinheiten 


innerhalb oder außerhalb der Union gelegen sind. Die oberste Muttergesellschaft an der 


Spitze einer großen inländischen Gruppe würde die EER auf den gesamten Betrag der 


Ergänzungssteuer für ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten anwenden. 


(9) In bestimmten Fällen müsste diese Verpflichtung auf andere in der Union gelegene 


untergeordnete Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe übertragen 


werden. Erstens sollten in Fällen, in denen die oberste Muttergesellschaft ein 


ausgenommener Rechtsträger ist oder in einem Drittstaat oder -gebiet gelegen ist, der bzw. 


das die GloBE-Regeln oder gleichwertige Vorschriften nicht umgesetzt hat und somit keiner 


anerkannten EER unterliegt, zwischengeschaltete Muttergesellschaften, die sich in der 


Beteiligungskette unterhalb der obersten Muttergesellschaft befinden und in der Union 


gelegen sind, nach der vorliegenden Richtlinie verpflichtet sein, die EER bis zu ihrem 


zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer anzuwenden, es sei denn, eine 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die zur Anwendung der EER verpflichtet ist, hält 


eine die Kontrolle begründende Beteiligung an einer anderen zwischengeschalteten 


Muttergesellschaft; in dem Fall sollte die EER von der erstgenannten zwischengeschalteten 


Muttergesellschaft angewandt werden. 
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(10) Zweitens sollten unabhängig davon, ob die oberste Muttergesellschaft in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, das über eine anerkannte EER verfügt oder nicht, in 


Teilbesitz stehende in der Union gelegene Muttergesellschaften, die zu mehr als 20 % im 


Besitz von Anteilseignern außerhalb der Gruppe stehen, nach dieser Richtlinie verpflichtet 


sein, die EER bis zu ihrem zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer anzuwenden. 


Solche in Teilbesitz stehenden Muttergesellschaften sollten die EER hingegen nicht 


anwenden, wenn sie sich vollständig im Besitz einer anderen in Teilbesitz stehenden 


Muttergesellschaft befinden, die zur Anwendung der EER verpflichtet ist. Drittens sollten in 


Fällen, in denen die oberste Muttergesellschaft ein ausgenommener Rechtsträger ist oder in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, welches über keine anerkannte EER verfügt, die 


Geschäftseinheiten der Gruppe die UEER auf jeden Restbetrag der Ergänzungssteuer 


anwenden, der nicht der EER unterzogen wurde, und zwar entsprechend einer 


Zurechnungsformel, die auf der Beschäftigtenzahl und den materiellen Vermögenswerten 


der Geschäftseinheiten basiert. Viertens sollten in Fällen, in denen die oberste 


Muttergesellschaft in einem Drittstaat oder -gebiet mit einer anerkannten EER gelegen ist, 


die Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe die UEER auf in diesem 


Drittstaat oder -gebiet gelegene Geschäftseinheiten anwenden, wenn dieser bzw. dieses 


aufgrund des effektiven Steuersatzes aller Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheitsgebiet, 


einschließlich desjenigen der obersten Muttergesellschaft, als niedrig besteuert gilt. 


(11) Im Einklang mit den im Rahmen der Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 


verfolgten politischen Zielen zugunsten eines fairen Steuerwettbewerbs zwischen den 


Steuerhoheitsgebieten sollte die Berechnung des effektiven Steuersatzes auf 


Steuerhoheitsgebietsebene erfolgen. Für die Zwecke der Berechnung des effektiven 


Steuersatzes sollte diese Richtlinie gemeinsame spezifische Regeln für die Berechnung der 


Steuerbemessungsgrundlage (im Folgenden „maßgebliche Erträge oder Verluste“) und für 


die gezahlten Steuern (im Folgenden „erfasste Steuern“) vorsehen. Ausgangspunkt sind die 


für Konsolidierungszwecke verwendeten Abschlüsse, die anschließend einer Reihe von 


Anpassungen unterzogen werden, etwa einer Berücksichtigung zeitlicher Abweichungen, 


um Vergleichbarkeitseinschränkungen zwischen Steuerhoheitsgebieten zu vermeiden. Um 


bei der steuerlichen Behandlung von maßgeblichen Erträgen oder Verlusten, welche 


mitunter in mehreren Steuerhoheitsgebieten erfassten Steuern unterliegen – entweder 


aufgrund der Art der Rechtsträger (transparente Gesellschaften, hybride Gesellschaften oder 


Betriebsstätten) oder aufgrund der besonderen steuerlichen Behandlung der Erträge 


(Dividendenzahlung oder Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen) –, 


Neutralität zu gewährleisten, können die maßgeblichen Erträge oder Verluste und die 


erfassten Steuern bestimmter Rechtsträger zudem anderen relevanten Rechtsträgern 


innerhalb der multinationalen Unternehmensgruppe zugerechnet werden. Was erfasste 


Steuern anbelangt, so sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie im Lichte jeglicher 


weiterer Leitlinien der OECD ausgelegt werden, die von den Mitgliedstaaten berücksichtigt 


werden sollten, damit eine einheitliche Ermittlung der erfassten Steuern aller Mitgliedstaaten 


und Drittstaaten und -gebiete gewährleistet ist. 
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(12) Der effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe in jedem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem diese tätig ist, oder einer großen inländischen Gruppe sollte mit 


dem vereinbarten Mindeststeuersatz von 15 % verglichen werden, um festzustellen, ob die 


multinationale Unternehmensgruppe oder die große inländische Gruppe zur Entrichtung 


einer Ergänzungssteuer verpflichtet ist und somit die EER bzw. die UEER anwenden sollte. 


Der im inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) von 


OECD und G20 vereinbarte Mindeststeuersatz von 15 % ist ein ausgewogener Mittelwert 


zwischen den Körperschaftsteuersätzen weltweit. Damit der weltweit vereinbarte effektive 


Mindestsatz von 15 % eingehalten wird, sollte die Ergänzungssteuer in Fällen, in denen der 


effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem bestimmten 


Steuerhoheitsgebiet unterhalb des Mindeststeuersatzes liegt, denjenigen Rechtsträgern in der 


multinationalen Unternehmensgruppe zugerechnet werden, die gemäß der EER und der 


UEER zur Entrichtung der Ergänzungssteuer verpflichtet sind. In Fällen, in denen der 


effektive Steuersatz einer großen inländischen Gruppe unterhalb des Mindeststeuersatzes 


liegt, sollte die oberste Muttergesellschaft an der Spitze der großen inländischen Gruppe die 


EER für ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten anwenden, sodass sichergestellt wird, 


dass diese Gruppe zu einem effektiven Mindeststeuersatz von 15 % steuerpflichtig ist. 


(13) Damit die Ergänzungssteuereinnahmen, die von in einem Mitgliedstaat gelegenen niedrig 


besteuerten Geschäftseinheiten eingezogen wurden, auch diesem Mitgliedstaat 


zugutekommen, sollten die Mitgliedstaaten sich für die Anwendung einer nationalen 


Ergänzungsbesteuerung entscheiden können. Die Mitgliedstaaten sollten der Europäischen 


Kommission mitteilen, wenn sie sich für die Anwendung einer anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuer entscheiden, um den Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten und 


Drittstaaten und -gebiete sowie multinationalen Unternehmensgruppen ausreichende 


Sicherheit hinsichtlich der Anwendbarkeit der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer auf 


niedrig besteuerte Geschäftseinheiten in diesem Mitgliedstaat zu bieten. Geschäftseinheiten 


einer multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem Mitgliedstaat gelegen sind, der 


sich dafür entschieden hat, in seinem eigenen inländischen Steuersystem eine solche 


Regelung anzuwenden, sollten die Ergänzungssteuer an diesen Mitgliedstaat entrichten. 


Durch eine solche Regelung sollte sichergestellt werden, dass die effektive 


Mindestbesteuerung der maßgeblichen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheiten nach 


dem gleichen Verfahren berechnet wird wie bei der Berechnung der Ergänzungssteuer 


gemäß dieser Richtlinie. 
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(14) Um einen verhältnismäßigen Ansatz zu gewährleisten, sollten dabei bestimmte spezifische 


Sachverhalte berücksichtigt werden, in denen die BEPS-Risiken geringer sind. Daher sollte 


diese Richtlinie Substanzausnahmen vorsehen, die auf den mit den Beschäftigten 


verbundenen Kosten und dem Wert der materiellen Vermögenswerte in einem bestimmten 


Steuerhoheitsgebiet basieren. Dies würde es ermöglichen, bis zu einem gewissen Grad 


Sachverhalte zu handhaben, in denen eine multinationale Unternehmensgruppe oder eine 


große inländische Gruppe wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die eine physische 


Anwesenheit in einem niedrig besteuerten Steuerhoheitsgebiet erfordern, da sich in einem 


solchen Fall BEPS-Praktiken wahrscheinlich nicht entfalten würden. Auch der besondere 


Fall von multinationalen Unternehmensgruppen, die sich in den Anfangsphasen ihrer 


internationalen Tätigkeit befinden, sollte berücksichtigt werden, damit multinationale 


Unternehmensgruppen, die in ihrem heimischen Steuerhoheitsgebiet, in dem sie 


überwiegend tätig sind und von einer niedrigen Besteuerung profitieren, nicht vom Aufbau 


grenzüberschreitender Tätigkeiten abgehalten werden. Sofern die multinationale 


Unternehmensgruppe nicht über Geschäftseinheiten in mehr als sechs anderen 


Steuerhoheitsgebieten verfügt, sollten die niedrig besteuerten inländischen Tätigkeiten einer 


solchen Gruppe daher während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren von der 


Anwendung der Vorschriften ausgenommen werden. Im Sinne der Gleichbehandlung von 


großen inländischen Gruppen sollten die Erträge aus Tätigkeiten dieser Gruppen ebenfalls 


während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren ausgenommen werden. 


(14a) Um überdies der besonderen Situation von Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, in denen 


nur sehr wenige Gruppen ihren Sitz haben und die eine so geringe Zahl von 


Geschäftseinheiten aufweisen, dass es unverhältnismäßig wäre, von den Steuerverwaltungen 


dieser Mitgliedstaaten die unverzügliche Anwendung der EER und der UEER zu verlangen, 


und angesichts dessen, dass die GloBE-Regeln den Charakter eines gemeinsamen Ansatzes 


haben, wäre es angemessen, diesen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sich für einen 


begrenzten Zeitraum gegen die Anwendung der EER und der UEER zu entscheiden. Diese 


Entscheidung sollte der Kommission vor dem Umsetzungsdatum der Richtlinie mitgeteilt 


werden. 
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(14b) Die Mitgliedstaaten, die beschließen, die EER und die UEER vorübergehend nicht 


anzuwenden, sollten diese Richtlinie so umsetzen, dass das reibungslose Funktionieren des 


Systems der globalen Mindestbesteuerung multinationaler Unternehmensgruppen in der 


Union gewährleistet ist. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung der inländischen 


Geschäftseinheiten dieser Mitgliedstaaten, die Geschäftseinheiten der anderen 


Mitgliedstaaten und Drittländer zu informieren, sodass die anderen Mitgliedstaaten und die 


Drittländer in der Lage sind, die UEER anzuwenden. Der Verwaltungsaufwand für die 


Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten, die diese Option in Anspruch genommen haben, 


sollte so gering wie möglich gehalten werden, wobei die wirksame Anwendung dieser 


Richtlinie in der gesamten Union gewährleistet bleiben muss. Daher sollten diese 


Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, Gespräche mit der Kommission aufzunehmen 


und deren Rat und Unterstützung einzuholen, um zu einem gemeinsamen Verständnis der 


praktischen Modalitäten für die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht zu gelangen 


(15) Der Seeverkehrssektor unterliegt aufgrund seiner starken Volatilität und des langen 


Konjunkturzyklus üblicherweise alternativen oder zusätzlichen Steuerregelungen in den 


Mitgliedstaaten. Um diese Politik nicht zu konterkarieren und es den Mitgliedstaaten zu 


ermöglichen, im Einklang mit der internationalen Praxis und den Vorschriften über 


staatliche Beihilfen dem Seeverkehrssektor weiterhin eine besondere steuerliche 


Behandlung zuteil werden zu lassen, sollten daher Erträge aus dem Seeverkehr vom System 


ausgenommen werden. 
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(16) Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Zielen der Reform zur Einführung einer 


globalen Mindeststeuer und dem Verwaltungsaufwand für Steuerverwaltungen und 


Steuerpflichtige herzustellen, sollte diese Richtlinie eine De-minimis-Ausnahme für 


multinationale Unternehmensgruppen oder große inländische Gruppen vorsehen, die einen 


durchschnittlichen Umsatzerlös von weniger als 10 000 000 EUR und durchschnittliche 


maßgebliche Erträge oder Verluste von weniger als 1 000 000 EUR in einem 


Steuerhoheitsgebiet erzielen. Solche multinationalen Unternehmensgruppen oder großen 


inländischen Gruppen sollten keine Ergänzungssteuer entrichten, selbst wenn ihr effektiver 


Steuersatz unterhalb des Mindeststeuersatzes in diesem Steuerhoheitsgebiet liegt. 


(17) Die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie auf multinationale 


Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen, welche erstmals in den 


Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, könnte zu Vergleichbarkeitseinschränkungen 


führen, die sich aus dem Vorhandensein von Steuerattributen, einschließlich Verlusten aus 


vorangegangenen Geschäftsjahren, oder aus zeitlichen Abweichungen ergeben, sodass 


Übergangsregelungen zur Beseitigung solcher Einschränkungen erforderlich sind. Um einen 


reibungslosen Übergang zum neuen Steuersystem zu ermöglichen, sollten zudem die Sätze 


für Substanzausnahmen für Lohnkosten und materielle Vermögenswerte über einen 


Zeitraum von zehn Jahren schrittweise gesenkt werden. 


(17a) Da multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in einem 


bestimmten Steuerhoheitsgebiet und für ein bestimmtes Geschäftsjahr ein Mindestmaß an 


Steuern entrichten sollten, sollte eine Ergänzungssteuer ausschließlich darauf abzielen, 


sicherzustellen, dass die Gewinne solcher Gruppen in einem bestimmten Geschäftsjahr zu 


einem effektiven Mindeststeuersatz besteuert werden. Daher funktionieren die Vorschriften 


für eine Ergänzungssteuer nicht nach dem Prinzip einer direkt auf die Erträge eines 


Rechtsträgers erhobenen Steuer, sondern sind stattdessen nach Maßgabe einer 


standardisierten Bemessungsgrundlage und spezifischen Steuerberechnungsmethoden auf 


den Gewinnüberschuss anwendbar, um niedrig besteuerte Erträge innerhalb der betreffenden 


Gruppen zu ermitteln und eine Ergänzungssteuer zu erheben, durch die der für die Gruppe 


geltende effektive Steuersatz auf jene Erträge auf den vereinbarten Mindeststeuersatz 


angehoben würde. Die Konzeption der EER und der UEER als Ergänzungssteuern hindert 


ein Steuerhoheitsgebiet jedoch nicht daran, diese Vorschriften im Rahmen eines 


Körperschaftsteuersystems in seinem innerstaatlichen Recht anzuwenden. 
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(17b) Im Einklang mit der auf internationaler Ebene erzielten politischen Einigung sollten in den 


GloBE-Regeln nur diejenigen Ausschüttungssteuersysteme berücksichtigt werden, die bis 


einschließlich 1. Juli 2021 in Kraft waren, d. h. dem Zeitpunkt der ersten Erklärung des 


inklusiven Rahmens der OECD/G20 zur Digitalisierung der Wirtschaft, in der die 


Sonderregelung für zulässige Ausschüttungssteuersysteme vereinbart wurde. Dies sollte 


Änderungen des Ausschüttungssteuersystems eines Steuerhoheitsgebiets, die mit der 


bestehenden Ausgestaltung dieses Systems vereinbar sind, nicht im Wege stehen. 


(18) Im Sinne einer effizienten Anwendung des Systems ist es unerlässlich, die Verfahren auf 


Gruppenebene zu koordinieren. Es wird ein System betrieben werden müssen, das den 


ungehinderten Informationsfluss innerhalb der multinationalen Unternehmensgruppe und zu 


den Steuerverwaltungen der Steuerhoheitsgebiete, in denen die Geschäftseinheiten gelegen 


sind, gewährleistet. Die Hauptverantwortung für die Abgabe der Erklärung sollte bei der 


Geschäftseinheit selbst liegen. Hat die multinationale Unternehmensgruppe einen anderen 


Rechtsträger für die Abgabe und Verbreitung der Erklärung benannt, so sollte jedoch eine 


Befreiung von dieser Verantwortung Anwendung finden. Hierbei kann es sich entweder um 


einen örtlichen Rechtsträger oder um einen Rechtsträger aus einem anderen 


Steuerhoheitsgebiet handeln, welches über eine Vereinbarung zwischen den zuständigen 


Behörden mit dem Mitgliedstaat der Geschäftseinheit verfügt. Die Informationen, die im 


Rahmen der Ergänzungssteuer-Erklärung eingereicht werden, sollten es den 


Steuerverwaltungen an dem Ort, an dem die Geschäftseinheiten gelegen sind, ermöglichen, 


die Richtigkeit der Ergänzungssteuerschuld einer Geschäftseinheit oder gegebenenfalls der 


nationalen Ergänzungssteuer unter Anwendung innerstaatlicher Verfahren, einschließlich für 


die Einreichung inländischer Steuererklärungen, zu beurteilen. Weitere Leitlinien, die im 


GloBE-Umsetzungsrahmen der OECD zu entwickeln sind, könnten in dieser Hinsicht für 


Illustrations- oder Auslegungszwecke von Nutzen sein und die Mitgliedstaaten könnten sich 


dafür entscheiden, die entsprechenden Bestimmungen in ihr innerstaatliches Recht 


aufzunehmen. In Anbetracht der im Rahmen dieses Systems erforderlichen 


Befolgungsanpassungen sollte Gruppen, die erstmals in den Anwendungsbereich dieser 


Richtlinie fallen, eine Frist von 18 Monaten für die Erfüllung der 


Informationsanforderungen eingeräumt werden. 
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(19) Angesichts der Vorteile von Transparenz im Steuerbereich ist es erfreulich, dass den 


Steuerbehörden in allen teilnehmenden Steuerhoheitsgebieten im Rahmen der Erklärung 


eine erhebliche Menge an Informationen vorgelegt wird. Multinationale 


Unternehmensgruppen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, sollten 


verpflichtet werden, in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie über Geschäftseinheiten 


verfügen, umfassende und detaillierte Informationen über ihre Gewinne und ihren effektiven 


Steuersatz bereitzustellen. Eine solch umfangreiche Berichterstattung dürfte zu mehr 


Transparenz führen. 


(19a) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten das im inklusiven Rahmen 


der OECD/G20 gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) vereinbarte 


Dokument „Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der 


Wirtschaft – Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung 


(zweite Säule)“ und die Erläuterungen und Beispiele in den OECD-Kommentaren zu den 


GloBE-Regeln im Rahmen der zweiten Säule sowie den GloBE-Umsetzungsrahmen 


einschließlich seiner Safe-Harbour-Regelung – soweit sie mit den Bestimmungen dieser 


Richtlinie und dem Unionsrecht vereinbar sind – zu Illustrations- oder Auslegungszwecken 


heranziehen, um so eine einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu 


gewährleisten. Die Safe-Harbour-Regelung sollte sowohl für multinationale 


Unternehmensgruppen als auch für große inländische Gruppen relevant sein. 
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(20) Die Frage, wie wirksam und fair die Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 


sein wird, hängt stark von ihrer weltweiten Umsetzung ab. Um eine ordnungsgemäße 


Durchsetzung der Vorschriften dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollten die 


Mitgliedstaaten angemessene Sanktionen verhängen, insbesondere gegen Unternehmen, die 


ihrer Verpflichtung zur Einreichung einer Steuererklärung und zur Zahlung ihres Anteils an 


der Ergänzungssteuer nicht nachkommen. Bei der Festlegung dieser Sanktionen sollten die 


Mitgliedstaaten insbesondere beachten, dass sie der Gefahr, dass eine multinationale 


Unternehmensgruppe nicht die für die Anwendung der UTPR erforderlichen Angaben 


erteilt, entgegenwirken müssen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollten die Mitgliedstaaten 


abschreckende Sanktionen festlegen. Es wird ferner unabdingbar sein, dass alle wichtigen 


Handelspartner der Union entweder eine anerkannte EER oder ein gleichwertiges Regelwerk 


für die Mindestbesteuerung anwenden. Hinsichtlich der Frage, ob eine EER, die von einem 


Drittland umgesetzt wird, das sich der globalen Einigung angeschlossen hat, eine anerkannte 


EER im Sinne der globalen Einigung ist, sollte die auf OECD-Ebene durchzuführende 


Bewertung herangezogen werden. Überdies und zur Förderung der Rechtssicherheit und der 


Effizienz der globalen Mindeststeuervorschriften ist es wichtig, die Bedingungen näher zu 


definieren, unter denen Vorschriften, die in einem Drittstaat oder -gebiet gelten, der bzw. 


das die Vorschriften der globalen Einigung nicht umsetzen wird, als gleichwertig mit einer 


anerkannten EER betrachtet werden können. Die Bewertung der Gleichwertigkeit zielt in 


erster Linie darauf ab, die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie durch die 


Mitgliedstaaten klarzustellen und zu abzugrenzen, insbesondere hinsichtlich der UEER. Zu 


diesem Zweck sollte die vorliegende Richtlinie eine von der Kommission im Anschluss an 


die vorgenannte OECD-Bewertung erstellte Bewertung der Gleichwertigkeitskriterien auf 


der Grundlage bestimmter spezifischer Parameter vorsehen. Die Drittstaaten und -gebiete, 


die Rechtsrahmen anwenden, die als mit einer anerkannten EER gleichwertig gelten, werden 


unmittelbar anhand der in dieser Richtlinie festgelegten objektiven Kriterien bestimmt, 


wobei der vorgenannten OECD-Bewertung strikt gefolgt werden sollte. Daher kann es in 


einem solchen besonderen Kontext als zweckmäßig betrachtet werden, einen delegierten 


Rechtsakt vorzusehen. Insbesondere sollte in Anbetracht dessen, dass für 


Steuerangelegenheiten ein eigenes Beschlussfassungsverfahren vorgesehen ist, der 


Rückgriff auf einen delegierten Rechtsakt in diesem spezifischen Kontext nicht als 


Präzedenzfall für andere Rechtsinstrumente betrachtet werden, die im Rahmen des 


besonderen Gesetzgebungsverfahrens angenommen werden. 
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(20a) Es wäre von wesentlicher Bedeutung, für eine einheitliche Anwendung der Bestimmungen 


dieser Richtlinie in Bezug auf jegliche Drittländer zu sorgen, die die Vorschriften der 


globalen Einigung nicht umsetzen und deren innerstaatliche Vorschriften nicht als 


gleichwertig mit einer anerkannten EER betrachtet werden. In diesem Zusammenhang 


wäre es notwendig, eine gemeinsame Methode zu entwickeln, nach der Beträge, die gemäß 


den Vorschriften der globalen Einigung als erfasste Steuern behandelt würden, 


Rechtsträgern innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe zugerechnet würden, 


die gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie einer Ergänzungssteuer unterliegen würde. 


Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten die Leitlinien des GloBE-


Umsetzungsrahmens der OECD als Bezugsrahmen für die Zurechnung solcher erfassten 


Steuern heranziehen. 


(20b) Zur Ergänzung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften dieser Richtlinie sollte der 


Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 


Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen werden. Ziel sollte es sein, 


im Anschluss an eine Bewertung durch die Kommission die Steuerhoheitsgebiete mit 


einem nationalen Rechtsrahmen, der als gleichwertig mit einer anerkannten EER betrachtet 


werden kann, zu bestimmen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 


Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 


Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 


Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 


niedergelegt wurden. 


 


(21) Da diese Richtlinie 2022 in Kraft tritt und die Frist für die Umsetzung durch die 


Mitgliedstaaten auf spätestens 31. Dezember 2023 festgesetzt wurde, wird die EU im 


Einklang mit dem Zeitplan handeln, der in der Erklärung des inklusiven Rahmens der 


OECD gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) vom Oktober 2021 


vereinbart wurde, wonach die zweite Säule 2022 in Recht umgesetzt werden sollte, um 2023 


in Kraft zu treten, wobei die UEER 2024 in Kraft tritt. 


(22) Die Vorschriften für die Anwendung der UEER sollten ab 2024 gelten, damit Drittstaaten 


und -gebiete die EER in der ersten Phase der Umsetzung der GloBE-Regeln anwenden 


können. 
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(23) Das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für eine 


globale Mindestbesteuerung in der Union auf der Grundlage des gemeinsamen, in den 


GloBE-Regeln enthaltenen Ansatzes, kann nicht ausreichend verwirklicht werden, wenn 


jeder Mitgliedstaat alleine handelt. Nicht aufeinander abgestimmte Maßnahmen der 


Mitgliedstaaten würden zudem unter Umständen zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts 


führen. Da es unerlässlich ist, Lösungen umzusetzen, die für den Binnenmarkt insgesamt 


funktionieren, ist dieses Ziel vielmehr wegen des Umfangs der Reform zur Einführung einer 


globalen Mindeststeuer auf Unionsebene besser zu verwirklichen. Die Union kann daher im 


Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 


Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 


(24) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 


(EG) Nr. 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates5 angehört und hat am 


10. Februar 2022 offizielle Bemerkungen abgegeben. Für die Verarbeitung 


personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie gilt das Recht auf Schutz 


personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen 


Union sowie der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 


Rates6 — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


                                                 
5 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 


zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 


Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 


Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 


(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
6 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 


Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 


Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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KAPITEL I 


ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 


Artikel 1 


Gegenstand 


(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Maßnahmen für die effektive 


Mindestbesteuerung multinationaler Unternehmensgruppen und großer inländischer 


Gruppen festgelegt, die in folgender Form erfolgt: 


a) einer Ertragseinbeziehungsregelung (EER), anhand derer eine Muttergesellschaft 


einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen 


Gruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für niedrig 


besteuerte Geschäftseinheiten der Gruppe berechnet und entrichtet; 


b) einer umgekehrten Ertragseinbeziehungsregelung (UEER), gemäß der für eine 


Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe ein zusätzlicher 


tatsächlicher Steueraufwand anfällt, der ihrem Anteil an der Ergänzungssteuer 


entspricht und nicht nach der Ertragseinbeziehungsregelung für niedrig besteuerte 


Geschäftseinheiten der Gruppe erhoben wurde. 


(2) Die Mitgliedstaaten können die Option in Anspruch nehmen, eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer anzuwenden, wonach die Ergänzungssteuer auf den Gewinnüberschuss 


aller niedrig besteuerten Geschäftseinheiten in ihrem Steuerhoheitsgebiet gemäß den 


Bestimmungen dieser Richtlinie berechnet und entrichtet wird. 


Artikel 2 


Anwendungsbereich 


(1) Diese Richtlinie findet auf in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegene 


Geschäftseinheiten Anwendung, die einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer 


großen inländischen Gruppe angehören, welche in den Konzernabschlüssen ihrer obersten 


Muttergesellschaft in mindestens zwei der vier Geschäftsjahre, die dem geprüften 


Geschäftsjahr unmittelbar vorausgehen, einschließlich der Umsatzerlöse der gemäß 


Absatz 3 ausgenommenen Rechtsträger einen jährlichen Umsatzerlös von mindestens 


750 000 000 EUR aufweist. 
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(2) Sind eines oder mehrere der in Absatz 1 genannten vier Geschäftsjahre länger oder kürzer 


als 12 Monate, so wird der in Absatz 1 genannte Schwellenwert für die Umsatzerlöse für 


jedes dieser Geschäftsjahre proportional angepasst. 


(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die folgenden Rechtsträger (im Folgenden 


„ausgenommene Rechtsträger“): 


a) staatliche Rechtsträger, internationale Organisationen, Organisationen ohne 


Erwerbszweck, Pensionsfonds, Investmentfonds, die oberste Muttergesellschaften 


sind, und Immobilieninvestmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind; 


b) Rechtsträger, die direkt oder über einen oder mehrere ausgenommene Rechtsträger – 


mit Ausnahme von Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaften – zu mindestens 


95 % ihres Werts im Besitz eines oder mehrerer Rechtsträger nach Buchstabe a 


stehen und die 


i) ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dienen, für den bzw. die unter 


Buchstabe a genannten Rechtsträger Vermögenswerte zu halten oder Gelder 


anzulegen, oder 


ii) ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von dem bzw. den unter Buchstabe a 


genannten Rechtsträger(n) ausgeübten Tätigkeiten ausführen; 


c) Rechtsträger, die direkt oder über einen oder mehrere ausgenommene Rechtsträger – 


mit Ausnahme von Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaften – zu mindestens 


85 % ihres Werts im Besitz eines oder mehrerer Rechtsträger nach Buchstabe a 


stehen, vorausgesetzt, dass sie ihre sämtlichen Erträge im Wesentlichen aus 


Dividenden oder Eigenkapitalgewinnen oder -verlusten erzielen, die gemäß 


Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben b und c von der Berechnung der maßgeblichen 


Erträge oder Verluste ausgenommen sind. 


Abweichend von Unterabsatz 1 kann eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit nach 


Artikel 43 Absatz 1 entscheiden, einen Rechtsträger gemäß den Buchstaben b und c des 


genannten Unterabsatzes nicht als ausgenommenen Rechtsträger zu behandeln. 







  


 


8779/22   aih/rp 19 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


 


Artikel 3 


Begriffsbestimmungen 


Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


1. „Rechtsträger“ bezeichnet eine Rechtsgestaltung, die einen eigenen Abschluss erstellt, oder 


eine Rechtsperson; 


2. „Geschäftseinheit“ bezeichnet 


a) einen Rechtsträger, der Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer 


großen inländischen Gruppe ist, und 


b) eine Betriebsstätte eines Stammhauses, die Teil einer multinationalen 


Unternehmensgruppe gemäß Buchstabe a ist; 
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3. „Gruppe“ bezeichnet 


a) eine Gruppe von Rechtsträgern, die durch Eigentum oder Beherrschung in der 


Definition des anerkannten Rechnungslegungsstandards für die Erstellung eines 


Konzernabschlusses durch die oberste Muttergesellschaft miteinander verbunden 


sind, einschließlich aller Rechtsträger, die möglicherweise allein aufgrund ihrer 


geringen Größe, aus Wesentlichkeitsgründen oder weil sie zu Veräußerungszwecken 


gehalten werden, nicht in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens 


einbezogen werden, oder 


b) einen Rechtsträger, der über eine oder mehrere Betriebsstätten verfügt, 


vorausgesetzt, er ist nicht Teil einer anderen Gruppe im Sinne von Buchstabe a; 


4. „multinationale Unternehmensgruppe“ bezeichnet jede Gruppe, die mindestens einen 


Rechtsträger oder eine Betriebsstätte umfasst, welche(r) nicht im Steuerhoheitsgebiet der 


obersten Muttergesellschaft gelegen ist; 


5. „große inländische Gruppe“ bezeichnet jede Gruppe, deren Geschäftseinheiten allesamt in 


demselben Mitgliedstaat gelegen sind; 


6. „Konzernabschluss“ bezeichnet 


a) den von einem Rechtsträger im Einklang mit einem anerkannten 


Rechnungslegungsstandard erstellten Abschluss, in dem die Vermögenswerte, 


Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme dieses Rechtsträgers 


und aller Rechtsträger, an denen er eine die Kontrolle begründende Beteiligung hält, 


so dargestellt werden, als gehörten sie zu einer einzigen wirtschaftlichen Einheit; 


b) für Gruppen im Sinne von Nummer 3 Buchstabe b den nach einem anerkannten 


Rechnungslegungsstandard erstellten Abschluss eines Rechtsträgers; 
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c) den Abschluss der obersten Muttergesellschaft, der nicht im Einklang mit einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt wurde und der anschließend 


angepasst wurde, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden; 


d)  – wenn die oberste Muttergesellschaft keinen Abschluss gemäß den Buchstaben a, b 


oder c erstellt – den Abschluss, der erstellt worden wäre, wenn die oberste 


Muttergesellschaft verpflichtet gewesen wäre, einen solchen Abschluss gemäß einem 


der folgenden Standards zu erstellen: 


i) einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder 


ii) einem anderen Rechnungslegungsstandard, vorausgesetzt, dass dieser 


Abschluss angepasst wurde, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen 


zu vermeiden; 


7. „Geschäftsjahr“ bezeichnet die Rechnungsperiode, für die die oberste Muttergesellschaft 


einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe ihren 


Konzernabschluss erstellt oder, wenn die oberste Muttergesellschaft keinen 


Konzernabschluss erstellt, das Kalenderjahr; 


8. „erklärungspflichtige Geschäftseinheit“ bezeichnet einen Rechtsträger, der eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung gemäß Artikel 42 abgibt; 


8a. „staatlicher Rechtsträger“ bezeichnet einen Rechtsträger, der alle folgenden Kriterien 


erfüllt: 


a) Er ist Teil eines Staates (oder einer Gebietskörperschaft oder lokalen Behörde eines 


solchen) oder steht vollständig im Besitz eines solchen; 
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b) er übt keine Handels- oder Geschäftstätigkeiten aus und sein Hauptzweck besteht in 


i) der Wahrnehmung einer Regierungsfunktion oder 


ii) der Verwaltung oder Anlage der Vermögenswerte des Staates oder des 


Steuerhoheitsgebiets durch das Tätigen und Verwahren von Anlagen, die 


Verwaltung von Vermögenswerten und damit verbundene Anlagetätigkeiten in 


Bezug auf die Vermögenswerte des Staates oder des Steuerhoheitsgebiets; 


c) er ist in Bezug auf seine Gesamtleistung gegenüber dem Staat rechenschaftspflichtig 


und stellt diesem jährlich Informationen zur Verfügung; und 


d) seine Vermögenswerte fallen bei seiner Auflösung diesem Staat zu und die 


Nettogewinne, sofern solche ausschüttet werden, werden ausschließlich an diesen 


Staat ausgeschüttet, ohne dass ein Teil seiner Nettogewinne einer Privatperson 


zugutekommt; 


8aa. „internationale Organisation“ bezeichnet jegliche zwischenstaatliche Organisation, 


auch eine supranationale Organisation, oder vollständig in ihrem Besitz stehende Behörde 


oder Einrichtung, die alle unter den folgenden Buchstaben a bis c genannten Kriterien 


erfüllt: 


a) Sie besteht hauptsächlich aus Staaten, 


b) sie hat mit dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie ihren Sitz hat, ein Sitzabkommen 


oder im Wesentlichen ähnliches Abkommen geschlossen, z. B. ein Abkommen, 


aufgrund dessen den Geschäftsstellen oder Niederlassungen der Organisation in dem 


Steuerhoheitsgebiet Vorrechte und Befreiungen eingeräumt werden, und 


c) gesetzliche Bestimmungen oder ihre Satzungen verhindern, dass ihre Erträge 


Privatpersonen zugutekommen; 







  


 


8779/22   aih/rp 23 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


8b. „Organisation ohne Erwerbszweck“ bezeichnet einen Rechtsträger, der alle folgenden 


Kriterien erfüllt: 


a) Er hat seinen Sitz in dem Staat, in dem er gelegen ist, und wird dort geführt, und 


zwar 


i) ausschließlich zu religiösen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen, 


künstlerischen, kulturellen, sportlichen, bildungsbezogenen oder ähnlichen 


Zwecken oder 


ii) als Berufsverband, Vereinigung von Geschäftsleuten, Handelskammer, 


Arbeitsorganisation, Landwirtschafts- oder Gartenbauorganisation, 


Bürgerbündnis oder Organisation, die ausschließlich der Förderung des 


sozialen Wohlergehens dient; 


b) im Wesentlichen sind sämtliche Erträge aus den unter Buchstabe a genannten 


Tätigkeiten in dem Staat, in dem er gelegen ist, von der Einkommensteuer befreit; 


c) er hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an 


seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben; 


d) die Einkünfte oder Vermögenswerte des Rechtsträgers dürfen nicht an eine 


Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu 


deren Gunsten verwendet werden, außer dies erfolgt 


i) im Rahmen der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeiten des Rechtsträgers, 


ii) als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder für 


die Nutzung von Eigentum oder Kapital oder 


iii) als Zahlung in Höhe des Marktwerts eines vom Rechtsträger erworbenen 


Vermögensgegenstands; und 
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e) bei der Schließung, Abwicklung oder Auflösung des Rechtsträgers sind alle seine 


Vermögenswerte an eine Organisation ohne Erwerbszweck oder an den Staat, in dem 


er gelegen ist, (oder auch jegliche staatliche Stellen) oder eine seiner 


Gebietskörperschaften auszuschütten oder zurückzugeben; 


der Begriff beinhaltet jedoch keine Rechtsträger, die Handels- oder Geschäftstätigkeiten 


ausüben, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Zwecken stehen, für die sie 


eingerichtet wurden; 


9. „transparente Gesellschaft“ bezeichnet einen Rechtsträger, der in Bezug auf seine Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne oder Verluste in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem er gegründet 


wurde, als steuerlich transparent gilt und nicht in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 


steuerlich ansässig ist und dort in Bezug auf seine Erträge oder Gewinne keiner erfassten 


Steuer unterliegt. 


Als transparente Gesellschaft gilt 


a) eine in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 


volltransparente Gesellschaft, sofern sie in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ihr 


Eigentümer gelegen ist, als steuerlich transparent gilt; 


b) eine in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 


halbtransparente Gesellschaft, sofern sie in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ihr 


Eigentümer gelegen ist, nicht als steuerlich transparent gilt. 


Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet eine steuerlich transparente 


Gesellschaft einen Rechtsträger, dessen Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 


nach den Rechtsvorschriften eines Steuerhoheitsgebiets so behandelt werden, als hätte der 


direkte Eigentümer dieses Rechtsträgers sie proportional zu seinem Anteil an diesem 


Rechtsträger erzielt bzw. als seien sie ihm proportional zu seinem Anteil an diesem 


Rechtsträger entstanden. 


Eine Beteiligung an einem Rechtsträger oder einer Betriebsstätte, der bzw. die eine 


Geschäftseinheit darstellt, wird als von einer volltransparenten Struktur gehalten behandelt, 


wenn diese Beteiligung indirekt über eine Kette volltransparenter Gesellschaften gehalten 


wird. 
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Eine Geschäftseinheit, die aufgrund des Ortes ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsortes 


oder ähnlicher Kriterien weder steuerlich ansässig ist noch einer erfassten Steuer oder einer 


anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unterliegt, wird in Bezug auf ihre Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als transparente Gesellschaft und volltransparente 


Gesellschaft behandelt, sofern 


i) ihre Eigentümer in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, in dem der Rechtsträger 


als steuerlich transparent behandelt wird, 


ii) sie keinen Ort der Geschäftstätigkeit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung hat und 


iii) die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte 


zuzuordnen sind; 


10. „Betriebsstätte“ bezeichnet 


a) einen Ort der Geschäftstätigkeit oder einen fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in dem er gemäß einem geltenden 


Doppelbesteuerungsabkommen als Betriebsstätte behandelt wird, vorausgesetzt, dass 


dieses Steuerhoheitsgebiet die dieser Betriebsstätte zuzuordnenden Erträge im 


Einklang mit einer ähnlichen Bestimmung wie Artikel 7 des OECD-


Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und 


Vermögen7 besteuert, 


b) in Ermangelung eines geltenden Doppelbesteuerungsabkommens einen Ort der 


Geschäftstätigkeit oder einen fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, welches die diesem Ort der Geschäftstätigkeit 


zuzuordnenden Erträge auf Nettobasis ähnlich besteuert wie seine eigenen 


Steueransässigen, 


                                                 
7 OECD-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und 


Vermögen, in der geänderten Fassung. 
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c) in Ermangelung eines Körperschaftsteuersystems in einem Steuerhoheitsgebiet einen 


dort gelegenen Ort der Geschäftstätigkeit oder fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der 


gemäß dem OECD-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von 


Einkommen und Vermögen als Betriebsstätte behandelt werden würde, 


vorausgesetzt, dieses Steuerhoheitsgebiet hätte das Recht, Erträge zu besteuern, die 


dieser Betriebsstätte gemäß Artikel 7 des Abkommens zuzuordnen wären, oder 


d) einen unter den Buchstaben a bis c nicht beschriebenen Ort der Geschäftstätigkeit 


oder fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, über den Tätigkeiten außerhalb des 


Steuerhoheitsgebiets, in dem der Rechtsträger gelegen ist, durchgeführt werden, 


wenn die mit diesen Tätigkeiten erzielten Erträge in diesem Steuerhoheitsgebiet von 


der Steuer befreit sind; 


11. „oberste Muttergesellschaft“ bezeichnet 


a) einen Rechtsträger, der direkt oder indirekt eine die Kontrolle begründende 


Beteiligung an einem anderen Rechtsträger hält und der nicht im Besitz eines 


anderen Rechtsträgers mit einer beherrschenden Beteiligung an ihm steht, oder 


b) das Stammhaus einer Gruppe im Sinne von Nummer 3 Buchstabe b; 


12. „Mindeststeuersatz“ bezeichnet einen Satz von fünfzehn Prozent (15 %);  


13. „Ergänzungssteuer“ bezeichnet die gemäß Artikel 26 für ein Steuerhoheitsgebiet oder eine 


Geschäftseinheit berechnete Ergänzungssteuer; 
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14. „Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen“ bezeichnet eine Reihe von 


Steuervorschriften, die keine anerkannte EER bilden und gemäß denen ein direkter oder 


indirekter Anteilseigner eines ausländischen Rechtsträgers oder des Stammhauses einer 


Betriebsstätte für seinen Anteil an einem Teil oder an den gesamten von dieser 


ausländischen Geschäftseinheit erzielten Erträge Steuern entrichten muss, und zwar 


unabhängig davon, ob diese Erträge an den Anteilseigner ausgeschüttet werden; 


15. „anerkannte EER“ bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines 


Steuerhoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses Steuerhoheitsgebiet keine mit 


diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt – umgesetzt wird 


und 


a) den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen oder im Fall von Drittstaaten und 


-gebieten den OECD-Mustervorschriften8 gleichwertig ist, wonach die 


Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für die 


niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Gruppe berechnet und entrichtet; 


b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften9 in Einklang 


steht; 


16. „niedrig besteuerte Geschäftseinheit“ bezeichnet 


a) eine Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe, die in einem Niedrigsteuerstaat oder -gebiet gelegen ist, oder 


b) eine staatenlose Geschäftseinheit, die in einem Geschäftsjahr maßgebliche Erträge 


erzielt und einem effektiven Steuersatz unterliegt, der niedriger ist als der 


Mindeststeuersatz; 


                                                 
8 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
9 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
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17. „zwischengeschaltete Muttergesellschaft“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, die direkt oder 


indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit in derselben multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält und nicht als oberste 


Muttergesellschaft, in Teilbesitz stehende Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder 


Investmentgesellschaft gilt; 


18. „die Kontrolle begründende Beteiligung“ bezeichnet eine Beteiligung an einem 


Rechtsträger, aufgrund deren der Anteilseigner verpflichtet ist oder verpflichtet gewesen 


wäre, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 


Zahlungsströme des Rechtsträgers nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu 


vollkonsolidieren. 


Es wird davon ausgegangen, dass ein Stammhaus über eine die Kontrolle begründende 


Beteiligung an ihren Betriebsstätten verfügt; 


19. „in Teilbesitz stehende Muttergesellschaft“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, die direkt 


oder indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält, die zu mehr als 20 % direkt 


oder indirekt im Besitz einer oder mehrerer Personen gehalten wird, die keine 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe sind, und die nicht als oberste Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder 


Investmentgesellschaft gilt; 


20. „Beteiligung“ bezeichnet alle Beteiligungen am Eigenkapital, die Ansprüche auf Gewinne, 


Kapital oder Rücklagen eines Rechtsträgers oder einer Betriebsstätte begründen; 


21. „Muttergesellschaft“ bezeichnet eine oberste Muttergesellschaft, bei der es sich nicht um 


einen ausgenommenen Rechtsträger, eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder 


eine in Teilbesitz stehende Muttergesellschaft handelt; 
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22. „anerkannter Rechnungslegungsstandard“ bezeichnet internationale 


Rechnungslegungsstandards (IFRS und von der EU angenommene IFRS gemäß der 


Verordnung (EG) Nr. 1606/2002) und die allgemein anerkannten 


Rechnungslegungsgrundsätze Australiens, Brasiliens, der Mitgliedstaaten der 


Europäischen Union, der Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums, Hongkongs 


(China), Japans, Kanadas, Mexikos, Neuseelands, der Republik Indien, der Republik 


Korea, Russlands, der Schweiz, Singapurs, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten 


Staaten von Amerika und der Volksrepublik China; 


23. „anerkannte nationale Ergänzungssteuer“ bezeichnet eine Ergänzungssteuer, die im 


innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses 


Steuerhoheitsgebiet keine mit diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden 


Vorteile gewährt – umgesetzt wird und 


a) die Bestimmung des Gewinnüberschusses der in diesem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten im Einklang mit den Vorschriften dieser Richtlinie 


oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften10 und 


die Anwendung des Mindeststeuersatzes auf diese Gewinnüberschüsse für das 


Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten im Einklang mit den Vorschriften 


dieser Richtlinie oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-


Mustervorschriften11 regelt und 


b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften12 in Einklang 


steht; 


                                                 
10 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
11 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
12 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
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23a. „Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte“ bezeichnet den Durchschnitt des 


Anfangs- und des Endwerts materieller Vermögenswerte nach Berücksichtigung 


kumulierter Abschreibungen und (substanzbedingter) Wertminderungen, wie im Abschluss 


verbucht; 


24. „Investmentgesellschaft“ bezeichnet 


a) einen Investmentfonds oder ein Immobilieninvestmentvehikel, 


b) einen Rechtsträger, der direkt oder über eine Kette solcher Rechtsträger zu 


mindestens 95 % im Besitz eines unter Buchstabe a genannten Rechtsträgers steht 


und der ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dient, für diese Rechtsträger 


Vermögenswerte zu halten oder Gelder anzulegen, oder 


c) einen Rechtsträger, der zu mindestens 85 % seines Werts im Besitz eines unter 


Buchstabe a genannten Rechtsträgers steht, vorausgesetzt, dass er seine sämtlichen 


Erträge im Wesentlichen aus Dividenden oder Eigenkapitalgewinnen oder -verlusten 


erzielt, die von der Berechnung der maßgeblichen Erträge für die Zwecke dieser 


Richtlinie ausgenommen sind; 


25. „Investmentfonds“ bezeichnet einen Rechtsträger oder eine Konstruktion, der bzw. die alle 


folgenden Bedingungen erfüllt: 


a) Er bzw. sie dient dazu, einen Pool aus finanziellen und nichtfinanziellen 


Vermögenswerten einer Anzahl von Anlegern, von denen einige nicht verbunden 


sind, zu bilden; 


b) er bzw. sie investiert im Einklang mit einer festgelegten Anlagepolitik; 


c) er bzw. sie ermöglicht es Anlegern, ihre Transaktions-, Recherche- und 


Analysekosten zu senken oder Risiken zu verteilen; 







  


 


8779/22   aih/rp 31 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


d) er bzw. sie dient in erster Linie dazu, Erträge oder Gewinne aus Investitionen zu 


generieren oder Schutz vor einem bestimmten oder allgemeinen Ereignis oder 


Ergebnis zu bieten; 


e) seine bzw. ihre Anleger haben auf der Grundlage ihres Beitrags ein Recht auf 


Rendite aus den Vermögenswerten des Fonds oder auf Erträge aus diesen 


Vermögenswerten; 


f) er bzw. sie oder seine bzw. ihre Geschäftsleitung unterliegen dem 


Regulierungsrahmen für Investmentfonds, einschließlich angemessener Regelungen 


für die Bekämpfung von Geldwäsche und den Anlegerschutz, in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem er bzw. sie ansässig ist oder verwaltet wird; und 


g) er bzw. sie wird im Namen der Anleger von professionellen 


Investmentfondsmanagern verwaltet; 


26. „Immobilieninvestmentvehikel “ bezeichnet einen Rechtsträger in Streubesitz, der 


überwiegend unbewegliches Vermögen hält und dessen Erträge einem einzigen Steuersatz 


unterliegen, und zwar entweder auf Ebene des Immobilieninvestmentvehikels selbst oder 


auf Ebene seiner Anteilseigner, mit einem Aufschub von höchstens einem Jahr; 


27. „Pensionsfonds“ bezeichnet 


a) einen in einem Steuerhoheitsgebiet niedergelassenen und geführten Rechtsträger, der 


ausschließlich oder nahezu ausschließlich dazu dient, Altersversorgungsleistungen 


sowie verbundene oder Nebenleistungen zugunsten von natürlichen Personen zu 


verwalten und bereitzustellen, wenn 
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i) dieser Rechtsträger als solcher den Regulierungsvorschriften dieses 


Steuerhoheitsgebiets oder einer seiner Gebietskörperschaften oder lokalen 


Behörden unterliegt oder 


ii) die genannten Leistungen durch nationale Regelungen gesichert oder 


anderweitig geschützt und aus einem Pool von Vermögenswerten finanziert 


werden, die von einer Treuhandschaft oder einem Treugeber gehalten werden, 


um die Erfüllung der entsprechenden Pensionsverpflichtungen für den Fall 


einer Insolvenz der multinationalen Unternehmensgruppen und großen 


inländischen Gruppen sicherzustellen; 


b) eine Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft; 


28. „Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft“ bezeichnet einen Rechtsträger, der 


ausschließlich oder nahezu ausschließlich dazu gegründet wurde und betrieben wird, für 


die unter Nummer 27 Buchstabe a genannten Rechtsträger Gelder anzulegen oder 


Tätigkeiten auszuüben, die Nebentätigkeiten zu den unter Nummer 27 Buchstabe a 


genannten regulierten Tätigkeiten sind, wenn die Altersvorsorge-


Dienstleistungsgesellschaft derselben Gruppe angehört wie die diese Tätigkeiten 


ausübenden Rechtsträger; 


29. „Niedrigsteuerstaat- oder gebiet“ bezeichnet in Bezug auf eine multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe in einem Geschäftsjahr einen 


Mitgliedstaat oder ein Drittstaat oder -gebiet, in dem die multinationale 


Unternehmensgruppe oder die große inländische Gruppe maßgebliche Erträge erzielt und 


einem effektiven Steuersatz unterliegt, der niedriger ist als der Mindeststeuersatz; 


30. „maßgebliche Erträge oder Verluste“ bezeichnen die bilanziellen Nettoerträge oder -


verluste einer Geschäftseinheit, die gemäß den in Kapitel III und in den Kapiteln VI 


und VII dieser Richtlinie festgelegten Regeln angepasst wurden; 
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31. „unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuer“ bezeichnet jede Steuer, bei der es sich 


nicht um eine zulässige Anrechnungssteuer handelt, die von einer Geschäftseinheit noch zu 


zahlen ist oder gezahlt wurde und 


a) dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit 


ausgeschütteten Dividende erstattet werden kann oder vom wirtschaftlichen 


Eigentümer mit einer anderen Steuerschuld als der Steuerschuld in Bezug auf diese 


Dividende als Gutschrift verrechnet werden kann oder 


b) bei Ausschüttung einer Dividende an einen Anteilseigner an die ausschüttende 


Gesellschaft erstattet werden kann. 


Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet „zulässige Anrechnungssteuer“ eine 


erfasste, von einer Geschäftseinheit oder einer Betriebsstätte noch zu zahlende oder gezahlte 


Steuer, die dem Empfänger der von der Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende (oder, im 


Falle einer von einer Betriebsstätte noch zu zahlenden oder gezahlten erfassten Steuer, der 


vom Stammhaus ausgeschütteten Dividende) erstattet werden oder von diesem als Gutschrift 


verrechnet werden kann, sofern die Erstattung bzw. die Gutschrift 


a) von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die 


erfassten Steuern erhoben hat, zu zahlen ist bzw. gewährt wird, 


b) an einen wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende geht, der einem nominalen 


Steuersatz unterliegt, welcher dem Mindeststeuersatz für die erhaltene 


Dividende nach dem innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsgebiets, das die 


erfassten Steuern von der Geschäftseinheit erhoben hat, entspricht oder diesen 


übersteigt, 
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c) an eine natürliche Person geht, die wirtschaftlicher Eigentümer der Dividende 


und in dem Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, das die erfassten 


Steuern von der Geschäftseinheit erhoben hat, und die einem nominalen 


Steuersatz unterliegt, der dem auf ordentliche Erträge anwendbaren 


Normalsteuersatz entspricht oder diesen übersteigt, oder 


d) an einen staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine 


gebietsansässige Organisation ohne Erwerbszweck, einen Pensionsfonds, eine 


gebietsansässige Investmentgesellschaft, die nicht der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe angehört, oder an 


eine gebietsansässige Lebensversicherungsgesellschaft geht, sofern die 


Dividende im Zusammenhang mit Tätigkeiten eines gebietsansässigen 


Pensionsfonds bezogen wird und sie in ähnlicher Weise wie eine von einem 


Pensionsfonds bezogene Dividende besteuert wird. 


Für die Zwecke dieses Buchstabens gilt Folgendes: 


i) Eine Organisation ohne Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds gilt als 


in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie bzw. er in 


diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet und verwaltet wird; 


ii) eine Investmentgesellschaft gilt als in einem Steuerhoheitsgebiet 


gebietsansässig, wenn sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet wird 


und dessen Regulierungsvorschriften unterliegt; 


iii) eine Lebensversicherungsgesellschaft gilt als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, in dem sie gelegen ist. 
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32a. „zulässige auszahlbare Steuergutschrift“ bezeichnet 


a) eine auszahlbare Steuergutschrift, die so gestaltet ist, dass sie innerhalb von vier 


Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die Geschäftseinheit nach den Rechtsvorschriften 


des die Gutschrift gewährenden Steuerhoheitsgebiets Anspruch auf die auszahlbare 


Steuergutschrift hat, als Barzahlung oder in Barmitteläquivalenten an die 


Geschäftseinheit auszuzahlen ist, oder 


b) im Falle, dass die Steuergutschrift teilweise auszahlbar ist, den Teil der auszahlbaren 


Steuergutschrift, der innerhalb von vier Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die 


Geschäftseinheit Anspruch auf die teilweise auszahlbare Steuergutschrift hat, als 


Barzahlung oder in Barmitteläquivalenten an die Geschäftseinheit auszuzahlen ist. 


Eine zulässige auszahlbare Steuergutschrift umfasst keine Steuerbeträge, die aufgrund 


einer zulässigen Anrechnungssteuer oder einer unzulässigen erstattungsfähigen 


Anrechnungssteuer als Gutschrift verrechnet werden oder erstattet werden können; 


32b. „unzulässige auszahlbare Steuergutschrift“ bezeichnet eine Steuergutschrift, die keine 


zulässige auszahlbare Steuergutschrift darstellt, jedoch ganz oder teilweise auszahlbar ist; 


33. „Stammhaus“ bezeichnet einen Rechtsträger, der die bilanziellen Nettoerträge oder -


verluste einer Betriebsstätte in seinem Abschluss erfasst; 


 


34. „konzernzugehöriger Eigentümer einer Geschäftseinheit“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, 


die direkt oder indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält; 
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35. „zulässiges Ausschüttungssteuersystem“ bezeichnet ein Körperschaftsteuersystem, das 


a) eine Einkommensteuer auf Gewinne nur dann erhebt, wenn diese Gewinne an die 


Anteilseigner tatsächlich oder fiktiv ausgeschüttet werden oder wenn im 


Unternehmen bestimmte nicht geschäftsbezogene Aufwendungen anfallen, 


b) eine Steuer in Höhe des Mindeststeuersatzes oder darüber erhebt und 


c) am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft war; 


36. „anerkannte umgekehrte Ertragseinbeziehungsregelung“ (im Folgenden „anerkannte 


UEER“) bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines 


Steuerhoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses Steuerhoheitsgebiet keine mit 


diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt – umgesetzt wird 


und 


a) den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen oder im Fall von Drittstaaten und 


-gebieten den OECD-Mustervorschriften13 gleichwertig ist, wonach ein 


Steuerhoheitsgebiet seinen zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer einer 


multinationalen Unternehmensgruppe, welcher nicht nach der EER erhoben wurde, 


für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe erhebt; 


b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften14 in Einklang 


steht; 


37. „als erklärungspflichtig benannter Rechtsträger“ bezeichnet die Geschäftseinheit, bei der es 


sich nicht um die oberste Muttergesellschaft handelt und die von der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe benannt wurde, um im Namen der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe die in Artikel 42 


genannten Erklärungspflichten zu erfüllen. 


                                                 
13 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
14 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
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Artikel 4 


Standort einer Geschäftseinheit 


(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie ist eine Geschäftseinheit, die keine transparente 


Gesellschaft ist, in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem diese Geschäftseinheit 


aufgrund des Ortes ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsortes oder ähnlicher Kriterien 


als steuerlich ansässig gilt. 


Kann der Standort einer Geschäftseinheit, die keine transparente Gesellschaft ist, nicht auf 


der Grundlage von Unterabsatz 1 bestimmt werden, so gilt die Geschäftseinheit als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie gegründet wurde. 


(2) Eine transparente Gesellschaft gilt als staatenlos, es sei denn, es handelt sich bei ihr um die 


oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe oder sie ist verpflichtet, eine Ertragseinbeziehungsregelung gemäß 


den Artikeln 5, 6 und 7 anzuwenden; in diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen, in dem sie gegründet wurde. 


(3) Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe a ist in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie als Betriebsstätte behandelt wird und nach dem 


anwendbaren geltenden Doppelbesteuerungsabkommen steuerpflichtig ist. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe b ist in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie auf der Grundlage ihrer geschäftlichen Präsenz auf 


Nettobasis steuerpflichtig ist. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c ist in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie sich befindet. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe d gilt als staatenlos. 
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(4) Ist eine Geschäftseinheit in zwei Steuerhoheitsgebieten gelegen und verfügen diese beiden 


Steuerhoheitsgebiete über ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen, so gilt die 


Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie gemäß diesem 


Doppelbesteuerungsabkommen als steuerlich ansässig gilt. 


Sieht das anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen vor, dass die zuständigen Behörden 


die Steueransässigkeit der Geschäftseinheit in gegenseitigem Einvernehmen regeln, und 


wird keine Einigung erzielt, so findet Absatz 5 Anwendung. 


Ist nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen keine Entlastung von der 


Doppelbesteuerung vorgesehen, so findet aufgrund der Tatsache, dass eine 


Geschäftseinheit in den Steuerhoheitsgebieten beider Vertragsparteien steuerlich ansässig 


ist, Absatz 5 Anwendung. 


(5) Ist eine Geschäftseinheit in zwei Steuerhoheitsgebieten gelegen und verfügen diese beiden 


Steuerhoheitsgebiete nicht über ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen, so gilt 


die Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem für das Geschäftsjahr 


der höhere Betrag an erfassten Steuern erhoben wurde. 


Für die Zwecke der Berechnung des Betrags der in Unterabsatz 1 genannten erfassten 


Steuern wird der Betrag der gemäß einer Steuerregelung für beherrschte ausländische 


Unternehmen gezahlten Steuern nicht berücksichtigt. 


Ist der geschuldete Betrag der erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsgebieten gleich 


oder null, so gilt die Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem der 


Betrag der gemäß Artikel 27 berechneten substanzbasierten Freistellung von Erträgen 


höher ist. 


Ist der Betrag der substanzbasierten Freistellung von Erträgen in beiden 


Steuerhoheitsgebieten gleich oder null, so gilt die Geschäftseinheit als staatenlos, es sei 


denn, es handelt sich um eine oberste Muttergesellschaft; in diesem Fall gilt sie als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie gegründet wurde. 
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(6) Ist eine Muttergesellschaft infolge der Anwendung der Absätze 4 und 5 in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie keiner anerkannten EER unterliegt, so gilt sie als 


der anerkannten EER des anderen Steuerhoheitsgebiets unterliegend, es sei denn, ein 


anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen verbietet die Anwendung einer solchen 


Bestimmung. 


(7) Verlegt eine Geschäftseinheit ihren Standort im Laufe eines Geschäftsjahres, so ist sie in 


dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres 


nach diesem Artikel als gelegen galt. 


 


 


KAPITEL II 


ERTRAGSEINBEZIEHUNGSREGELUNG UND UMGEKEHRTE 


ERTRAGSEINBEZIEHUNGSREGELUNG 


Artikel 5 


Oberste Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine oberste Muttergesellschaft, die eine in einem 


Mitgliedstaat gelegene Geschäftseinheit ist, in Bezug auf ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, 


für das Geschäftsjahr der Ergänzungssteuer (im Folgenden „EER-Ergänzungssteuer“) 


unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein 


Niedrigsteuerstaat ist, gelegene Geschäftseinheit, die die oberste Muttergesellschaft einer 


multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe ist, in Bezug 


auf die oberste Muttergesellschaft und alle in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig 


besteuerten Geschäftseinheiten der Gruppe für das Geschäftsjahr der EER-


Ergänzungssteuer unterliegt. 
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Artikel 6 


Zwischengeschaltete Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat gelegene 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die von einer in einem Drittstaat oder -gebiet 


gelegenen obersten Muttergesellschaft gehalten wird, in Bezug auf ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, 


für das Geschäftsjahr der EER-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein 


Niedrigsteuerstaat ist, gelegene zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die von einer in 


einem Drittstaat oder -gebiet gelegenen obersten Muttergesellschaft gehalten wird, in 


Bezug auf die zwischengeschaltete Muttergesellschaft und ihre in demselben Mitgliedstaat 


gelegenen niedrig besteuerten Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr der EER-


Ergänzungssteuer unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn 


a) die oberste Muttergesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten 


Ertragseinbeziehungsregelung unterliegt oder 


b) eine andere zwischengeschaltete Muttergesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen ist, in dem sie einer anerkannten EER unterliegt, und direkt oder indirekt 


eine die Kontrolle begründende Beteiligung an der zwischengeschalteten 


Muttergesellschaft hält. 
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Artikel 6a 


In der Union gelegene und von einer ausgenommenen obersten Muttergesellschaft gehaltene 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat gelegene und von einer 


obersten Muttergesellschaft, die ein ausgenommener Rechtsträger ist, gehaltene 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft in Bezug auf ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, 


für das Geschäftsjahr der EER-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein 


Niedrigsteuerstaat ist, gelegene und von einer obersten Muttergesellschaft, die ein 


ausgenommener Rechtsträger ist, gehaltene zwischengeschaltete Muttergesellschaft in 


Bezug auf die zwischengeschaltete Muttergesellschaft und ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in demselben Mitgliedstaat gelegen sind, für das Geschäftsjahr der 


EER-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn eine andere 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in dem 


sie für das Geschäftsjahr einer anerkannten Ertragseinbeziehungsregelung unterliegt und 


direkt oder indirekt eine die Kontrolle begründende Beteiligung an der in den Absätzen 1 


und 2 genannten zwischengeschalteten Muttergesellschaft hält. 
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Artikel 7 


In Teilbesitz stehende Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in Teilbesitz stehende in einem Mitgliedstaat 


gelegene Muttergesellschaft in Bezug auf ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten, die 


in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, für das Geschäftsjahr 


der EER-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in Teilbesitz stehende in einem Mitgliedstaat, 


der ein Niedrigsteuerstaat ist, gelegene Muttergesellschaft in Bezug auf die 


Muttergesellschaft und ihre in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr der EER-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Beteiligungen 


an der in Teilbesitz stehenden Muttergesellschaft direkt oder indirekt vollständig von einer 


anderen in Teilbesitz stehenden Muttergesellschaft gehalten werden, welche für das 


betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten Ertragseinbeziehungsregelung unterliegt. 
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Artikel 8 


Zurechnung der Ergänzungssteuer im Rahmen der Ertragseinbeziehungsregelung 


(1) Die von einer Muttergesellschaft für eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit gemäß 


Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6a Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 1 


geschuldete EER-Ergänzungssteuer entspricht der gemäß Artikel 26 berechneten 


Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerte Geschäftseinheit, multipliziert mit dem der 


Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an dieser Ergänzungssteuer für das 


Geschäftsjahr. 


(2) Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil an der Ergänzungssteuer in Bezug auf 


eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit entspricht proportional der Beteiligung der 


Muttergesellschaft an den maßgeblichen Erträgen der niedrig besteuerten Geschäftseinheit. 


Die Beteiligung der Muttergesellschaft an den maßgeblichen Erträgen entspricht 


proportional den maßgeblichen Erträgen der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr, abzüglich des Betrags dieser Erträge, die Beteiligungen, die von anderen 


Eigentümern gehalten werden, zuzurechnen sind, geteilt durch die maßgeblichen Erträge 


der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr. 


Der Betrag der maßgeblichen Erträge, die Beteiligungen an niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die von anderen Eigentümern gehalten werden, zuzurechnen sind, 


entspricht dem Betrag, der diesen Eigentümern nach den Grundsätzen des im 


Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft verwendeten anerkannten 


Rechnungslegungsstandards zugerechnet worden wäre, wenn die Nettoerträge der niedrig 


besteuerten Geschäftseinheit den maßgeblichen Erträgen entsprochen hätten und 


a) die Muttergesellschaft den Konzernabschluss im Einklang mit diesem 


Rechnungslegungsstandard erstellt hätte (hypothetischer Konzernabschluss), 
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b) die Muttergesellschaft eine die Kontrolle begründende Beteiligung an der niedrig 


besteuerten Geschäftseinheit gehalten hätte, sodass die Erträge und Aufwendungen 


der niedrig besteuerten Geschäftseinheit im hypothetischen Konzernabschluss mit 


den Erträgen und Aufwendungen der Muttergesellschaft vollkonsolidiert worden 


wären, 


c) alle maßgeblichen Erträge der niedrig besteuerten Geschäftseinheit Transaktionen 


mit Personen, die keine Rechtsträger der Gruppe sind, zuzurechnen wären und 


d) alle Beteiligungen, die nicht direkt oder indirekt von der Muttergesellschaft gehalten 


werden, von Personen, die keine Rechtsträger der Gruppe sind, gehalten würden. 


(3) Zusätzlich zu dem einer Muttergesellschaft gemäß Absatz 1 zugerechneten Betrag umfasst 


die von einer Muttergesellschaft gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 6a 


Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 2 geschuldete EER-Ergänzungssteuer gemäß Artikel 26: 


a) den vollen Betrag der für diese Muttergesellschaft berechneten Ergänzungssteuer; 


b) den Betrag der für ihre in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten berechneten Ergänzungssteuer multipliziert mit dem der 


Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr zuzurechnenden Anteil an dieser 


Ergänzungssteuer. 
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Artikel 9  


Ausgleichsmechanismus für die EER 


Hält eine in einem Mitgliedstaat gelegene Muttergesellschaft indirekt über eine zwischengeschaltete 


Muttergesellschaft oder eine in Teilbesitz stehende Muttergesellschaft, die für das Geschäftsjahr 


einer anerkannten EER unterliegt, eine Beteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit, so 


wird die gemäß den Artikeln 5 bis 7 geschuldete Ergänzungssteuer um einen Betrag gekürzt, der 


dem der erstgenannten Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer 


entspricht, die von der anderen Muttergesellschaft geschuldet wird. 


 


Artikel 10 


Optionale Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer 


(1) Die Mitgliedstaaten können die Option in Anspruch nehmen, eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer anzuwenden. 


Nimmt ein Mitgliedstaat, in dem Geschäftseinheiten einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe gelegen sind, die Option in 


Anspruch, eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer anzuwenden, so unterliegen alle 


niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe in diesem Mitgliedstaat für das Geschäftsjahr dieser 


nationalen Ergänzungssteuer. 


Für die Zwecke einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer kann die Berechnung des 


nationalen Gewinnüberschusses der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten statt auf der 


Grundlage des Rechnungslegungsstandards, der im Konzernabschluss angewandt wurde, 


auf der Grundlage eines anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines von einem 


zugelassenen Rechnungslegungsorgan genehmigten zugelassenen 


Rechnungslegungsstandards und einer Anpassung erfolgen, um erhebliche 


Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden. 
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(2) Ist eine Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe in einem Mitgliedstaat gelegen und unterliegen ihre entweder in 


diesem Mitgliedstaat oder in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegenen direkt oder 


indirekt gehaltenen Geschäftseinheiten in diesen Steuerhoheitsgebieten einer anerkannten 


nationalen Ergänzungssteuer für das Geschäftsjahr, so wird der Betrag der gemäß 


Artikel 26 berechneten, von der Muttergesellschaft gemäß den Artikeln 5 bis 7 


geschuldeten Ergänzungssteuer um den entweder von der Muttergesellschaft oder von den 


genannten Geschäftseinheiten geschuldeten Betrag der anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuer auf bis zu null reduziert. 


Wurde die anerkannte nationale Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr im Einklang mit 


dem anerkannten Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft oder den 


internationalen Rechnungslegungsstandards (den IFRS oder den von der EU gemäß der 


Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen IFRS) berechnet, so wird ungeachtet des 


Unterabsatzes 1 für das Geschäftsjahr gemäß Artikel 26 in Bezug auf die in diesem 


Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten dieser multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe keine Ergänzungssteuer berechnet. Wendet ein 


Mitgliedstaat keine anerkannte nationale Ergänzungssteuer an, um eine gemäß Artikel 28 


auflaufende zusätzliche Ergänzungssteuer zu erheben, so bleibt die Berechnung einer 


zusätzlichen Ergänzungssteuer gemäß Artikel 28 von diesem Unterabsatz unberührt. 


(3) Wurde der Betrag der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr nicht 


binnen der vier auf das Geschäftsjahr, in dem sie fällig wurde, folgenden Geschäftsjahre 


entrichtet, so wird der Betrag der nicht entrichteten nationalen Ergänzungssteuer zu der 


gemäß Artikel 26 Absatz 3 berechneten Ergänzungssteuer für das Steuerhoheitsgebiet 


hinzuaddiert und kann vom Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch 


genommen hat, nicht mehr erhoben werden. 
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(4) Mitgliedstaaten, die die Option der Anwendung einer anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuer in Anspruch nehmen, unterrichten die Kommission hiervon binnen vier 


Monaten nach Erlass ihrer nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Einführung 


einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung. Diese Option gilt für drei Jahre 


und kann in diesem Zeitraum nicht widerrufen werden. Nach Ablauf jedes 


Dreijahreszeitraums wird die Option automatisch erneuert, sofern der Mitgliedstaat die 


Option nicht widerruft. Jeder Widerruf der Option ist der Kommission spätestens vier 


Monate vor Ablauf des Dreijahreszeitraums mitzuteilen. 


Artikel 11 


Anwendung einer UEER in der multinationalen Unternehmensgruppe 


(1) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Drittstaat oder ‑ gebiet gelegen, der bzw. das keine anerkannte EER anwendet, oder ist die 


oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe ein ausgenommener 


Rechtsträger, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in der Union gelegenen 


Geschäftseinheiten in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, für das Geschäftsjahr 


einer Anpassung in Höhe des diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 13 zugerechneten 


Betrags der UEER-Ergänzungssteuer unterliegen. 


In diesem Zusammenhang kann eine solche Anpassung entweder in Form einer von diesen 


Geschäftseinheiten geschuldeten Ergänzungssteuer oder in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit den steuerpflichtigen Erträgen dieser Geschäftseinheiten erfolgen, 


wodurch eine Steuerschuld entsteht, die für die Erhebung des diesem Mitgliedstaat 


zugerechneten Betrags der UEER-Ergänzungssteuer erforderlich ist. 
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(2) Wendet ein Mitgliedstaat die Anpassung gemäß Absatz 1 in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen an, so gilt diese Anpassung so weit wie 


möglich in Bezug auf das Steuerjahr, in dem das Geschäftsjahr, für das die UEER-


Ergänzungssteuer gemäß Artikel 13 berechnet und einem Mitgliedstaat zugerechnet wurde, 


endet. 


Jeder Betrag der UEER-Ergänzungssteuer, der in Bezug auf ein Geschäftsjahr infolge der 


Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen für dieses Geschäftsjahr 


noch geschuldet wird, wird im erforderlichen Umfang vorgetragen und unterliegt in Bezug 


auf jedes folgende Geschäftsjahr der Anpassung gemäß Absatz 1, bis der dem 


Mitgliedstaat für dieses Geschäftsjahr zugerechnete Betrag der UEER-Ergänzungssteuer 


vollständig entrichtet wurde. 


(3) Geschäftseinheiten, die Investmentgesellschaften sind, unterliegen nicht diesem Artikel. 
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Artikel 12 


Anwendung einer UEER im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft 


(1) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Niedrigsteuerdrittstaat oder -gebiet gelegen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 


in der Union gelegenen Geschäftseinheiten in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, 


für das Geschäftsjahr einer Anpassung in Höhe des diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 13 


zugerechneten Betrags der UEER-Ergänzungssteuer unterliegen. 


In diesem Zusammenhang kann eine solche Anpassung entweder in Form einer von diesen 


Geschäftseinheiten geschuldeten Ergänzungssteuer oder in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit den steuerpflichtigen Erträgen dieser Geschäftseinheiten erfolgen, 


wodurch eine Steuerschuld entsteht, die für die Erhebung des diesem Mitgliedstaat 


zugerechneten Betrags der UEER-Ergänzungssteuer erforderlich ist. 


Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn die oberste Muttergesellschaft in einem 


solchen Niedrigsteuerdrittstaat oder -gebiet in Bezug auf die oberste Muttergesellschaft 


und ihre in diesem Drittstaat oder -gebiet gelegenen niedrig besteuerten Geschäftseinheiten 


einer anerkannten EER unterliegt. 


(2) Wendet ein Mitgliedstaat die Anpassung gemäß Absatz 1 in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen an, so gilt diese Anpassung so weit wie 


möglich in Bezug auf das Steuerjahr, in dem das Geschäftsjahr, für das die UEER-


Ergänzungssteuer gemäß Artikel 13 berechnet und einem Mitgliedstaat zugerechnet wurde, 


endet. 


Jeder Betrag der UEER-Ergänzungssteuer, der in Bezug auf ein Geschäftsjahr infolge der 


Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen für dieses Geschäftsjahr 


noch geschuldet wird, wird im erforderlichen Umfang vorgetragen und unterliegt in Bezug 


auf jedes folgende Geschäftsjahr der Anpassung gemäß Absatz 1, bis der dem 


Mitgliedstaat für dieses Geschäftsjahr zugerechnete Betrag der UEER-Ergänzungssteuer 


vollständig entrichtet wurde. 


(3) Geschäftseinheiten, die Investmentgesellschaften sind, unterliegen nicht diesem Artikel. 
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Artikel 13 


Berechnung und Zurechnung des UEER-Ergänzungssteuerbetrags 


(1) Der UEER-Ergänzungssteuerbetrag, der einem Mitgliedstaat zugerechnet wird, wird 


berechnet, indem der gemäß Absatz 2 bestimmte Gesamtbetrag der UEER-


Ergänzungssteuer mit dem gemäß Absatz 5 bestimmten UEER-Prozentsatz des 


Mitgliedstaats multipliziert wird. 


(2) Der Gesamtbetrag der UEER-Ergänzungssteuer entspricht der Summe der gemäß 


Artikel 26 für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der multinationalen 


Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr berechneten Ergänzungssteuern, vorbehaltlich 


der Anpassungen gemäß den Absätzen 3 und 4. 


(3) Die von einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit geschuldete UEER-Ergänzungssteuer 


beträgt null, wenn alle Beteiligungen der obersten Muttergesellschaft an einer solchen 


niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr direkt oder indirekt von einer 


oder mehreren Muttergesellschaften gehalten werden, die für dieses Geschäftsjahr in 


Bezug auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer anerkannten EER unterliegen. 


(4) Findet Absatz 3 keine Anwendung, so wird die von einer niedrig besteuerten 


Geschäftseinheit geschuldete UEER-Ergänzungssteuer um den einer Muttergesellschaft 


zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer dieser niedrig besteuerten 


Geschäftseinheit, die gemäß einer anerkannten EER erhoben wird, gekürzt. 
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(5) Der UEER-Prozentsatz eines Mitgliedstaats wird für jedes Geschäftsjahr und für jede 


multinationale Unternehmensgruppe nach folgender Formel berechnet: 


50%𝑥
(𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡)


𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑈𝐸𝐸𝑅 − 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑒𝑛


+ 50%𝑥
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡


𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑈𝐸𝐸𝑅 − 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑒𝑛
 


wobei Folgendes gilt: 


a) Die Zahl der Beschäftigten im Mitgliedstaat ist die Gesamtzahl der Beschäftigten 


aller in dem Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe; 


b) die Zahl der Beschäftigten in allen Steuerhoheitsgebieten mit einer anerkannten 


UEER ist die Gesamtzahl der Beschäftigten aller Geschäftseinheiten der 


multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, 


in dem für das Geschäftsjahr eine anerkannte UEER gilt; 


c) der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte im Mitgliedstaat ist die Summe des 


Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller in dem Mitgliedstaat 


gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe; 


d) der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen Steuerhoheitsgebieten mit 


einer anerkannten UEER ist die Summe des Nettobuchwerts der materiellen 


Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe, 


die in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, in dem für das Geschäftsjahr eine 


anerkannte UEER gilt. 
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(6) Die Zahl der Beschäftigten entspricht der Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten 


aller in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, einschließlich 


selbstständiger Auftragnehmer, sofern diese an der regulären Geschäftstätigkeit der 


Geschäftseinheit mitwirken. 


Materielle Vermögenswerte umfassen die materiellen Vermögenswerte aller in dem 


betreffenden Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, jedoch keine Barmittel 


oder Barmitteläquivalente, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte. Materielle 


Vermögenswerte werden Betriebsstätten zugerechnet, sofern diese materiellen 


Vermögenswerte gemäß Artikel 17 Absatz 1 im eigenen Abschluss dieser Betriebsstätte 


erfasst und gemäß Artikel 17 Absatz 2 angepasst wurden. Die dem Steuerhoheitsgebiet 


einer Betriebsstätte zugerechneten materiellen Vermögenswerte werden für die materiellen 


Vermögenswerte des Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses nicht berücksichtigt. 







  


 


8779/22   aih/rp 53 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


(7) Einer Betriebsstätte zugeordnet werden die Beschäftigten, deren Lohnkosten gemäß 


Artikel 17 Absatz 1 in dem gemäß Artikel 17 Absatz 2 angepassten eigenen Abschluss 


dieser Betriebsstätte erfasst werden, sowie die dort entsprechend erfassten materiellen 


Vermögenswerte. 


Die Zahl der Beschäftigten und die materiellen Vermögenswerte, die dem Steuerhoheitsgebiet 


einer Betriebsstätte zugerechnet werden, werden für die Zahl der Beschäftigten und die 


materiellen Vermögenswerte des Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses nicht berücksichtigt. 


Die Zahl der Beschäftigten und der Buchwert der materiellen Vermögenswerte einer 


Investmentgesellschaft sind von den Elementen der Formel auszunehmen. 


Die Zahl der Beschäftigten und der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte einer 


transparenten Gesellschaft sind von den Elementen der Formel auszunehmen, es sei denn, 


sie werden einer Betriebsstätte oder, wenn es keine Betriebsstätte gibt, der 


Geschäftseinheit zugerechnet, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in dem die 


transparente Gesellschaft gegründet wurde. 


(8) Abweichend von Absatz 5 gilt der UEER-Prozentsatz eines Steuerhoheitsgebiets für eine 


multinationale Unternehmensgruppe für ein Geschäftsjahr als null, solange den in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe durch den diesem Steuerhoheitsgebiet in einem vorangegangenen 


Geschäftsjahr zugerechneten UEER-Ergänzungssteuerbetrag kein zusätzlicher 


Steueraufwand entstanden ist, der insgesamt dem diesem Steuerhoheitsgebiet 


zugerechneten UEER-Ergänzungssteuerbetrag für das vorangegangene Geschäftsjahr 


entspricht. 
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Die Zahl der Beschäftigten und der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der 


Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, dessen UEER-Prozentsatz für ein Geschäftsjahr null 


beträgt, sind bei der Zurechnung des Gesamtbetrags der UEER-Ergänzungssteuer zur 


multinationalen Unternehmensgruppe für das betreffende Geschäftsjahr von den 


Elementen der Formel auszunehmen. 


(9) Absatz 8 gilt nicht für ein Geschäftsjahr, in dem der UEER-Prozentsatz für die 


multinationale Unternehmensgruppe in allen Steuerhoheitsgebieten, in denen für das 


Geschäftsjahr eine anerkannte UEER gilt, null beträgt. 


 


KAPITEL III 


BERECHNUNG DER MAẞGEBLICHEN ERTRÄGE ODER 


VERLUSTE 


Artikel 14 


Bestimmung der maßgeblichen Erträge oder Verluste 


(1) Die maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Geschäftseinheit werden berechnet, indem 


die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr 


gemäß den Artikeln 15 bis 18 angepasst werden, bevor etwaige Anpassungen zur 


Konsolidierung gruppeninterner Transaktionen gemäß den für die Erstellung des 


Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten 


Rechnungslegungsstandards vorgenommen werden. 
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(2) Ist es nach vernünftigem Ermessen nicht praktikabel, die bilanziellen Nettoerträge oder -


verluste einer Geschäftseinheit auf der Grundlage des für die Erstellung des 


Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten anerkannten 


Rechnungslegungsstandards oder zugelassenen Rechnungslegungsstandards zu bestimmen, 


so können die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste für das Geschäftsjahr unter 


Verwendung eines anderen anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines 


zugelassenen Rechnungslegungsstandards bestimmt werden, vorausgesetzt, dass 


a) der Abschluss der Geschäftseinheit auf der Grundlage des genannten 


Rechnungslegungsstandards erstellt wird, 


b) die in dem Abschluss enthaltenen Informationen zuverlässig sind und 


c) dauerhafte Abweichungen von mehr als 1 000 000 EUR, die sich aus der 


Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Standards auf Ertrags- oder 


Aufwandsposten oder Transaktionen ergeben, welcher von dem bei der Erstellung 


des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten 


Finanzstandard abweicht, so angepasst werden, dass sie mit der Behandlung für 


diesen Posten, die nach dem bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten 


Rechnungslegungsstandard vorgeschrieben ist, im Einklang stehen. 


Ein zugelassener Rechnungslegungsstandard bezeichnet in Bezug auf einen Rechtsträger eine 


Reihe allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von einem in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem der Rechtsträger gelegen ist, zugelassenen 


Rechnungslegungsorgan genehmigt sind. Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung 


bezeichnet ein zugelassenes Rechnungslegungsorgan das Gremium, das in einem 


Steuerhoheitsgebiet gesetzlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für die 


Finanzberichterstattung vorzuschreiben, aufzustellen oder anzuerkennen. 


(3) Hat eine oberste Muttergesellschaft ihren Konzernabschluss nicht im Einklang mit einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard im Sinne von Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe c 


erstellt, so wird der Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft angepasst, um 


erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden. 
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(4) Erstellt die oberste Muttergesellschaft keinen Konzernabschluss nach Artikel 3 Absatz 6 


Buchstaben a, b und c, so gilt als Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft nach 


Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe d der Abschluss, der erstellt worden wäre, wenn die oberste 


Muttergesellschaft verpflichtet gewesen wäre, einen solchen Konzernabschluss gemäß 


einem der folgenden Standards zu erstellen: 


a) einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder 


b) einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard, vorausgesetzt, dass dieser 


Konzernabschluss angepasst wird, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu 


vermeiden. 


(5) Wendet ein Mitgliedstaat oder ein Drittstaat oder -gebiet eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer an, so können die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der in diesem 


Mitgliedstaat oder Drittstaat oder -gebiet gelegenen Geschäftseinheiten im Einklang mit 


einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder einem zugelassenen 


Rechnungslegungsstandard, der vom Rechnungslegungsstandard abweicht, welcher im 


Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft angewandt wurde, bestimmt werden, 


sofern eine Anpassung dieser bilanziellen Nettoerträge oder -verluste vorgenommen wird, 


um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden. 


(6) Führt die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens gemäß einer Reihe 


allgemein anerkannter Grundsätze der Rechnungslegung zu erheblichen 


Vergleichbarkeitseinschränkungen, so wird die Bilanzierung eines Postens oder einer 


Transaktion nach diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst, das sie der nach den 


Internationalen Rechnungslegungsstandards (den IFRS oder den von der EU gemäß der 


Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen IFRS) erforderlichen Behandlung des 


Postens oder der Transaktion entspricht.  


Eine erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung bezeichnet in Bezug auf die Anwendung 


eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens gemäß einer Reihe allgemein anerkannter 


Rechnungslegungsgrundsätze eine Anwendung, die in einem Geschäftsjahr insgesamt zu 


einer Abweichung der Erträge oder Aufwendungen von mehr als 75 000 000 EUR 


gegenüber dem Betrag führt, der sich durch Anwendung des entsprechenden Grundsatzes 


oder Verfahrens nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards ergeben hätte. 
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Artikel 15 


Anpassungen zur Bestimmung der maßgeblichen Erträge oder Verluste 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a) „Nettosteueraufwand“ bezeichnet den Nettobetrag der folgenden Posten: 


i) als Aufwand aufgelaufene erfasste Steuern und laufende und latente erfasste 


Steuern, die im Einkommensteueraufwand berücksichtigt werden, 


einschließlich erfasster Steuern auf Erträge, die von der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste ausgenommen sind, 


ii) latente Steueransprüche, die auf Verluste für das Geschäftsjahr zurückzuführen 


sind, 


iii) als Aufwand aufgelaufene anerkannte nationale Ergänzungssteuern, 


iv) als Aufwand aufgelaufene Steuern, die gemäß den Bestimmungen dieser 


Richtlinie oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten gemäß den OECD-


Mustervorschriften15 erhoben werden und 


v) als Aufwand aufgelaufene unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern; 


                                                 
15 Steuerliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – 


Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule). 
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b) „ausgenommene Dividende“ bezeichnet aufgrund einer Beteiligung empfangene oder 


aufgelaufene Dividenden oder andere Ausschüttungen, mit Ausnahme von 


Dividenden oder anderen Ausschüttungen, die aufgrund des Folgenden empfangen 


wurden oder aufgelaufen sind: 


i) einer Beteiligung 


o der Gruppe an einem Rechtsträger, die zum Zeitpunkt der 


Ausschüttung oder Veräußerung mit Ansprüchen auf weniger als 10 % 


der Gewinne, des Kapitals oder der Rücklagen oder der Stimmrechte 


verbunden ist (im Folgenden „Portfoliobeteiligung“), und 


o im wirtschaftlichen Eigentum der Geschäftseinheit, die zum Zeitpunkt 


der Ausschüttung seit weniger als einem Jahr die Dividenden oder 


anderen Ausschüttungen bezieht bzw. bei der die Dividenden oder 


anderen Ausschüttungen zum Zeitpunkt der Ausschüttung seit weniger 


als einem Jahr auflaufen; 


ii) einer Beteiligung an einer Investmentgesellschaft, die einer Option gemäß 


Artikel 41 unterliegt; 


c) „ausgenommene Eigenkapitalgewinne oder -verluste“ bezeichnet Zuwächse, 


Gewinne oder Verluste, die in den bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten der 


Geschäftseinheit enthalten sind und sich aus Folgendem ergeben: 


i) Gewinnen und Verlusten aufgrund von Änderungen des beizulegenden 


Zeitwerts einer Beteiligung, mit Ausnahme einer Portfoliobeteiligung, 


ii) Gewinnen oder Verlusten in Bezug auf eine Beteiligung, die im Rahmen der 


Equity-Methode erfasst wird, und 


iii) Gewinnen und Verlusten aus der Veräußerung einer Beteiligung, mit 


Ausnahme der Veräußerung einer Portfoliobeteiligung; 
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d) „nach der Neubewertungsmethode erfasste Gewinne oder Verluste“ bezeichnet 


Nettogewinne oder -verluste, die um assoziierte erfasste Steuern für das 


Geschäftsjahr erhöht oder verringert werden und sich aus der Anwendung einer 


Rechnungslegungsmethode oder -praxis ergeben, welche in Bezug auf jegliche 


Sachanlagen 


i) den Buchwert dieser Sachanlagen regelmäßig an ihren beizulegenden Zeitwert 


anpasst, 


ii) die Wertänderungen im sonstigen Ergebnis verbucht und 


iii) die im sonstigen Ergebnis aufgelaufenen Gewinne oder Verluste anschließend 


nicht erfolgswirksam erfasst; 


e) „asymmetrische Wechselkursgewinne oder -verluste“ bezeichnet 


Wechselkursgewinne oder -verluste eines Rechtsträgers, deren funktionale Währung 


für die Rechnungslegung und funktionale Währung für Steuerzwecke sich 


unterscheiden und die 


i) in die Berechnung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste einer 


Geschäftseinheit einbezogen werden und auf Schwankungen des 


Wechselkurses zwischen der funktionalen Währung für die Rechnungslegung 


und der funktionalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit 


zurückzuführen sind, 


ii) in die Berechnung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer 


Geschäftseinheit einbezogen werden und auf Schwankungen des 


Wechselkurses zwischen der funktionalen Währung für die Rechnungslegung 


und der funktionalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit 


zurückzuführen sind, 







  


 


8779/22   aih/rp 60 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


iii) in die Berechnung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer 


Geschäftseinheit einbezogen werden und auf Schwankungen des 


Wechselkurses zwischen einer Fremdwährung und der funktionalen Währung 


für die Rechnungslegung der Geschäftseinheit zurückzuführen sind und 


iv) auf Wechselkursschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der 


funktionalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit zurückzuführen 


sind, unabhängig davon, ob ein solcher Wechselkursgewinn oder -verlust in die 


steuerpflichtigen Erträge einbezogen wird oder nicht. 


Die funktionale Währung für Steuerzwecke ist die funktionale Währung, die zur 


Bestimmung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheit für eine 


erfasste Steuer in dem Steuerhoheitsgebiet verwendet wird, in dem es gelegen ist. 


Die funktionale Währung für die Rechnungslegung ist die funktionale Währung, die 


zur Bestimmung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der Geschäftseinheit 


verwendet wird. Eine Drittwährung ist eine Währung, die nicht die funktionale 


Währung für Steuerzwecke oder die funktionale Währung für die Rechnungslegung 


ist; 


f) „grundsätzlich unzulässige Aufwendungen“ bezeichnet 


i) Aufwendungen der Geschäftseinheit für illegale Zahlungen wie Schmier- oder 


Bestechungsgelder und verstecke Provisionen und 


ii) Aufwendungen der Geschäftseinheit für Geldbußen und Vertragsstrafen von 


50 000 EUR oder mehr oder einem entsprechenden Betrag in der funktionalen 


Währung, in der die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der 


Geschäftseinheit berechnet werden; 
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g) „Fehler aus der Vorperiode und Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze“ 


bezeichnet eine Veränderung des Eigenkapitalanfangssaldos einer Geschäftseinheit 


zu Beginn eines Geschäftsjahres, die auf Folgendes zurückzuführen ist: 


i) die Berichtigung eines Fehlers bei der Bestimmung der bilanziellen 


Nettoerträge oder -verluste in einem früheren Geschäftsjahr, der sich auf die 


für die Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste des betreffenden 


früheren Geschäftsjahres berücksichtigungsfähigen Erträge oder 


Aufwendungen ausgewirkt hat, außer in dem Umfang, in dem diese 


Fehlerberichtigung zu einer erheblichen Verringerung der nach Artikel 24 


geschuldeten erfassten Steuern führt, und 


ii) eine Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze oder -methode, die sich auf 


die für die Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste 


herangezogenen Erträge oder Aufwendungen ausgewirkt hat; 


h) „aufgelaufene Vorsorgeaufwendungen“ bezeichnet die Differenz zwischen dem 


Betrag der in den bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten berücksichtigten 


Vorsorgeaufwendungen und den für das Geschäftsjahr geleisteten Beiträgen zu 


einem Pensionsfonds. 
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(2) Um die maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Geschäftseinheit zu bestimmen, werden 


deren bilanzielle Nettoerträge oder -verluste um den Betrag der folgenden Posten 


angepasst: 


a) Nettosteueraufwand, 


b) ausgenommene Dividenden, 


c) ausgenommene Eigenkapitalgewinne oder -verluste, 


d) nach der Neubewertungsmethode berücksichtigte Gewinne oder Verluste, 


e) gemäß Artikel 33 ausgenommene Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 


f) asymmetrische Wechselkursgewinne und -verluste, 


g) grundsätzlich unzulässige Aufwendungen, 


h) Fehler aus der Vorperiode und Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze und 


i) aufgelaufene Vorsorgeaufwendungen. 
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(3) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, den Betrag, der bei der 


Berechnung ihrer steuerpflichtigen Erträge abgezogen werden darf, durch den Betrag zu 


ersetzen, der in ihrem Abschluss für Kosten oder Aufwendungen dieser Geschäftseinheit 


ausgewiesen wurde, die in Form aktienbasierter Vergütungen entrichtet wurden. 


Wurde die Option zur Verwendung von Aktienoptionen nicht in Anspruch genommen, so 


wird der Betrag der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, der von den 


bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten der Geschäftseinheit für die Berechnung ihrer 


maßgeblichen Erträge oder Verluste für alle vorangegangenen Geschäftsjahre abgezogen 


wurde, in dem Geschäftsjahr berücksichtigt, in dem die Option abgelaufen ist. 


Wurde ein Teil des Betrags der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen im 


Abschluss der Geschäftseinheit in Geschäftsjahren vor dem Geschäftsjahr verbucht, in dem 


die Option in Anspruch genommen wurde, so wird ein Betrag in Höhe der Differenz 


zwischen dem Gesamtbetrag der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, der für 


die Berechnung der maßgeblichen Erträge und Verluste dieser Geschäftseinheit in diesen 


vorigen Geschäftsjahren abgezogen wurde, und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen für 


aktienbasierte Vergütungen, der für die Berechnung der maßgeblichen Erträge und 


Verluste in diesen vorigen Geschäftsjahren abgezogen worden wäre, wenn die Option in 


diesen Geschäftsjahren in Anspruch genommen worden wäre, bei der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheit für das betroffene Geschäftsjahr 


berücksichtigt. 


Die Option wird im Einklang mit Artikel 43 Absatz 1 in Anspruch genommen und gilt 


einheitlich für alle in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten für das 


Jahr, in dem die Option in Anspruch genommen wurde, und alle darauf folgenden 


Geschäftsjahre. 


In dem Geschäftsjahr, in dem die Option widerrufen wird, wird der Betrag der infolge der 


Option abgezogenen nicht ausgezahlten Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, 


der die in der Finanzbuchhaltung verbuchten Aufwendungen übersteigt, in die Berechnung 


der maßgeblichen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheit einbezogen. 
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(4) Transaktionen zwischen in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten gelegenen 


Geschäftseinheiten, die in den Abschlüssen der Geschäftseinheiten nicht in derselben Höhe 


verbucht werden oder nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, werden dahin 


gehend angepasst, dass sie dieselbe Höhe haben und dem Fremdvergleichsgrundsatz 


entsprechen. 


Ein Verlust aus einer Veräußerung oder einer anderen Übertragung von Vermögenswerten 


zwischen in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, der nicht im 


Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz verbucht wird, wird auf der Grundlage des 


Fremdvergleichsgrundsatzes angepasst, sofern dieser Verlust in der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste berücksichtigt wurde. 


Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet „Fremdvergleichsgrundsatz“ den Grundsatz, 


dass Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten unter Berücksichtigung der Bedingungen 


zu verbuchen sind, die zwischen unabhängigen Unternehmen bei vergleichbaren 


Transaktionen und unter vergleichbaren Umständen erzielt worden wären. 
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(5) Zulässige auszahlbare Steuergutschriften nach Artikel 3 Absatz 32 werden bei der 


Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Geschäftseinheit als Erträge 


behandelt. Unzulässige auszahlbare Steuergutschriften werden bei der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Geschäftseinheit nicht als Erträge behandelt. 


(6) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, Gewinne und Verluste aus 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die einer Zeitwert- oder 


Wertminderungsbilanzierung im Konzernabschluss für ein Geschäftsjahr unterliegen, auf 


der Grundlage des Realisationsprinzips für die Berechnung der maßgeblichen Erträge oder 


Verluste zu bestimmen. 


Gewinne oder Verluste, die sich aus der Anwendung einer Zeitwert- oder 


Wertminderungsbilanzierung auf einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit ergeben, 


sind von der Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Geschäftseinheit 


nach Unterabsatz 1 auszunehmen. 


Der Buchwert eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit für die Zwecke der 


Bestimmung eines Gewinnes oder Verlustes gemäß Unterabsatz 1 ist der Buchwert zu dem 


Zeitpunkt, an dem der Vermögenswert erworben wurde oder die Verbindlichkeit 


entstanden ist, oder der Buchwert am ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem die Option in 


Anspruch genommen wurde, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 


Die Option wird im Einklang mit Artikel 43 Absatz 1 in Anspruch genommen und gilt für 


alle in dem Steuerhoheitsgebiet, für das die Option in Anspruch genommen wird, 


gelegenen Geschäftseinheiten, es sei denn, die erklärungspflichtige Geschäftseinheit 


beschließt, die Option auf die materiellen Vermögenswerte der Geschäftseinheiten oder auf 


Investmentgesellschaften zu beschränken. 
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In dem Geschäftsjahr, in dem die Option widerrufen wird, wird ein Betrag in Höhe der 


Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der 


Verbindlichkeit und dem infolge der Option bestimmten Buchwert des Vermögenswerts oder 


der Verbindlichkeit am ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem der Widerruf erfolgt, bei der 


Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheiten hinzugerechnet 


(wenn der beizulegende Zeitwert den Buchwert übersteigt) oder abgezogen (wenn der 


Buchwert den beizulegenden Zeitwert übersteigt). 


(7) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, die maßgeblichen Erträge oder 


Verluste einer Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsgebiet, die sich aus der Veräußerung 


von in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen lokalen materiellen Vermögenswerten durch 


die Geschäftseinheit an Dritte (bei denen es sich nicht um Mitglieder der Gruppe handelt) 


für ein Geschäftsjahr ergeben, auf die im Folgenden beschriebene Weise anzupassen. Für 


die Zwecke dieses Absatzes handelt es sich bei lokalen materiellen Vermögenswerten um 


unbewegliches Vermögen, das in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit 


gelegen ist. 


Der Nettogewinn aus der in Unterabsatz 1 genannten Veräußerung lokaler materieller 


Vermögenswerte in dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen wird, wird 


mit Nettoverlusten einer in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


verrechnet, die durch die in Unterabsatz 1 genannte Veräußerung lokaler materieller 


Vermögenswerte in dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen wird, und 


in den vier vorangegangenen Geschäftsjahren (im Folgenden „Fünfjahreszeitraum“) 


entstanden sind. Der Nettogewinn wird zunächst mit dem gegebenenfalls im ersten 


Geschäftsjahr des Fünfjahreszeitraums entstandenen Nettoverlust verrechnet. Der Restbetrag 


des Nettogewinns wird übertragen und mit den gegebenenfalls in den folgenden 


Geschäftsjahren des Fünfjahreszeitraums entstandenen Nettoverlusten verrechnet. 
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Der nach Anwendung von Unterabsatz 2 verbleibende Restbetrag des Nettogewinns wird bei 


der Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste einer jeden in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit, die einen Nettogewinn aus der Veräußerung 


lokaler materieller Vermögenswerte gemäß Unterabsatz 1 in dem Geschäftsjahr der 


Inanspruchnahme der Option erzielt hat, gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum verteilt. 


Der einer Geschäftseinheit zuzurechnende Restbetrag des Nettogewinns steht im Verhältnis 


zum Nettogewinn dieser Geschäftseinheit geteilt durch den Nettogewinn aller 


Geschäftseinheiten. 


Hat keine Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsgebiet einen Nettogewinn aus der 


Veräußerung lokaler materieller Vermögenswerte gemäß Unterabsatz 1 in dem Geschäftsjahr 


erzielt, in dem die Option in Anspruch genommen wird, so wird für die Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste einer jeden der Geschäftseinheiten in dem Steuergebiet 


der in Unterabsatz 3 genannte Restbetrag des Nettogewinns gleichmäßig jeder 


Geschäftseinheit zugerechnet und gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum verteilt. 


Etwaige Anpassungen nach diesem Absatz für die Geschäftsjahre, die dem Jahr der 


Inanspruchnahme der Option vorangehen, unterliegen den Anpassungen gemäß Artikel 28 


Absatz 1. Die Inanspruchnahme der Option erfolgt gemäß Artikel 43 Absatz 2 jährlich. 


(8) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Finanzierungsvereinbarung, in deren Rahmen 


eine oder mehrere Geschäftseinheiten einer oder mehreren anderen Geschäftseinheiten 


derselben Gruppe Kredite bereitstellen (im Folgenden „gruppeninterne 


Finanzierungsvereinbarung“) werden bei der Berechnung der maßgeblichen Erträge oder 


Verluste einer Geschäftseinheit nicht berücksichtigt, wenn die folgenden Bedingungen 


gegeben sind: 







  


 


8779/22   aih/rp 68 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


a) Die Geschäftseinheit ist in einem Niedrigsteuerstaat oder -gebiet oder in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, das niedrig besteuert worden wäre, wenn der 


Geschäftseinheit die Aufwendungen nicht entstanden wären; 


b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der Betrag 


der Aufwendungen, der bei der Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste 


dieser Geschäftseinheit berücksichtigt werden müsste, aufgrund der gruppeninternen 


Finanzierungsvereinbarung über deren erwartete Laufzeit ansteigen würde, ohne dass 


dies zu einem entsprechenden Anstieg der steuerpflichtigen Erträge der 


Geschäftseinheit, die den Kredit bereitstellt (im Folgenden „Gegenpartei“), führen 


würde; 


c) die Gegenpartei ist in einem Steuerhoheitsgebiet, das kein Niedrigsteuerstaat 


oder -gebiet ist, oder in einem Steuerhoheitsgebiet, das nicht niedrig besteuert 


worden wäre, wenn der Gegenpartei die mit der Aufwendung verbundenen Erträge 


nicht entstanden wären, gelegen. 


(9) Eine oberste Muttergesellschaft kann die Option in Anspruch nehmen, Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten, 


die in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegen sind und für die Zwecke der Berechnung 


maßgeblichen Nettoerträge oder -verluste dieser Geschäftseinheiten in einem Organkreis 


zusammengefasst sind, konsolidiert zu verbuchen. 


Die Inanspruchnahme der Option erfolgt im Einklang mit Artikel 43 Absatz 1. 


In dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen oder widerrufen wird, 


sind angemessene Anpassungen vorzunehmen, damit Posten der maßgeblichen Erträge 


oder Verluste aufgrund der Inanspruchnahme oder des Widerrufs einer solchen Option 


nicht mehr als einmal berücksichtigt werden oder unberücksichtigt bleiben. 
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(10) Ein Versicherungsunternehmen nimmt Beträge, die es Versicherungsnehmern zur 


Begleichung von Steuern in Rechnung gestellt hat, welche das Versicherungsunternehmen 


für an die Versicherungsnehmer gezahlte Erträge entrichtet hat, von der Berechnung seiner 


maßgeblichen Erträge oder Verluste aus. Ein Versicherungsunternehmen berücksichtigt bei 


der Berechnung seiner maßgeblichen Erträge oder Verluste an Versicherungsnehmer 


gezahlte Erträge, die nicht in seinen bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten 


berücksichtigt sind, insoweit die entsprechende Zu- oder Abnahme der Verbindlichkeiten 


gegenüber den Versicherungsnehmern in seinen bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten 


erfasst wird. 


(11) Beträge, die als Abnahme des Eigenkapitals einer Geschäftseinheit verbucht werden und 


das Ergebnis von Ausschüttungen sind, die aufgrund eines von der Geschäftseinheit gemäß 


aufsichtsrechtlichen Anforderungen ausgestellten Instruments getätigt oder geschuldet 


werden (im Folgenden „zusätzliches Kernkapital“), werden bei der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste als Aufwand behandelt. 


Beträge, die als Zunahme des Eigenkapitals einer Geschäftseinheit verbucht werden und 


das Ergebnis von Ausschüttungen sind, die als zusätzliches Kernkapital von der 


Geschäftseinheit erhalten wurden oder erhalten werden sollen, werden bei der Berechnung 


der maßgeblichen Erträge oder Verluste berücksichtigt. 
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Artikel 16 


Freistellung von Erträgen aus dem internationalen Seeverkehr 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a) „Erträge aus dem internationalen Seeverkehr“ bezeichnet die Nettoerträge, die eine 


Geschäftseinheit aus folgenden Tätigkeiten erzielt, sofern die Beförderung nicht auf 


Binnenwasserstraßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erfolgt: 


i) Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im 


internationalen Verkehr, unabhängig davon, ob es sich um ein eigenes, ein 


gemietetes oder ein der Geschäftseinheit anderweitig zur Verfügung stehendes 


Schiff handelt, 


ii) Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im 


internationalen Verkehr im Rahmen von Slot-Charter-Vereinbarungen, 


iii) Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten, vollständig ausgestatteten und 


bemannten Seeschiffs auf Charter-Basis, 


iv) Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten Seeschiffs an eine andere 


Geschäftseinheit auf Bareboat-Charter-Basis, 


v) Beteiligung an einem Frachtpool, einem Gemeinschaftsunternehmen oder einer 


internationalen Betriebsagentur für die Beförderung von Passagieren oder 


Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Verkehr und 


vi) Verkauf eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten Seeschiffs, sofern das Seeschiff von der 


Geschäftseinheit mindestens ein Jahr lang zur Nutzung gehalten wurde; 
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b) „zulässige Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr“ bezeichnet die von 


einer Geschäftseinheit aus folgenden Tätigkeiten erzielten Nettoerträge, 


vorausgesetzt, dass die Tätigkeiten in erster Linie im Zusammenhang mit der 


Beförderung von Passagieren oder Fracht mit Seeschiffen im internationalen Verkehr 


stehen: 


i) Vermietung eines Seeschiffs auf Bareboat-Charter-Basis an ein anderes 


Schifffahrtsunternehmen, das keine Geschäftseinheit ist, vorausgesetzt, der 


Charterzeitraum beträgt nicht mehr als drei Jahre, 


ii) Verkauf von durch andere Schifffahrtsunternehmen ausgestellten Fahrkarten 


für den inländischen Teil einer internationalen Fahrt, 


iii) Vermietung und kurzfristige Lagerung von Containern oder Liegegelder für die 


verspätete Rückgabe von Containern, 


iv) Erbringung von Dienstleistungen für andere Schifffahrtsunternehmen durch 


Ingenieure, Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- und 


Kundendienstpersonal und 


v) Kapitalerträge, wenn die Investitionen, mit denen die Erträge erzielt werden, 


als fester Bestandteil der Ausübung der Tätigkeit des Betriebs von Seeschiffen 


im internationalen Verkehr getätigt werden. 


(2) Die Erträge aus dem internationalen Seeverkehr und die zulässigen Nebenerträge aus dem 


internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit werden von der Berechnung ihrer 


maßgeblichen Erträge oder Verluste ausgenommen, vorausgesetzt, die Geschäftseinheit 


weist nach, dass das strategische oder wirtschaftliche Management aller betroffenen 


Seeschiffe tatsächlich von dem Steuerhoheitsgebiet aus erfolgt, in dem die 


Geschäftseinheit gelegen ist. 


(3) Ergibt die Berechnung der Erträge aus dem internationalen Seeverkehr und der zulässigen 


Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit einen Verlust, so 


ist dieser Verlust von der Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste der 


Geschäftseinheit ausgenommen. 
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(4) Der Gesamtbetrag zulässiger Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr aller in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten darf 50 % der Erträge aus dem 


internationalen Seeverkehr dieser Geschäftseinheiten nicht übersteigen. 


(5) Die einer Geschäftseinheit entstehenden Kosten, die ihren Tätigkeiten im internationalen 


Seeverkehr und ihren zulässigen Nebentätigkeiten im internationalen Seeverkehr gemäß 


Absatz 1 unmittelbar zugerechnet werden können, werden für die Zwecke der Berechnung 


der Nettoerträge aus dem internationalen Seeverkehr und der zulässigen Nettonebenerträge 


aus dem internationalen Seeverkehr der Geschäftseinheit diesen Tätigkeiten zugerechnet. 


Die Kosten, die einer Geschäftseinheit mittelbar infolge ihrer Tätigkeiten im 


internationalen Seeverkehr und ihrer zulässigen Nebentätigkeiten im internationalen 


Seeverkehr gemäß Absatz 1 entstehen, werden zur Berechnung der Nettoerträge aus dem 


internationalen Seeverkehr und der zulässigen Nettonebenerträge aus dem internationalen 


Seeverkehr der Geschäftseinheit auf der Grundlage der Erlöse der Geschäftseinheit aus 


diesen Tätigkeiten im Verhältnis zu ihren Gesamterlösen von ihren Erlösen aus diesen 


Tätigkeiten abgezogen. 


(6) Alle Kosten, die den Erträgen aus dem internationalen Seeverkehr oder den zulässigen 


Nebenerträgen aus dem internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit gemäß Artikel 5 


unmittelbar oder mittelbar zugerechnet werden, werden bei der Berechnung ihrer 


maßgeblichen Erträge oder Verluste nicht berücksichtigt. 
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Artikel 17 


Zurechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste zu einem Stammhaus und einer Betriebsstätte 


(1) Ist eine Geschäftseinheit eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 


Buchstabe a, b oder c, so sind ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste die im eigenen 


Abschluss der Betriebsstätte erfassten Nettoerträge oder -verluste. 


Verfügt eine Betriebsstätte nicht über einen eigenen Abschluss, so entsprechen ihre 


bilanziellen Nettoerträge oder -verluste dem Betrag, der in ihrem eigenen Abschluss 


ausgewiesen worden wäre, wenn dieser gesondert und im Einklang mit den für die 


Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten 


Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden wäre. 


(2) Entspricht eine Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 10 Buchstabe a oder b, so werden ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste 


dahin gehend angepasst, dass nur die Ertrags- und Aufwandsposten verzeichnet werden, 


die ihr gemäß dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen oder gemäß den 


Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets, in dem sie gelegen ist, zuzuordnen sind, 


unabhängig von der Höhe der steuerpflichtigen Erträge und der Höhe der abzugsfähigen 


Aufwendungen in diesem Steuerhoheitsgebiet. 


Entspricht die Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 10 Buchstabe c, so werden ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste dahin 


gehend angepasst, dass nur die Ertrags- und Aufwandsposten verzeichnet werden, die ihr 


gemäß Artikel 7 des OECD-Musterabkommens16 zuzuordnen gewesen wären. 


                                                 
16 OECD-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und 


Vermögen, in der geänderten Fassung. 
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(3) Entspricht eine Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 10 Buchstabe d, so erfolgt die Berechnung ihrer bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste auf der Grundlage von Ertragsposten, die in dem Steuerhoheitsgebiet, in 


dem das Stammhaus gelegen ist, steuerbefreit sind und den außerhalb dieses 


Steuerhoheitsgebiets durchgeführten Tätigkeiten zuzuordnen sind, und von 


Aufwandsposten, die in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem das Stammhaus gelegen ist, nicht 


steuermindernd berücksichtigt werden und solchen Tätigkeiten außerhalb des 


Steuerhoheitsgebiets zuzuordnen sind. 


(4) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Betriebsstätte werden bei der 


Bestimmung der maßgeblichen Erträge oder Verluste des Stammhauses nicht 


berücksichtigt, außer in Fällen gemäß Absatz 5. 


(5) Ein maßgeblicher Verlust einer Betriebsstätte wird bei der Berechnung ihrer maßgeblichen 


Erträge oder Verluste als Verlust des Stammhauses behandelt, insoweit der Verlust der 


Betriebsstätte bei der Berechnung der inländischen steuerpflichtigen Erträge dieses 


Stammhauses als Aufwand behandelt und nicht mit einem Posten der inländischen 


steuerpflichtigen Erträge verrechnet wird, die nach den Rechtsvorschriften sowohl des 


Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses als auch des Steuerhoheitsgebiets der Betriebsstätte 


steuerpflichtig sind. 


Maßgebliche Erträge, die anschließend von der Betriebsstätte erzielt werden, werden bis 


zur Höhe des maßgeblichen Verlustes, der zuvor gemäß Unterabsatz 1 als Aufwand des 


Stammhauses verbucht worden war, als maßgebliche Erträge des Stammhauses behandelt. 
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Artikel 18 


Zurechnung und Berechnung der maßgeblichen Erträge oder Verluste einer transparenten 


Gesellschaft 


(1) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäftseinheit, die eine transparente 


Gesellschaft ist, werden um den Betrag gekürzt, der ihren Eigentümern zugerechnet 


werden kann, welche nicht Rechtsträger der Gruppe sind und ihre Beteiligung an dieser 


transparenten Gesellschaft direkt oder über eine Kette volltransparenter Gesellschaften 


halten, es sei denn, 


a) die transparente Gesellschaft ist eine oberste Muttergesellschaft oder 


b) die transparente Gesellschaft wird direkt oder über eine Kette volltransparenter 


Gesellschaften von einer solchen obersten Muttergesellschaft gehalten. 


(2) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäftseinheit, die eine transparente 


Gesellschaft ist, sind um die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste zu kürzen, die einer 


anderen Geschäftseinheit zugerechnet werden. 


(3) Führt eine transparente Gesellschaft ihre Tätigkeiten vollständig oder teilweise über eine 


Betriebsstätte aus, so werden die nach Anwendung von Absatz 1 verbleibenden 


bilanziellen Nettoerträge oder -verluste gemäß Artikel 17 dieser Betriebsstätte zugerechnet. 


(4) Ist eine volltransparente Gesellschaft nicht die oberste Muttergesellschaft, so werden die 


nach Anwendung der Absätze 1 und 3 verbleibenden bilanziellen Nettoerträge oder -


verluste der transparenten Gesellschaft den konzernzugehörigen Eigentümern der 


Geschäftseinheit gemäß ihrer Beteiligung an der transparenten Gesellschaft zugerechnet. 
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(5) Ist eine transparente Gesellschaft eine volltransparente Gesellschaft, die die oberste 


Muttergesellschaft oder eine halbtransparente Gesellschaft ist, so werden der obersten 


Muttergesellschaft bzw. der halbtransparenten Gesellschaft etwaige nach Anwendung der 


Absätze 1 und 3 verbleibende bilanzielle Nettoerträge oder -verluste der transparenten 


Gesellschaft zugerechnet. 


(6) Die Absätze 3, 4 und 5 werden gesondert auf jede Beteiligung an der transparenten 


Gesellschaft angewendet. 


 


KAPITEL IV 


BERECHNUNG DER ANGEPASSTEN ERFASSTEN STEUERN 


Artikel 19 


Erfasste Steuern 


(1) Zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit gehören 


a) Steuern, die im Abschluss einer Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder 


Gewinne oder auf ihren Anteil an den Erträgen oder Gewinnen einer 


Geschäftseinheit, an der sie eine Beteiligung hält, verbucht werden, 


b) Steuern auf ausgeschüttete Gewinne, auf als Gewinnausschüttungen geltende 


Zahlungen sowie nicht geschäftsbezogene Aufwendungen, die im Rahmen eines 


zulässigen Ausschüttungssteuersystems besteuert werden, 


c) anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhobene Steuern und 


d) nach Gewinnvorträgen und Eigenkapital bemessene Steuern, einschließlich Steuern, 


die sowohl auf Einkommens- als auch auf Eigenkapitalbestandteile erhoben werden. 
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(2) Zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit gehören nicht 


a) die von einer Muttergesellschaft im Rahmen einer anerkannten EER zu zahlende 


Ergänzungssteuer, 


b) die von einer Geschäftseinheit im Rahmen einer anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuerregelung zu zahlende Ergänzungssteuer, 


c) Steuern, die einer von einer Geschäftseinheit im Zuge einer anerkannten UEER 


vorgenommenen Anpassung zuzuordnen sind, 


d) unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuer und 


e) Steuern, die ein Versicherungsunternehmen für an Versicherungsnehmer gezahlte 


Erträge entrichtet. 


(3) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettogewinne oder -verluste aus der Veräußerung lokaler 


materieller Vermögenswerte im Sinne von Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 1 in dem 


Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen wurde, sind von der Berechnung 


der erfassten Steuern ausgenommen. 


Artikel 20 


Angepasste erfasste Steuern 


(1) Die angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr werden 


bestimmt, indem die Summe des laufenden erfassten Steueraufwands für das 


Geschäftsjahr, der in ihren bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten aufgelaufen ist, um 


folgende Beträge angepasst wird: 


a) den Nettobetrag der Hinzurechnungen und Kürzungen zu den bzw. der erfassten 


Steuern für das Geschäftsjahr gemäß den Absätzen 2 und 3, 


b) den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern gemäß Artikel 21 und 
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c) jede Zu- oder Abnahme der erfassten Steuern, die als Eigenkapital oder sonstige 


Erträge im Zusammenhang mit Beträgen verbucht werden, die bei der Berechnung 


der gemäß den örtlichen Steuervorschriften steuerpflichtigen maßgeblichen Erträge 


oder Verluste berücksichtigt werden. 


(2) Zu den Hinzurechnungen zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr gehören 


a) etwaige Beträge an im Vorsteuergewinn im Abschluss als Aufwand aufgelaufenen 


erfassten Steuern, 


b) etwaige Beträge an maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueransprüchen, die 


gemäß Artikel 22 Absatz 2 verwendet wurden, 


c) etwaige Beträge an zuvor gemäß Absatz 3 Buchstabe d ausgeschlossenen erfassten 


Steuern im Zusammenhang mit einer Unsicherheit bezüglich der steuerlichen 


Behandlung, die in dem Geschäftsjahr gezahlt werden, und 


d) etwaige Beträge an Gutschriften oder Erstattungen betreffend eine zulässige 


auszahlbare Steuergutschrift, die als Minderung des laufenden Steueraufwands 


erfasst wurde. 


(3) Zu den Kürzungen der unter die Regelung fallenden Steuern einer Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr gehören 


a) der Betrag des laufenden Steueraufwands betreffend Erträge, die von der Berechnung 


der maßgeblichen Erträge oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, 


b) etwaige Beträge an Gutschriften oder Erstattungen betreffend eine unzulässige 


auszahlbare Steuergutschrift, die nicht als Minderung des laufenden Steueraufwands 


verbucht wurde, 


c) etwaige Beträge an einer Geschäftseinheit erstatteten oder gutgeschriebenen 


erfassten Steuern, die im Abschluss nicht als Anpassung des laufenden 


Steueraufwands behandelt wurden, es sei denn, er bezieht sich auf eine zulässige 


auszahlbare Steuergutschrift, 
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d) der Betrag des laufenden Steueraufwands, für den eine Unsicherheit bei der 


steuerlichen Behandlung besteht, und 


e) etwaige Beträge an laufendem Steueraufwand, die voraussichtlich nicht binnen drei 


Jahren nach Ende des Geschäftsjahres beglichen werden. 


(4) Entspricht ein Betrag erfasster Steuern mehr als einer der Beschreibungen in den Absätzen 1 


bis 3, so wird er für die Zwecke der Berechnung der angepassten erfassten Steuern nur 


einmal berücksichtigt. 


(5) Ergeben sich für ein Geschäftsjahr in einem Steuerhoheitsgebiet keine maßgeblichen 


Nettoerträge und ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern negativ und niedriger als 


ein Betrag, der dem maßgeblichen Nettoverlust multipliziert mit dem Mindeststeuersatz 


entspricht (im Folgenden „voraussichtliche angepasste erfasste Steuern“), so wird der 


Betrag, der der Differenz zwischen dem Betrag der angepassten erfassten Steuern und dem 


Betrag der voraussichtlichen angepassten erfassten Steuern entspricht, als zusätzliche 


Ergänzungssteuer für das betreffende Geschäftsjahr behandelt. Der Betrag der zusätzlichen 


Ergänzungssteuer wird jeder Geschäftseinheit in dem Steuerhoheitsgebiet im Einklang mit 


Artikel 28 Absatz 3 zugerechnet. 


Artikel 21 


Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a) „nicht zulässige Abgrenzung“ 


i) jegliche Veränderung eines latenten Steueraufwands im Abschluss einer 


Geschäftseinheit, die sich auf eine unsichere Steuerposition bezieht und 


ii) jegliche Veränderung eines latenten Steueraufwands im Abschluss einer 


Geschäftseinheit, die sich auf Ausschüttungen einer Geschäftseinheit bezieht; 
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b) „nicht beanspruchte Abgrenzung“ jegliche Erhöhung einer im Abschluss einer 


Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr verbuchten latenten Steuerschuld, die 


voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 7 genannten Zeitraums beglichen wird 


und für die die erklärungspflichtige Geschäftseinheit jährlich gemäß Artikel 43 


Absatz 2 die Option in Anspruch nimmt, sie nicht in den Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern für das betreffende Geschäftsjahr aufzunehmen. 


(2) Entspricht der für die Zwecke der Berechnung des latenten Steueraufwands angewandte 


Steuersatz dem Mindeststeuersatz oder liegt er darunter, so entspricht der Gesamtbetrag 


der Anpassung der latenten Steuern, der den angepassten erfassten Steuern einer 


Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b 


hinzuzufügen ist, dem im Abschluss der Geschäftseinheit aufgelaufenen latenten 


Steueraufwand in Bezug auf die erfassten Steuern, der gemäß den Absätzen 3 bis 6 


angepasst wurde. 


Liegt der für die Zwecke der Berechnung des latenten Steueraufwands angewandte 


Steuersatz über dem Mindeststeuersatz, so entspricht der Gesamtbetrag der Anpassung der 


latenten Steuern, der den angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für ein 


Geschäftsjahr gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b hinzuzufügen ist, dem im Abschluss 


der Geschäftseinheit aufgelaufenen latenten Steueraufwand in Bezug auf die erfassten 


Steuern, der auf den Mindeststeuersatz umgerechnet und gemäß den Absätzen 3 bis 6 


angepasst wurde. 


(3) Der Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern wird erhöht um 


a) etwaige während des Geschäftsjahres gezahlte Beträge an nicht zulässigen 


Abgrenzungen oder nicht beanspruchten Abgrenzungen und 


b) etwaige Beträge einer in einem früheren Geschäftsjahr bestimmten nachbesteuerten 


latenten Steuerschuld, die in dem Geschäftsjahr beglichen wurde. 
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(4) Laufen in einem Geschäftsjahr keine verlustbedingten latenten Steueransprüche im 


Abschluss auf, weil die Ansatzkriterien nicht erfüllt sind, so wird der Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern um den Betrag verringert, um den der Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern angepasst worden wäre, wenn ein latenter Steueranspruch 


auf Verluste für das Geschäftsjahr aufgelaufen wäre. 


(5) Der Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern umfasst nicht Folgendes: 


a) den Betrag des latenten Steueraufwands betreffend Posten, die von der Berechnung 


der maßgeblichen Erträge oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, 


b) den Betrag des latenten Steueraufwands in Bezug auf nicht zulässige Abgrenzungen 


und nicht beanspruchte Abgrenzungen, 


c) die Auswirkungen einer Bewertungsberichtigung oder einer Anpassung der 


buchhalterischen Erfassung in Bezug auf einen latenten Steueranspruch, 


d) den Betrag des latenten Steueraufwands, der sich aus einer Neubewertung aufgrund 


einer Änderung des geltenden inländischen Steuersatzes ergibt, und 


e) den Betrag des latenten Steueraufwands in Bezug auf die Entstehung und die 


Nutzung von Steuergutschriften. 


(6) Ist ein latenter Steueranspruch, der einem maßgeblichen Verlust einer Geschäftseinheit 


zuzuordnen ist, für ein Geschäftsjahr zu einem niedrigeren Steuersatz als dem 


Mindeststeuersatz verbucht, so kann er in demselben Geschäftsjahr auf den 


Mindeststeuersatz umgerechnet werden, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass 


ein latenter Steueranspruch einem maßgeblichen Verlust zuzurechnen ist. 


Erhöht sich ein latenter Steueranspruch aufgrund von Unterabsatz 1, so wird der 


Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern entsprechend verringert. 
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(7) Eine latente Steuerschuld, die nicht binnen der fünf folgenden Geschäftsjahre aufgelöst 


oder beglichen wird, wird in dem Maße nachversteuert, in dem sie im Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern einer Geschäftseinheit berücksichtigt worden war. 


Der Betrag der für das laufende Geschäftsjahr festgelegten nachversteuerten latenten 


Steuerschuld wird als Senkung der erfassten Steuern im fünften vorangegangenen 


Geschäftsjahr behandelt, und der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer dieses 


Geschäftsjahres werden gemäß Artikel 28 Absatz 1 neu berechnet. Die nachversteuerte 


latente Steuerschuld für das laufende Geschäftsjahr entspricht dem Betrag der Erhöhung 


der Position „latente Steuerschuld“, der im Gesamtbetrag der Anpassung der latenten 


Steuern im fünften vorangegangenen Geschäftsjahr berücksichtigt und bis zum letzten Tag 


des laufenden Geschäftsjahres nicht aufgelöst wurde. 


(8) Ist eine latente Steuerschuld eine nicht nachzuversteuernde Abgrenzung, so wird sie 


abweichend von Absatz 7 nicht nachversteuert, auch wenn sie nicht binnen der fünf 


folgenden Jahre aufgelöst oder beglichen wird. Eine nicht nachzuversteuernde Abgrenzung 


ist ein Steueraufwandsbetrag, der Veränderungen bei den assoziierten latenten 


Steuerverbindlichkeiten in Bezug auf folgende Posten zuzuschreiben ist: 


a) Abschreibungen für materielle Vermögenswerte, 


b) Kosten einer Lizenz oder ähnlichen Regelung eines Staates für die Nutzung von 


unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen 


Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist, 


c) Forschungs- und Entwicklungskosten, 


d) Stilllegungs- und Sanierungskosten, 


e) Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Nettogewinne, 
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f) Wechselkursnettogewinne, 


g) Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Versicherungsvertragsabschluss-


kosten, 


h) Gewinne aus dem Verkauf von in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die 


Geschäftseinheit gelegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen in demselben 


Steuerhoheitsgebiet reinvestiert werden, und 


i) zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen in 


Bezug auf die unter den Buchstaben a bis h aufgeführten Posten ergeben. 


Artikel 22 


Option bezüglich maßgeblicher Verluste 


(1) Abweichend von Artikel 21 kann eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit eine Option in 


Bezug auf die maßgeblichen Verluste für ein Steuerhoheitsgebiet in Anspruch nehmen, der 


zufolge ein maßgeblicher verlustbedingter latenter Steueranspruch für jedes Geschäftsjahr 


bestimmt wird, in dem ein maßgeblicher Nettoverlust in dem Steuerhoheitsgebiet entsteht. 


In diesem Zusammenhang entspricht der maßgebliche verlustbedingte latente 


Steueranspruch dem maßgeblichen Nettoverlust für ein Geschäftsjahr für das 


Steuerhoheitsgebiet multipliziert mit dem Mindeststeuersatz. 


Eine Option bezüglich der maßgeblichen Verluste kann nicht für ein Steuerhoheitsgebiet 


mit einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem im Sinne von Artikel 38 in Anspruch 


genommen werden. 


(2) Der gemäß Absatz 1 bestimmte maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch wird 


in einem folgenden Geschäftsjahr, in dem maßgebliche Nettoerträge in dem 


Steuerhoheitsgebiet entstehen, in einer Höhe in Anspruch genommen, die den 


maßgeblichen Nettoerträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz oder dem Betrag des 


maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueranspruchs entspricht, je nachdem, welcher 


Betrag der niedrigere ist. 







  


 


8779/22   aih/rp 84 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


(3) Der maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch wird um den Betrag gekürzt, der 


für ein Geschäftsjahr in Anspruch genommen wird, und der Saldo wird auf die folgenden 


Geschäftsjahre übertragen. 


(4) Wird die Inanspruchnahme der Option bezüglich der maßgeblichen Verluste widerrufen, 


so werden die verbleibenden maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueransprüche zum 


ersten Tag des ersten Geschäftsjahres, in dem die Option nicht länger gilt, auf null gesetzt. 


(5) Die Inanspruchnahme der Option bezüglich der maßgeblichen Verluste wird mit der ersten 


Ergänzungssteuer-Erklärung der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe erklärt, die das Steuerhoheitsgebiet umfasst, für das die Option in 


Anspruch genommen wird. 


(6) Nimmt eine transparente Gesellschaft, die die oberste Muttergesellschaft einer 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe ist, die Option 


bezüglich der maßgeblichen Verluste nach diesem Artikel in Anspruch, so wird der 


maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch unter Berücksichtigung der 


maßgeblichen Verluste der transparenten Gesellschaft nach einer Reduzierung gemäß 


Artikel 36 Absatz 3 berechnet. 


Artikel 23 


Besondere Zurechnung von erfassten Steuern nach bestimmten Arten von Geschäftseinheiten 


(1) Einer Betriebsstätte wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die im Abschluss 


einer Geschäftseinheit erfasst werden und die sich auf die maßgeblichen Erträge oder 


Verluste der Betriebsstätte beziehen. 


(2) Einem konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit wird der Betrag aller 


erfassten Steuern zugerechnet, die im Abschluss einer volltransparenten Gesellschaft 


erfasst werden und die sich auf die maßgeblichen Erträge oder Verluste beziehen, die 


gemäß Artikel 18 Absatz 4 diesem konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit 


zugerechnet werden. 







  


 


8779/22   aih/rp 85 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


(3) Einer Geschäftseinheit wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die in den 


Abschlüssen ihrer direkten oder indirekten konzernzugehörigen Eigentümer gemäß einer 


Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen erfasst sind und die auf ihren 


Anteil an den Erträgen des beherrschten ausländischen Unternehmens anfallen. 


(4) Einer Geschäftseinheit, die ein hybrider Rechtsträger ist, wird der Betrag aller erfassten 


Steuern zugerechnet, die im Abschluss ihres konzernzugehörigen Eigentümers erfasst sind 


und die sich auf die maßgeblichen Erträge des hybriden Rechtsträgers beziehen. 


Ein hybrider Rechtsträger ist ein Rechtsträger, der als separate Rechtsperson für 


Einkommensteuerzwecke in dem Steuerhoheitsgebiet behandelt wird, in dem er gelegen 


ist, jedoch als steuerlich transparent in dem Steuerhoheitsgebiet gilt, in dem sein 


Eigentümer gelegen ist. 


(5) Einer Geschäftseinheit, die in dem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorgenommen hat, 


wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die in den Abschlüssen ihrer direkten 


konzernzugehörigen Eigentümer auf diese Ausschüttungen anfallen. 


(6) Eine Geschäftseinheit, der gemäß den Absätzen 3 und 4 erfasste Steuern in Bezug auf 


passive Erträge zugerechnet wurden, berücksichtigt diese erfassten Steuern in Höhe eines 


Betrags, der den in Bezug auf solche passiven Erträge zugerechneten erfassten Steuern 


entspricht. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 berücksichtigt die Geschäftseinheit den Betrag, der sich aus 


der Multiplikation des Ergänzungssteuer-Prozentsatzes für das Steuerhoheitsgebiet mit dem 


Betrag der passiven von einer Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen oder 


einer Steuertransparenzregel erfassten Erträge ergibt, wenn dieses Ergebnis niedriger ist als 


der nach Unterabsatz 1 bestimmte Betrag. Für die Zwecke dieses Unterabsatzes wird der 


Ergänzungssteuer-Prozentsatz für das Steuerhoheitsgebiet ohne Berücksichtigung der 


erfassten Steuern bestimmt, die auf solche passiven Erträge des konzernzugehörigen 


Eigentümers der Geschäftseinheit anfallen. 


Erfasste Steuern des konzernzugehörigen Eigentümers der Geschäftseinheit in Bezug auf 


solche passiven Erträge, die nach Anwendung dieses Absatzes verbleiben, werden nicht 


gemäß den Absätzen 3 und 4 zugerechnet. 


Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnen passive Erträge die folgenden Ertragsposten, die 


zu den maßgeblichen Erträgen zählen, sofern ein konzernzugehöriger Eigentümer einer 


Geschäftseinheit aufgrund einer Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen 


oder aufgrund einer Beteiligung an einem hybriden Rechtsträger besteuert wurde: 


a) eine Dividende oder Dividendenäquivalente, 


b) Zinsen oder Zinsäquivalente, 


c) Mieten, 


d) Lizenzgebühren, 


e) Annuitäten oder 


f) Nettogewinne aus Eigentum, das Erträge wie unter den Buchstaben a bis e 


beschrieben abwirft. 
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(7) Werden die maßgeblichen Erträge einer Betriebsstätte gemäß Artikel 17 Absatz 5 als 


maßgebliche Erträge des Stammhauses behandelt, so werden die erfassten Steuern, die in 


dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, anfallen und die mit diesen 


Erträgen verbunden sind, bis zu einem Betrag, der nicht höher ist als diese Erträge 


multipliziert mit dem höchsten Steuersatz für ordentliches Einkommen in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem das Stammhaus gelegen ist, als erfasste Steuern des 


Stammhauses behandelt. 


Artikel 24 


Anpassungen und Steuersatzänderungen nach Einreichung der Ergänzungssteuer-Erklärung 


(1) Verbucht eine Geschäftseinheit in ihrem Abschluss eine Anpassung ihrer erfassten Steuern 


für ein früheres Geschäftsjahr, so wird diese Anpassung als eine Anpassung der erfassten 


Steuern in dem Geschäftsjahr behandelt, in dem die Anpassung vorgenommen wird, es sei 


denn, die Anpassung erfolgt in einem Geschäftsjahr, in dem die erfassten Steuern für das 


Steuerhoheitsgebiet niedriger sind. 


Sind die erfassten Steuern, die in den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit 


für ein früheres Geschäftsjahr enthalten waren, niedriger, so werden der effektive 


Steuersatz und die Ergänzungssteuer für dieses Geschäftsjahr gemäß Artikel 28 Absatz 1 


neu berechnet, indem die angepassten erfassten Steuern um den Betrag der Abnahme der 


erfassten Steuern gekürzt werden. Die maßgeblichen Erträge für das Geschäftsjahr und 


jedes andere vorangegangene Geschäftsjahr werden entsprechend angepasst. 


Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann gemäß Artikel 43 Absatz 2 jährlich eine 


Option in Anspruch nehmen, der zufolge eine unerhebliche Abnahme der erfassten Steuern 


als eine Anpassung der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr behandelt wird, in dem die 


Anpassung vorgenommen wird. Eine unerhebliche Abnahme der erfassten Steuern ist eine 


aggregierte Abnahme der für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr bestimmten 


angepassten erfassten Steuern um weniger als 1 000 000 EUR. 
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(2) Wird der anwendbare inländische Steuersatz unter den Mindeststeuersatz gesenkt und führt 


diese Senkung zu einem latenten Steueraufwand, so wird der Betrag des sich daraus 


ergebenden latenten Steueraufwands als eine Anpassung der Verbindlichkeiten der 


Geschäftseinheit für erfasste Steuern behandelt, die gemäß Artikel 20 für ein früheres 


Geschäftsjahr berücksichtigt werden. 


(3) Wurde ein latenter Steueraufwand zu einem Satz berücksichtigt, der unter dem 


Mindeststeuersatz liegt, und wird der anwendbare Steuersatz später erhöht, so wird der 


Betrag des latenten Steueraufwands, der sich aus einer solchen Erhöhung ergibt, bei 


Zahlung als eine Anpassung der Verbindlichkeiten einer Geschäftseinheit für erfasste 


Steuern behandelt, die gemäß Artikel 20 für ein früheres Geschäftsjahr geltend gemacht 


wurden. 


Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf einen Betrag nicht übersteigen, der dem auf den 


Mindeststeuersatz umgerechneten latenten Steueraufwand entspricht. 


(4) Wird ein Betrag von mehr als 1 000 000 EUR des laufenden Steueraufwands einer 


Geschäftseinheit, der für ein Geschäftsjahr in den angepassten erfassten Steuern 


berücksichtigt wurde, nicht binnen drei Jahren nach diesem Geschäftsjahr beglichen, so 


werden der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer für das Geschäftsjahr, in dem 


der nicht beglichene Betrag als erfasste Steuer geltend gemacht wurde, gemäß Artikel 28 


Absatz 1 neu berechnet, wobei die nicht beglichenen Beträge von den angepassten 


erfassten Steuern ausgenommen werden. 
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KAPITEL V 


BERECHNUNG DES EFFEKTIVEN STEUERSATZES UND DER 


ERGÄNZUNGSSTEUER 


Artikel 25 


Bestimmung des effektiven Steuersatzes 


(1) Der effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe wird – sofern es in dem Steuerhoheitsgebiet maßgebliche 


Nettoerträge gibt – für jedes Geschäftsjahr und jedes Steuerhoheitsgebiet nach folgender 


Formel berechnet: 


𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 


=
𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡


𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
 


wobei die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheiten die Summe der im 


Einklang mit Kapitel IV bestimmten angepassten erfassten Steuern aller im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten sind. 
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(2) Die maßgeblichen Nettoerträge oder -verluste der Geschäftseinheiten im 


Steuerhoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr werden nach folgender Formel bestimmt: 


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑜𝑑𝑒𝑟 − 𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 


=  𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 –  𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛, 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Erträge der Geschäftseinheiten sind die etwaige positive Summe 


der im Einklang mit Kapitel III bestimmten maßgeblichen Erträge aller im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten; 


b) die maßgeblichen Verluste der Geschäftseinheiten sind die Summe der im Einklang 


mit Kapitel III bestimmten maßgeblichen Verluste aller im Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten. 


(3) Nicht berücksichtigt bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes gemäß Absatz 1 und 


der Berechnung der maßgeblichen Nettoerträge gemäß Absatz 2 werden die angepassten 


erfassten Steuern und maßgeblichen Erträge oder Verluste von Geschäftseinheiten, bei 


denen es sich um Investmentgesellschaften handelt. 


(4) Der effektive Steuersatz jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird für jedes Geschäftsjahr 


getrennt vom effektiven Steuersatz aller anderen Geschäftseinheiten berechnet. 
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Artikel 26 


Berechnung der Ergänzungssteuer 


(1) Liegt der effektive Steuersatz eines Steuerhoheitsgebiets, in dem Geschäftseinheiten 


gelegen sind, unter dem Mindeststeuersatz für ein Geschäftsjahr, so berechnet die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe die Ergänzungssteuer 


getrennt für jede ihrer Geschäftseinheiten, die maßgebliche Erträge aufweist, welche in die 


Berechnung der maßgeblichen Nettoerträge dieses Steuerhoheitsgebiets einbezogen 


wurden. Die Ergänzungssteuer wird auf Steuerhoheitsgebietsebene berechnet. 


(2) Der Ergänzungssteuer-Prozentsatz für ein Steuerhoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr 


entspricht der etwaigen positiven Differenz in Prozentpunkten, die nach folgender Formel 


berechnet wird: 


𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑧 =  𝑀𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 –  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 


wobei der effektive Steuersatz der gemäß Artikel 25 berechnete Satz ist. 


(3) Die Ergänzungssteuer auf Steuerhoheitsgebietsebene für ein Geschäftsjahr entspricht dem 


etwaigen positiven Betrag, der nach folgender Formel berechnet wird: 


𝐴𝑢𝑓 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


= (𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑥 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠)


+  𝑧𝑢𝑠ä𝑡𝑧𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 –  𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


wobei Folgendes gilt: 


a) die zusätzliche Ergänzungssteuer ist der gemäß Artikel 28 bestimmte Steuerbetrag 


für das Geschäftsjahr; 


b) die nationale Ergänzungssteuer ist der Steuerbetrag für das Geschäftsjahr, der gemäß 


Artikel 10 oder anhand einer anerkannten nationalen Mindestergänzungssteuer eines 


Drittstaats oder -gebiets bestimmt wurde; 
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(4) Der in Absatz 3 genannte Gewinnüberschuss des Steuerhoheitsgebiets für das 


Geschäftsjahr entspricht dem etwaigen positiven Betrag, der nach folgender Formel 


berechnet wird: 


𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠 


= 𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 


− 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑏𝑎𝑠𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑛 −  


 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Nettoerträge sind die gemäß Artikel 25 Absatz 2 bestimmten 


Erträge für das Steuerhoheitsgebiet; 


b) die substanzbasierte Freistellung von Erträgen entspricht dem gemäß Artikel 27 


bestimmten Betrag für das Steuerhoheitsgebiet. 


 


(5) Die Ergänzungssteuer einer Geschäftseinheit für das laufende Geschäftsjahr wird nach 


folgender Formel berechnet: 


𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 


=  𝑎𝑢𝑓 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


𝑥
𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡


𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛
 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Erträge der Geschäftseinheit für ein Steuerhoheitsgebiet für ein 


Geschäftsjahr sind die im Einklang mit Kapitel III bestimmten Erträge; 


b) die aggregierten maßgeblichen Erträge aller Geschäftseinheiten für ein 


Steuerhoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr sind die Summe der maßgeblichen Erträge 


aller Geschäftseinheiten, die in dem Geschäftsjahr in dem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen sind. 
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(6) Ergibt sich die Ergänzungssteuer für ein Steuerhoheitsgebiet aus einer Neuberechnung 


gemäß Artikel 28 Absatz 1 und werden für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr 


keine maßgeblichen Nettoerträge verzeichnet, so wird die Ergänzungssteuer jeder 


Geschäftseinheit anhand der in Absatz 5 festgelegten Formel auf der Grundlage der 


maßgeblichen Erträge der Geschäftseinheiten in den Geschäftsjahren zugerechnet, für die 


die Neuberechnungen gemäß Artikel 28 Absatz 1 durchgeführt wurden. 


(7) Die Ergänzungssteuer jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird für jedes Geschäftsjahr 


getrennt von der Ergänzungssteuer aller anderen Geschäftseinheiten berechnet. 


Artikel 27 


Substanzbasierte Freistellung von Erträgen 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „berücksichtigungsfähige Beschäftigte“ bezeichnet Vollzeit- oder Teilzeitkräfte einer 


Geschäftseinheit sowie selbstständige Auftragnehmer, die unter Leitung und 


Kontrolle der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe an der regulären Geschäftstätigkeit der multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe mitwirken; 


b) „berücksichtigungsfähige Lohnkosten“ bezeichnet mit der Vergütung der 


Beschäftigten zusammenhängende Aufwendungen, darunter Löhne, Gehälter und 


sonstige Aufwendungen, die für den Beschäftigten einen unmittelbaren und 


gesonderten persönlichen Nutzen haben, wie Krankenkassen- und Rentenbeiträge, 


Lohnsteuern, Steuern auf Leistungen wie Lohnnebenleistungen sowie der 


Arbeitgeberbeitrag; 
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c) „berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte“ bezeichnet 


i) Sachanlagen, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, 


ii) natürliche Ressourcen, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, 


iii) das Recht eines Leasingnehmers auf Nutzung materieller Vermögenswerte, die 


in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, und 


iv) eine Lizenz oder eine ähnliche Regelung des Staates für die Nutzung von 


unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen 


Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist. 


(2) Sofern sich eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe gemäß Artikel 43 Absatz 2 


entscheidet, die substanzbasierte Freistellung von Erträgen für das Geschäftsjahr nicht 


anzuwenden, werden die maßgeblichen Nettoerträge für ein Steuerhoheitsgebiet für die 


Zwecke der Berechnung der Ergänzungssteuer um den Betrag gekürzt, der der Summe der 


Substanzausnahmen für Lohnkosten und materielle Vermögenswerte für jede im 


Steuerhoheitsgebiet gelegene Geschäftseinheit entspricht. 


(3) Die Substanzausnahme für Lohnkosten einer in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheit entspricht 5 % der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten der 


berücksichtigungsfähigen Beschäftigten, die Tätigkeiten für die multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet 


ausüben, mit Ausnahme der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten, die 


a) kapitalisiert wurden und im Buchwert der berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte enthalten sind; 


b) Erträgen zuzuordnen sind, die nach Artikel 16 ausgenommen sind. 
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(4) Die Substanzausnahme für materielle Vermögenswerte einer in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheit entspricht 5 % des Buchwerts der in dem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte; hiervon ist Folgendes 


ausgenommen: 


a) der Buchwert von Immobilien, einschließlich Grundstücken und Gebäuden, die zu 


Veräußerungs-, Leasing- oder Investitionszwecken gehalten werden; 


b) der Buchwert der materiellen Vermögenswerte, die zur Erzielung von Erträgen 


verwendet werden, welche nach Artikel 16 ausgenommen sind. 


(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 entspricht der Buchwert der berücksichtigungsfähigen 


materiellen Vermögenswerte dem Durchschnitt des zu Beginn und am Ende des 


Geschäftsjahres für die Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft 


verbuchten Buchwerts berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte, abzüglich 


etwaiger kumulierter Abschreibungen, Amortisationen und substanzbedingter 


Wertminderungen, zuzüglich des Betrags, der der Kapitalisierung von Lohnaufwendungen 


zuzuordnen ist. 


(6) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 sind die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und 


die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte einer Geschäftseinheit, bei der 


es sich um eine Betriebsstätte handelt, diejenigen, die gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 in 


deren eigenem Abschluss ausgewiesen sind, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen 


Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich in 


demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Betriebsstätte. 


Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte einer Betriebsstätte dürfen nicht für die berücksichtigungsfähigen 


Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte des Stammhauses 


berücksichtigt werden. 
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Wurden die Erträge einer Betriebsstätte gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 36 Absatz 5 


vollständig oder teilweise ausgenommen, so werden die berücksichtigungsfähigen 


Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte dieser Betriebsstätte 


in demselben Verhältnis von der Berechnung nach diesem Artikel für die multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe ausgenommen. 


(7) Die einer transparenten Gesellschaft entstandenen berücksichtigungsfähigen Lohnkosten 


berücksichtigungsfähiger Beschäftigter und die von dieser transparenten Gesellschaft 


gehaltenen materiellen Vermögenswerte, die nicht nach Absatz 6 zugerechnet werden, 


werden wie folgt zugerechnet: 


a) den konzernzugehörigen Eigentümern einer Geschäftseinheit der transparenten 


Gesellschaft proportional zu dem Betrag, der diesen gemäß Artikel 18 Absatz 4 


zugerechnet wurde, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und 


die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich im 


Steuerhoheitsgebiet der konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit, und 


b) der transparenten Gesellschaft, wenn es sich dabei um die oberste Muttergesellschaft 


handelt, reduziert im Verhältnis zu den Erträgen, die nach Artikel 36 Absätze 1 und 2 


von der Berechnung der maßgeblichen Erträge der transparenten Gesellschaft 


ausgenommen sind, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und 


berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich im 


Steuerhoheitsgebiet der transparenten Gesellschaft. 


Alle anderen berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen 


materiellen Vermögenswerte der transparenten Gesellschaft sind von den Berechnungen 


der substanzbasierten Freistellung von Erträgen durch die multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe ausgenommen. 


(8) Die substanzbasierte Freistellung von Erträgen jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird für 


jedes Geschäftsjahr getrennt von der substanzbasierten Freistellung von Erträgen aller 


anderen Geschäftseinheiten berechnet. 


(9) Die nach diesem Artikel berechnete substanzbasierte Freistellung von Erträgen umfasst 


nicht die Substanzausnahmen für Lohnkosten und materielle Vermögenswerte von 


Geschäftseinheiten, die in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet Investmentgesellschaften 


sind. 
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Artikel 28 


Zusätzliche Ergänzungssteuer 


(1) Führt gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 7, Artikel 21 Absatz 6, Artikel 24 


Absatz 1, Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 38 Absatz 5 eine Anpassung der erfassten 


Steuern oder der maßgeblichen Erträge oder Verluste zu einer Neuberechnung des 


effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer der multinationalen 


Unternehmensgruppe für ein vorangegangenes Geschäftsjahr, so werden der effektive 


Steuersatz und die Ergänzungssteuer gemäß den Bestimmungen der Artikel 25 bis 27 neu 


berechnet. Jeder sich aus einer solchen Neuberechnung ergebende Betrag einer weiteren 


Ergänzungssteuer wird für die Zwecke des Artikels 26 Absatz 3 für das Geschäftsjahr, in 


dem die Neuberechnung vorgenommen wird, als zusätzliche Ergänzungssteuer behandelt. 


(2) Ergibt sich eine zusätzliche Ergänzungssteuer und werden für das Steuerhoheitsgebiet für 


das Geschäftsjahr keine maßgeblichen Nettoerträge verzeichnet, so entsprechen die 


maßgeblichen Erträge einer jeden in dem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


einem Betrag, der der diesen Geschäftseinheiten gemäß Artikel 26 Absatz 5 und Artikel 26 


Absatz 6 zugerechneten Ergänzungssteuer, geteilt durch den Mindeststeuersatz, entspricht. 


(3) Ist nach Artikel 20 Absatz 5 eine zusätzliche Ergänzungssteuer fällig, so entsprechen die 


maßgeblichen Erträge einer jeden in dem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


einem Betrag, der der dieser Geschäftseinheit zugerechneten Ergänzungssteuer, geteilt 


durch den Mindeststeuersatz, entspricht. Die Zurechnung erfolgt anteilsmäßig für jede 


Geschäftseinheit auf der Grundlage der folgenden Formel: 


(𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒/𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑥 𝑀𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧)–  𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛 


Die zusätzliche Ergänzungssteuer ist nur den Geschäftseinheiten zuzurechnen, die einen 


Betrag an angepassten erfassten Steuern verbuchen, welcher weniger als null und weniger 


als die maßgeblichen Erträge oder Verluste dieser Geschäftseinheiten, multipliziert mit 


dem Mindeststeuersatz, beträgt. 


(4) Wird einer Geschäftseinheit eine zusätzliche Ergänzungssteuer gemäß dem vorliegenden 


Artikel und Artikel 26 Absätze 5 und 6 zugerechnet, so wird diese Geschäftseinheit für die 


Zwecke des Kapitels II als niedrig besteuerte Geschäftseinheit behandelt. 
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Artikel 29 


De-minimis-Ausnahme 


(1) Abweichend von Kapitel V hat die erklärungspflichtige Geschäftseinheit die Option, die 


von den in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten geschuldete 


Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr mit null anzugeben, wenn für dieses Geschäftsjahr 


a) der durchschnittliche maßgebliche Umsatzerlös aller in diesem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten weniger als 10 000 000 EUR beträgt und 


b) die durchschnittlichen maßgeblichen Erträge oder Verluste aller in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten einen Verlust darstellen oder 


weniger als 1 000 000 EUR betragen. 


Die Inanspruchnahme der Option erfolgt gemäß Artikel 43 Absatz 2 jährlich. 


(2) Der in Absatz 1 genannte durchschnittliche maßgebliche Umsatzerlös bzw. die dort 


genannten durchschnittlichen maßgeblichen Erträge oder Verluste sind der Durchschnitt 


des maßgeblichen Umsatzerlöses bzw. der maßgeblichen Erträge oder Verluste der im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr und die beiden 


vorangegangenen Geschäftsjahre. 


Gibt es in dem Steuerhoheitsgebiet im ersten oder zweiten vorangegangenen Geschäftsjahr 


keine Geschäftseinheiten mit maßgeblichem Umsatzerlös oder maßgeblichen Verlusten, so 


sind diese Geschäftsjahre von der Berechnung des durchschnittlichen maßgeblichen 


Umsatzerlöses bzw. der durchschnittlichen maßgeblichen Erträge oder Verluste dieses 


Steuerhoheitsgebiets auszunehmen. 
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(3) Der maßgebliche Umsatzerlös der in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheiten für ein Geschäftsjahr ist die Summe aller Umsatzerlöse der in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, abzüglich oder zuzüglich etwaiger 


Anpassungen im Einklang mit Kapitel III. 


(4) Die maßgeblichen Erträge oder Verluste der in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheiten für ein Geschäftsjahr sind die gemäß Artikel 25 Absatz 2 berechneten 


maßgeblichen Nettoerträge oder -verluste dieses Steuerhoheitsgebiets. 


(5) Die De-minimis-Ausnahme ist nicht auf staatenlose Geschäftseinheiten und 


Investmentgesellschaften anwendbar. Der Umsatzerlös und die maßgeblichen Erträge oder 


Verluste solcher Rechtsträger sind von der Berechnung der De-minimis-Ausnahme 


auszunehmen. 
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Artikel 30 


In Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheiten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „in Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheit“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, 


an der die oberste Muttergesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung von 


höchstens 30 % hält, 


b) „in Minderheitsbesitz stehende Muttergesellschaft“ bezeichnet eine in 


Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheit, die direkt oder indirekt eine die 


Kontrolle begründende Beteiligung an einer anderen in Minderheitsbesitz stehenden 


Geschäftseinheit hält, es sei denn, die die Kontrolle begründende Beteiligung des 


erstgenannten Rechtsträgers wird direkt oder indirekt von einer anderen in 


Minderheitsbesitz stehenden Geschäftseinheit gehalten, 


c) „in Minderheitsbesitz stehende Untergruppe“ bezeichnet eine in Minderheitsbesitz 


stehende Muttergesellschaft und ihre in Minderheitsbesitz stehenden 


Tochtergesellschaften und 


d) „in Minderheitsbesitz stehende Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine in 


Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheit, deren die Kontrolle begründende 


Beteiligung direkt oder indirekt von einer in Minderheitsbesitz stehenden 


Muttergesellschaft gehalten wird. 


(2) Die Berechnung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer für ein 


Steuerhoheitsgebiet im Einklang mit den Kapiteln III bis VII für Mitglieder einer in 


Minderheitsbesitz stehenden Untergruppe erfolgt so, als handele es sich bei jeder in 


Minderheitsbesitz stehenden Untergruppe um eine separate multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe. 


Die angepassten erfassten Steuern und die maßgeblichen Erträge oder Verluste von 


Mitgliedern einer in Minderheitsbesitz stehenden Untergruppe sind von der Bestimmung 


des Restbetrags des gemäß Artikel 25 Absatz 1 berechneten effektiven Steuersatzes der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe und von den 


gemäß Artikel 25 Absatz 2 berechneten maßgeblichen Nettoerträgen ausgenommen. 
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(3) Der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer einer in Minderheitsbesitz stehenden 


Geschäftseinheit, die nicht einer in Minderheitsbesitz stehenden Untergruppe angehört, 


wird auf Rechtsträgerebene im Einklang mit den Kapiteln III bis VII berechnet. 


Die angepassten erfassten Steuern und die maßgeblichen Erträge oder Verluste der in 


Minderheitsbesitz stehenden Geschäftseinheit sind von der Bestimmung des Restbetrags 


des gemäß Artikel 25 Absatz 1 berechneten effektiven Steuersatzes der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe und von den gemäß Artikel 25 


Absatz 2 berechneten maßgeblichen Nettoerträgen ausgenommen. 


Dieser Absatz findet keine Anwendung auf eine in Minderheitsbesitz stehende 


Geschäftseinheit, bei der es sich um eine Investmentgesellschaft handelt. 


 


Artikel 30a 


Safe Harbour 


Abweichend von den Artikeln 25 bis 30 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die von einer 


Gruppe in einem Steuerhoheitsgebiet geschuldete Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr als null 


gilt, wenn der effektive Steuersatz der in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten 


die Bedingungen eines maßgeblichen internationalen Abkommens über Safe Harbour erfüllt, sofern 


die erklärungspflichtige Geschäftseinheit diese Option in Anspruch nimmt. 


Für die Zwecke des vorangegangenen Absatzes bezeichnet ein maßgebliches internationales 


Abkommen über Safe Harbour eine Reihe internationaler Regeln und Bedingungen, denen alle 


Mitgliedstaaten zugestimmt haben und die den unter diese Richtlinie fallenden Gruppen die 


Möglichkeit einräumen, in einem Steuerhoheitsgebiet einen oder mehrere Safe Harbour in 


Anspruch zu nehmen. 
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KAPITEL VI 


SONDERVORSCHRIFTEN FÜR 


UNTERNEHMENSUMSTRUKTURIERUNGEN UND 


HOLDINGSTRUKTUREN 


Artikel 31 


Anwendung des Schwellenwerts für konsolidierte Umsatzerlöse auf Zusammenschlüsse und 


Spaltungen von Gruppen 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Zusammenschluss“ bezeichnet eine Vereinbarung, bei der 


i) alle oder im Wesentlichen alle einer Gruppe angehörenden Rechtsträger von 


zwei oder mehr separaten Gruppen unter eine gemeinsame Kontrolle gebracht 


werden, sodass sie Rechtsträger einer zusammengeschlossenen Gruppe 


darstellen, oder 


ii) ein Rechtsträger, der keiner Gruppe angehört, unter die gemeinsame Kontrolle 


mit einem anderen Rechtsträger oder einer anderen Gruppe gebracht wird, 


sodass sie Rechtsträger einer zusammengeschlossenen Gruppe darstellen; 


b) „Spaltung“ bezeichnet eine Vereinbarung, bei der die Rechtsträger einer einzigen 


Gruppe in zwei oder mehr unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden, die nicht 


länger von derselben obersten Muttergesellschaft konsolidiert werden. 


(2) Haben sich zwei oder mehr Gruppen in einem der letzten vier aufeinanderfolgenden 


Geschäftsjahre, die dem geprüften Geschäftsjahr unmittelbar vorausgehen, zu einer Gruppe 


zusammengeschlossen, so gilt der Schwellenwert für die konsolidierten Umsatzerlöse der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe gemäß Artikel 2 


als für alle Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss erreicht, wenn sich die Summe der 


in jedem ihrer Konzernabschlüsse für das fragliche Geschäftsjahr aufgeführten 


Umsatzerlöse auf mindestens 750 000 000 EUR beläuft. 
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(3) Schließt sich ein Rechtsträger, der nicht zu einer Gruppe gehört (im Folgenden 


„Zielrechtsträger“), im geprüften Geschäftsjahr mit einem Rechtsträger oder einer Gruppe 


(im Folgenden „erwerbender Rechtsträger“) zusammen und haben entweder der 


Zielrechtsträger oder der erwerbende Rechtsträger in einem der letzten vier 


aufeinanderfolgenden Geschäftsjahre, die dem geprüften Geschäftsjahr unmittelbar 


vorausgehen, keinen Konzernabschluss erstellt, so gilt der Schwellenwert für die 


konsolidierten Umsatzerlöse der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe als für das betreffende Jahr erreicht, wenn sich die Summe der in 


jedem ihrer Abschlüsse oder Konzernabschlüsse für das fragliche Jahr aufgeführten 


Umsatzerlöse auf mindestens 750 000 000 EUR beläuft. 


(4) Spaltet sich eine unter diese Richtlinie fallende multinationale Unternehmensgruppe oder 


große inländische Gruppe in zwei oder mehr Gruppen auf (in jeweils eine „gespaltene 


Gruppe“), so gilt der Schwellenwert für konsolidierte Umsatzerlöse 


a) in Bezug auf das erste geprüfte Geschäftsjahr, das nach der Spaltung endet, als von 


einer gespaltenen Gruppe erfüllt, wenn die gespaltene Gruppe in jenem Jahr einen 


jährlichen Umsatzerlös von mindestens 750 000 000 EUR aufweist; 


b) in Bezug auf das zweite bis vierte geprüfte Geschäftsjahr, das nach der Spaltung 


endet, als von einer gespaltenen Gruppe erfüllt, wenn die gespaltene Gruppe in 


mindestens zwei jener Geschäftsjahre einen jährlichen Umsatzerlös von mindestens 


750 000 000 EUR aufweist. 
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Artikel 32 


Aus- und Beitritt von Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe 


(1) Wird ein Rechtsträger (im Folgenden „Zielrechtsträger“) infolge einer Übertragung 


direkter oder indirekter Beteiligungen am Zielrechtsträger in einem Geschäftsjahr (im 


Folgenden „Erwerbsjahr“) Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe oder ist der Zielrechtsträger aufgrund einer solchen 


Übertragung ab dem Erwerbsjahr nicht länger Geschäftseinheit einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe oder wird der Zielrechtsträger im 


Erwerbsjahr zur obersten Muttergesellschaft einer neuen Gruppe, so wird der 


Zielrechtsträger für die Zwecke dieser Richtlinie als zur multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe gehörend behandelt, sofern im 


Erwerbsjahr für einen Teil seiner Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, 


Aufwendungen und Zahlungsströme eine Vollkonsolidierung im Konzernabschluss der 


obersten Muttergesellschaft vorgenommen wird. 


Der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer des Zielrechtsträgers werden gemäß den 


Absätzen 2 bis 8 berechnet. 


(2) Im Erwerbsjahr berücksichtigt eine multinationale Unternehmensgruppe oder große 


inländische Gruppe für die Zwecke dieser Richtlinie nur jene bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste und angepassten erfassten Steuern des Zielrechtsträgers, die im 


Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft enthalten sind. 


(3) Im Erwerbsjahr und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr werden die maßgeblichen 


Erträge oder Verluste und die angepassten erfassten Steuern des Zielrechtsträgers auf der 


Grundlage des historischen Buchwerts seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 


berechnet. 


(4) Im Erwerbsjahr werden bei der Berechnung der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten des 


Zielrechtsträgers gemäß Artikel 27 Absatz 3 nur jene Kosten berücksichtigt, die im 


Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft aufgeführt sind. 
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(5) Die Berechnung des Buchwerts der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 


des Zielrechtsträgers gemäß Artikel 27 Absatz 4 wird gegebenenfalls im Verhältnis zu dem 


Zeitraum, in dem der Zielrechtsträger während des Erwerbsjahres zur multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe gehörte, angepasst. 


(6) Mit Ausnahme der maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueransprüche sind die 


latenten Steueransprüche und -schulden eines Zielrechtsträgers, die zwischen 


multinationalen Unternehmensgruppen oder großen inländischen Gruppen übertragen 


werden, von der erwerbenden multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe in der gleichen Weise und in demselben Umfang zu berücksichtigen, 


wie dies der Fall gewesen wäre, wenn der Zielrechtsträger zum Zeitpunkt des Entstehens 


solcher Ansprüche und Schulden von der erwerbenden multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe beherrscht worden wäre. 


(7) Latente Steuerschulden des Zielrechtsträgers, die zuvor in den Gesamtbetrag der 


Anpassung seiner latenten Steuern einbezogen wurden, werden für die Zwecke des 


Artikels 21 Absatz 7 als im Erwerbsjahr von der veräußernden multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe aufgelöst und der erwerbenden 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe entstehend 


behandelt, außer wenn in einem solchen Fall eine spätere Senkung von erfassten Steuern 


gemäß Artikel 21 Absatz 7 in dem Jahr Wirkung entfaltet, in dem der Betrag nachbesteuert 


wird. 


(8) Ist der Zielrechtsträger im Erwerbsjahr eine Muttergesellschaft und ein einer Gruppe 


angehörender Rechtsträger von zwei oder mehr multinationalen Unternehmensgruppen 


oder großen inländischen Gruppen, so wendet er die Ertragseinbeziehungsregelung separat 


auf seine zuzurechnenden Anteile an der Ergänzungssteuer für niedrig besteuerte 


Geschäftseinheiten, die für jede multinationale Unternehmensgruppe oder große 


inländische Gruppe bestimmt werden, an. 


(9) Abweichend von den Absätzen 1 bis 8 wird der Erwerb oder die Veräußerung einer die 


Kontrolle begründenden Beteiligung an einem Zielrechtsträger als Erwerb oder 


Veräußerung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten behandelt, wenn das 


Steuerhoheitsgebiet, in dem der Zielrechtsträger gelegen ist, oder – im Fall einer 


volltransparenten Gesellschaft – das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Vermögenswerte 


gelegen sind, den Erwerb oder die Veräußerung dieser die Kontrolle begründenden 


Beteiligung auf dieselbe oder in ähnlicher Weise behandelt wie den Erwerb oder die 


Veräußerung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und den Veräußerer auf der 


Grundlage der Differenz zwischen ihrer Steuerbemessungsgrundlage und der 


Gegenleistung für die die Kontrolle begründende Beteiligung oder dem beizulegenden 


Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit einer erfassten Steuer belegt. 
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Artikel 33 


Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Neuorganisation“ bezeichnet eine Umwandlung oder Übertragung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten etwa im Falle eines Zusammenschlusses, 


einer Spaltung, einer Abwicklung oder einer ähnlichen Transaktion, wenn 


i) es sich bei der Gegenleistung für die Übertragung ganz oder zu einem 


wesentlichen Teil um von der erwerbenden Geschäftseinheit oder einer 


anderen Rechtsperson, die mit der erwerbenden Geschäftseinheit verbunden 


ist, ausgegebene Beteiligungen am Eigenkapital handelt oder – im Fall einer 


Abwicklung – um Beteiligungen am Eigenkapital des Zielrechtsträgers 


handelt oder – falls keine Gegenleistung vorgesehen ist – wenn die Ausgabe 


einer Beteiligung am Eigenkapital wirtschaftlich unbedeutend wäre, 


ii) der Gewinn oder Verlust der veräußernden Geschäftseinheit aus diesen 


Vermögenswerten ganz oder teilweise nicht besteuert wird und 


iii) die erwerbende Geschäftseinheit nach dem Steuerrecht des 


Steuerhoheitsgebiets, in dem die erwerbende Geschäftseinheit gelegen ist, 


verpflichtet ist, die steuerpflichtigen Erträge nach der Veräußerung oder dem 


Erwerb, angepasst um jedwede nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


aus der Veräußerung oder dem Erwerb, unter Anwendung der 


Steuerbemessungsgrundlage der veräußernden Geschäftseinheit für die 


Vermögenswerte zu berechnen; 


b) „nicht maßgebliche Gewinne oder Verluste“ bezeichnet die Gewinne oder Verluste – 


je nachdem welcher Wert der geringere ist – des übertragenden Rechtsträgers aus 


einer Neuorganisation, die an dem Ort, an dem der übertragende Rechtsträgers 


gelegen ist, besteuert werden, und die bilanziellen Gewinne oder Verluste aus der 


Neuorganisation. 
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(2) Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten veräußert (im 


Folgenden „übertragender Rechtsträger“), berücksichtigt die Gewinne oder Verluste aus 


einer solchen Veräußerung bei der Berechnung ihrer maßgeblichen Erträge oder Verluste. 


Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erwirbt (im Folgenden 


„erwerbender Rechtsträger“), bestimmt ihre maßgeblichen Erträge oder Verluste auf der 


Grundlage des Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der 


gemäß dem Rechnungslegungsstandard für die Erstellung des Konzernabschlusses der 


obersten Muttergesellschaft bestimmt wird. 


(3) Abweichend von Absatz 2 gilt für den Fall, dass eine Veräußerung oder ein Erwerb von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Neuorganisation 


erfolgt, Folgendes: 


a) Der übertragende Rechtsträger nimmt die Gewinne oder Verluste aus einer solchen 


Veräußerung von der Berechnung seiner maßgeblichen Erträge oder Verluste aus; 


und 


b) der erwerbende Rechtsträger bestimmt seine maßgeblichen Erträge oder Verluste auf 


der Grundlage des Buchwerts der von ihm erworbenen Vermögenswerte und 


Verbindlichkeiten des übertragenden Rechtsträgers zum Zeitpunkt der Übertragung. 


(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gilt für den Fall, dass die Übertragung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Neuorganisation 


erfolgt, die für den übertragenden Rechtsträger zu nicht maßgeblichen Gewinnen oder 


Verlusten führt, Folgendes: 


a) Der übertragende Rechtsträger schließt die Gewinne oder Verluste aus der 


Veräußerung in die Berechnung seiner maßgeblichen Erträge oder Verluste bis zur 


Höhe der nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste ein; und 
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b) der erwerbende Rechtsträger bestimmt seine maßgeblichen Erträge oder Verluste 


nach dem Erwerb anhand des vom übertragenden Rechtsträger bei der Veräußerung 


veranschlagten Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 


unter entsprechender Anpassung an die örtlichen Steuervorschriften des erwerbenden 


Rechtsträgers, um den nicht maßgeblichen Gewinnen oder Verlusten Rechnung zu 


tragen. 


(5) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann im Fall, dass eine Geschäftseinheit 


verpflichtet ist oder es ihr erlaubt ist, die Grundlage ihrer Vermögenswerte und die Höhe 


ihrer Verbindlichkeiten für Steuerzwecke an den beizulegenden Zeitwert in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gelegen ist, anzupassen, die Option in Anspruch nehmen, 


a) bei der Berechnung ihrer maßgeblichen Erträge oder Verluste in Bezug auf jeden 


bzw. jede ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen als Gewinn oder 


Verlust erfassten Betrag zu berücksichtigen, der 


i) der Differenz zwischen dem Buchwert für Rechnungslegungszwecke des 


Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit unmittelbar vor dem Datum des 


auslösenden Ereignisses für die Steueranpassung (im Folgenden „auslösendes 


Ereignis“) und dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der 


Verbindlichkeit unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis entspricht und 


ii) um die nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste, die sich gegebenenfalls in 


Verbindung mit dem auslösenden Ereignis ergeben, vermindert (oder erhöht) 


wird; 


b) den beizulegenden Zeitwert für Rechnungslegungszwecke des Vermögenswerts oder 


der Verbindlichkeit unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis zu verwenden, um 


die maßgeblichen Erträge oder Verluste in den Geschäftsjahren, die nach dem 


auslösenden Ereignis enden, zu berechnen; 
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c) den Gesamtnettowert der nach Buchstabe a bestimmten Beträge auf eine der 


folgenden Weisen unter den maßgeblichen Erträgen oder Verlusten der 


Geschäftseinheit aufzunehmen: 


i) Der Gesamtnettowert der Beträge wird in dem Geschäftsjahr, in dem das 


auslösende Ereignis eintritt, aufgenommen; oder 


ii) ein Betrag, der einem Fünftel des Gesamtnettowerts der Beträge entspricht, 


wird in dem Geschäftsjahr, in dem das auslösende Ereignis eintritt, und in 


jedem der unmittelbar darauf folgenden vier Geschäftsjahre aufgenommen, es 


sei denn, die Geschäftseinheit verlässt die multinationale Unternehmensgruppe 


oder große inländische Gruppe in einem Geschäftsjahr innerhalb dieses 


Zeitraums; in diesem Fall wird der verbleibende Betrag vollständig in jenem 


Geschäftsjahr berücksichtigt. 


 


Artikel 34 


Joint Ventures 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet „Joint Venture“ einen Rechtsträger, dessen 


Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Konzernabschluss der obersten 


Muttergesellschaft erfasst werden, sofern die oberste Muttergesellschaft direkt oder 


indirekt eine Beteiligung von mindestens 50 % an ihm hält. 


Ein Joint Venture umfasst nicht 


a) eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe, die die EER anwenden muss, 


b) einen ausgenommenen Rechtsträger im Sinne des Artikels 2, 
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c) einen Rechtsträger, dessen von der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe gehaltene Beteiligungen direkt von einem 


ausgenommenen Rechtsträger im Sinne des Artikels 2 gehalten werden und 


i) der ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dient, für seine Anleger 


Vermögenswerte zu halten oder Gelder anzulegen, 


ii) der Tätigkeiten ausübt, die Nebentätigkeiten zu den Tätigkeiten des 


ausgenommenen Rechtsträgers sind, oder 


iii) dessen Erträge im Wesentlichen vollständig von der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste gemäß Artikel 15 Absatz 2 


Buchstaben b und c ausgenommen sind, 


d) einen Rechtsträger, der von einer multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe gehalten wird, die ausschließlich aus 


ausgenommenen Rechtsträgern besteht, oder 


e) eine Geschäftseinheit eines Joint Venture. 


(1a) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff „Geschäftseinheit eines Joint 


Venture“ 


a) einen Rechtsträger, dessen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, 


Aufwendungen und Zahlungsströme nach einem anerkannten 


Rechnungslegungsstandard von einem Joint Venture konsolidiert werden oder 


konsolidiert worden wären, wenn das Joint Venture verpflichtet gewesen wäre, 


solche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 


Zahlungsströme nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu 


konsolidieren, oder 


b) eine Betriebsstätte, deren Stammhaus ein Joint Venture oder eine Geschäftseinheit 


eines Joint Venture ist. In diesen Fällen wird die Betriebsstätte als separate 


Geschäftseinheit eines Joint Venture behandelt. 
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(2) Eine Muttergesellschaft, die eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Joint Venture 


oder an einer Geschäftseinheit eines Joint Venture (im Folgenden zusammen bezeichnet 


als „Joint-Venture-Gruppe“) hält, wendet die EER auf ihren zuzurechnenden Anteil an der 


Ergänzungssteuer gemäß den Artikeln 5 bis 9 für jedes Mitglied der Joint-Venture-Gruppe 


an. 


(3) Die Berechnung der vom Joint Venture und seinen Geschäftseinheiten zu entrichtenden 


Ergänzungssteuer erfolgt im Einklang mit den Kapiteln III bis VII, als handele es sich um 


Geschäftseinheiten einer separaten multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe und bei dem Joint Venture um deren oberste Muttergesellschaft. 


(4) Die von der Joint-Venture-Gruppe geschuldete Ergänzungssteuer wird um den gemäß 


Absatz 2 zuzurechnenden Anteil jeder Muttergesellschaft an der Ergänzungssteuer jedes 


Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe gekürzt, die gemäß Absatz 3 erhoben wird. Der 


verbleibende Nachsteuerbetrag ist dem Gesamtbetrag der UEER-Ergänzungssteuer gemäß 


Artikel 13 Absatz 2 hinzuzufügen. 


Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck „von der Joint-Venture-Gruppe 


geschuldete Ergänzungssteuer“ den zuzurechnenden Anteil der Muttergesellschaft an der 


Ergänzungssteuer des Joint Venture und seiner Geschäftseinheiten, die zusammen als 


Joint-Venture-Gruppe bezeichnet werden. 
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Artikel 35 


Multinationale Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften“ bezeichnet zwei oder mehr Gruppen, deren oberste 


Muttergesellschaften eine Konstruktion, bei der es sich um eine Verbundstruktur 


handelt, oder eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung vereinbaren, die 


zumindest einen Rechtsträger oder eine Betriebsstätte der zusammengeschlossenen 


Gruppe umfasst, der bzw. die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen ist als 


die übrigen Rechtsträger der zusammengeschlossenen Gruppe; 


b) „Verbundstruktur“ bezeichnet eine Konstruktion, die von zwei oder mehr obersten 


Muttergesellschaften separater Gruppen vereinbart wird und in deren Rahmen 


i) 50 % oder mehr der Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften der 


separaten Gruppen, welche im Fall einer Börsennotierung mit einem einzigen 


Preis notiert sind, aufgrund der Rechtsform, aufgrund von 


Übertragungsbeschränkungen oder aufgrund von oder anderen Bedingungen 


miteinander verbunden sind und nicht unabhängig voneinander übertragen oder 


gehandelt werden können, und 


ii) eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellt, in dem 


die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 


Zahlungsströme aller Rechtsträger der betroffenen Gruppen zusammen als die 


einer einzigen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden und die einen 


Regulierungsrahmen unterliegen, der eine externe Prüfung vorschreibt; 
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c) „Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung“ bezeichnet eine Konstruktion, die 


von zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften separater Gruppen vereinbart wird 


und in deren Rahmen 


i) die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur 


vertraglich miteinander zu verbinden, 


ii) die obersten Mutterunternehmen gemäß vertraglichen Vereinbarungen nach 


einem festen Verhältnis Ausschüttungen – sowohl in Form von Dividenden wie 


auch im Abwicklungsfall – an ihre Anteilseigner vornehmen werden, 


iii) die Tätigkeiten der obersten Muttergesellschaften als eine wirtschaftliche 


Einheit im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen verwaltet werden, die 


obersten Muttergesellschaften aber ihre jeweilige Rechtspersönlichkeit 


behalten, 


iv) die Eigentumsanteile der obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung 


eingegangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten 


notiert, gehandelt oder übertragen werden und 


v) die obersten Muttergesellschaften Konzernabschlüsse erstellen, in denen die 


Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 


Zahlungsströme von Rechtsträgern in allen Gruppen zusammen als die einer 


einzigen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden und die einem 


Regulierungsrahmen unterliegen, der eine externe Prüfung vorschreibt. 


(2) Sind Rechtsträger und Geschäftseinheiten von zwei oder mehr Gruppen Teil einer 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften, so werden die Rechtsträger und Geschäftseinheiten einer jeden 


Gruppe als Mitglieder einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe mit mehreren obersten Muttergesellschaften behandelt. 
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Ein Rechtsträger, der kein ausgenommener Rechtsträger ist, wird als Geschäftseinheit 


behandelt, wenn er von der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften vollkonsolidiert wird oder seine eine Kontrolle 


begründende Beteiligung von Rechtsträgern in der multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften gehalten wird. 


(3) Der Konzernabschluss der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften entspricht den kombinierten 


Konzernabschlüssen, auf die in den Begriffsbestimmungen einer Verbundstruktur oder 


einer Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung in Absatz 1 Bezug genommen wird 


und die nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt werden, der als 


Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft angenommen wird. 


(4) Die obersten Muttergesellschaften der separaten Gruppen, die zusammen die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften bilden, sind die obersten Muttergesellschaften der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften. 


Bei der Anwendung dieser Richtlinie auf eine multinationale Unternehmensgruppe oder 


große inländische Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften gelten Bezugnahmen auf 


eine oberste Muttergesellschaft gegebenenfalls als Bezugnahmen auf mehrere oberste 


Muttergesellschaften. 


(5) Die in einem Mitgliedstaat gelegenen Muttergesellschaften der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften, einschließlich einer jeden obersten Muttergesellschaft, wenden die 


Ertragseinbeziehungsregelung gemäß den Artikeln 5 bis 9 in Bezug auf ihren 


zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten an. 


(6) Die in einem Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften 


wenden die UEER gemäß den Artikeln 11, 12 und 13 an und berücksichtigen dabei die 


Ergänzungssteuer einer jeden niedrig besteuerten Geschäftseinheit, die Mitglied der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften ist. 
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(7) Die obersten Muttergesellschaften der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften übermitteln die Ergänzungssteuer-


Erklärung gemäß Artikel 42 Absatz 2, es sei denn, sie benennen einen einzigen als 


erklärungspflichtig benannten Rechtsträger im Sinne des Artikels 42 Absatz 3. Diese 


Erklärung enthält Angaben zu jeder der Gruppen, aus denen sich die multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften 


zusammensetzt. 


 


KAPITEL VII 


REGELUNGEN FÜR STEUERNEUTRALITÄT UND 


AUSSCHÜTTUNGSSTEUERSYSTEME 


Artikel 36 


Oberste Muttergesellschaft in Form einer transparenten Gesellschaft 


(1) Die maßgeblichen Erträge einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste 


Muttergesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr um den Betrag der maßgeblichen 


Erträge reduziert, die dem Eigner einer Beteiligung (im Folgenden „Anteilseigner“) an der 


transparenten Gesellschaft zuzuordnen sind, vorausgesetzt, 


a) der Eigner unterliegt für einen Steuerzeitraum, der innerhalb von 12 Monaten nach 


dem Ende dieses Geschäftsjahres endet, einer Ertragssteuer zu einem nominalen 


Steuersatz, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt, oder 


b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern der obersten Muttergesellschaft und 


der vom Anteilseigner innerhalb von 12 Monaten nach dem Ende des 


Geschäftsjahres für solche Erträge gezahlten Steuern mindestens einem Betrag 


entspricht, der diesen Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht. 
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(2) Die maßgeblichen Erträge einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste 


Muttergesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr auch um den Betrag der maßgeblichen 


Erträge reduziert, die dem Anteilseigner der transparenten Gesellschaft zuzurechnen sind, 


vorausgesetzt, der Anteilseigner ist 


a) eine natürliche Person, die in dem Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, in dem 


die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und hält eine Beteiligung, die ihr 


Anspruch auf 5 % oder weniger der Gewinne und Vermögenswerte der obersten 


Muttergesellschaft gibt, oder 


b) ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne 


Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds, der bzw. die in dem Steuerhoheitsgebiet 


steuerlich ansässig ist, in dem die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und hält 


eine Beteiligung, die ihm bzw. ihr einen Anspruch auf 5 % oder weniger der 


Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft gibt. 


(3) Die maßgeblichen Verluste einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste 


Muttergesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr auch um den Betrag der maßgeblichen 


Verluste reduziert, die dem Anteilseigner der transparenten Gesellschaft zuzuordnen sind. 


Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, insoweit es dem Anteilseigner nicht gestattet ist, 


entsprechende Verluste für die Berechnung seiner steuerpflichtigen Erträge heranzuziehen. 


(4) Die erfassten Steuern einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste Muttergesellschaft 


ist, werden auch proportional zu dem Betrag der gemäß den Absätzen 1 und 2 reduzierten 


maßgeblichen Erträge gesenkt. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf eine Betriebsstätte Anwendung, über die eine transparente 


Gesellschaft, die eine oberste Muttergesellschaft ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder 


teilweise ausübt oder über die eine volltransparente Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit 


ganz oder teilweise ausübt, sofern die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an 


dieser volltransparenten Gesellschaft direkt oder über eine Kette volltransparenter 


Gesellschaften gehalten wird. 
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Artikel 37 


Einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegende oberste Muttergesellschaft 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Regelung für abzugsfähige Dividenden“ bezeichnet eine Steuerregelung, nach der 


auf die Erträge der Eigentümer eines Rechtsträgers ein einziger Steuersatz erhoben 


wird, indem die an die Eigentümer ausgeschütteten Gewinne von den Erträgen des 


Rechtsträgers abgezogen oder ausgenommen werden oder indem eine 


Genossenschaft von der Besteuerung befreit wird; 


b) „abzugsfähige Dividende“ bezeichnet in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einer 


Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt: 


i) eine Ausschüttung von Gewinnen an den Eigner einer Beteiligung an der 


Geschäftseinheit, die von den steuerpflichtigen Erträgen der Geschäftseinheit 


gemäß den Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets, in dem sie gelegen ist, 


abzugsfähig ist, oder 


ii) eine an ein Mitglied einer Genossenschaft ausgeschüttete 


Genossenschaftsdividende; und 


c) „Genossenschaft“ bezeichnet einen Rechtsträger, der Waren oder Dienstleistungen 


im Namen seiner Mitglieder kollektiv vermarktet oder erwirbt und in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem er gelegen ist, einer Steuerregelung unterliegt, durch die 


steuerliche Neutralität in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gewährleistet wird, 


die von den Mitgliedern über die Genossenschaft veräußert oder erworben werden. 
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(2) Eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe, die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, kürzt 


ihre maßgeblichen Erträge für das Geschäftsjahr um den Betrag, der als abzugsfähige 


Dividende innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ausgeschüttet wird, 


auf bis zu null, vorausgesetzt, 


a) die Dividende wird beim Empfänger für einen Steuerzeitraum, der innerhalb von 


12 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres endet, zu einem nominalen 


Steuersatz versteuert, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt, 


oder 


b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern und der Steuern der obersten 


Muttergesellschaft, die vom Empfänger für diese Dividende gezahlt werden, 


mindestens diesen Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht. 


(3) Eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe, die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, kürzt 


ihre maßgeblichen Erträge für das Geschäftsjahr auch um den Betrag, den sie als 


abzugsfähige Dividende innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 


ausschüttet, auf bis zu null, vorausgesetzt, der Empfänger ist 


a) eine natürliche Person, und die erhaltene Dividende ist eine 


Genossenschaftsdividende einer Versorgungsgenossenschaft, 


b) eine natürliche Person, die in demselben Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, 


in dem die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und hält eine Beteiligung, die ihr 


einen Anspruch auf 5 % oder weniger der Gewinne und Vermögenswerte der 


obersten Muttergesellschaft gibt, oder 


c) ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne 


Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds, bei dem es sich nicht um eine 


Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft handelt, der bzw. die in dem 


Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, in dem die oberste Muttergesellschaft 


gelegen ist. 
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(4) Die erfassten Steuern einer obersten Muttergesellschaft, bei denen es sich nicht um die 


Steuern handelt, für die der Dividendenabzug zulässig war, werden proportional zu dem 


Betrag der gemäß den Absätzen 2 und 3 reduzierten maßgeblichen Erträge gekürzt. 


(5) Hält die oberste Muttergesellschaft direkt Beteiligungen an einer anderen Geschäftseinheit, 


die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, oder hält sie diese 


Beteiligungen über eine Kette solcher Geschäftseinheiten, die der Regelung für 


abzugsfähige Dividenden unterliegen, so finden die Absätze 2 bis 4 auf jede andere 


Geschäftseinheit Anwendung, die im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft 


gelegen ist, welche der Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, insoweit die 


maßgeblichen Erträge von der obersten Muttergesellschaft weiter an Empfänger 


ausgeschüttet werden, die die Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 erfüllen. 


(6) Für die Zwecke des Absatzes 2 gilt eine Genossenschaftsdividende, die von einer 


Versorgungsgenossenschaft ausgeschüttet wird, als beim Empfänger steuerpflichtig, 


insoweit durch eine solche Dividende die abzugsfähigen Aufwendungen oder Kosten im 


Rahmen der Berechnung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste des Empfängers 


gesenkt werden. 
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Artikel 38 


Zulässige Ausschüttungssteuersysteme 


(1) Eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann für sich selbst oder in Bezug auf eine 


andere Geschäftseinheit, die einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, 


entscheiden, den Betrag, der gemäß Absatz 2 dieses Artikels als Steuer auf fiktive 


Ausschüttungen bestimmt wird, in die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit 


für das Geschäftsjahr einzubeziehen. 


Die Inanspruchnahme dieser Option erfolgt gemäß Artikel 43 Absatz 2 jährlich und gilt für 


alle in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten. 


(2) Der Betrag der Steuer auf fiktive Ausschüttungen entspricht dem geringeren der folgenden 


Beträge: 


a) dem Betrag an angepassten erfassten Steuern, der notwendig ist, um den gemäß 


Artikel 26 Absatz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet für 


das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben, oder 


b) dem Betrag an Steuern, der geschuldet geworden wäre, wenn die in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten alle ihre dem zulässigen 


Ausschüttungssteuersystem unterliegenden Erträge in diesem Jahr ausgeschüttet 


hätten. 
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(3) Wird die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen, so wird ein 


Nachversteuerungskonto für die fiktiven Ausschüttungen für jedes Geschäftsjahr 


eingerichtet, in dem diese Option in Anspruch genommen wird. Der Betrag der für das 


Steuerhoheitsgebiet gemäß Absatz 2 bestimmten Steuer auf fiktive Ausschüttungen wird 


dem Nachversteuerungskonto für die fiktiven Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 


hinzugefügt, in dem es eingerichtet wurde. 


Am Ende eines jeden darauf folgenden Geschäftsjahres wird der offene Saldo der 


Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen, die für frühere Geschäftsjahre 


eingerichtet wurden, in chronologischer Reihenfolge um die Steuern, die von den 


Geschäftseinheiten während des Geschäftsjahres in Bezug auf tatsächliche oder fiktiv 


angenommene Ausschüttungen entrichtet wurden, auf bis zu null reduziert. 


Restbeträge, die nach Anwendung von Unterabsatz 2 auf den Nachversteuerungskonten für 


die fiktiven Ausschüttungen verbleiben, werden um einen Betrag, der dem maßgeblichen 


Nettoverlust für ein Steuerhoheitsgebiet multipliziert mit dem Mindeststeuersatz 


entspricht, auf bis zu null reduziert. 


(4) Jegliche Restbeträge der maßgeblichen Nettoverluste multipliziert mit dem 


Mindeststeuersatz, die nach der Anwendung von Unterabsatz 3 letzter Absatz für das 


Steuerhoheitsgebiet verbleiben, werden auf die folgenden Geschäftsjahre übertragen und 


von etwaigen Restbeträgen, die nach der Anwendung von Absatz 3 auf den 


Nachversteuerungskonten für die fiktive Ausschüttungssteuer verbleiben, abgezogen. 


(5) Der Saldo der Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen, der 


gegebenenfalls am letzten Tag des vierten Geschäftsjahres nach dem Geschäftsjahr, für das 


ein solches Konto eingerichtet wurden, noch offensteht, wird als Senkung der zuvor für 


dieses Jahr bestimmten angepassten erfassten Steuern behandelt. Dementsprechend müssen 


der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer für dieses Geschäftsjahr gemäß 


Artikel 28 Absatz 1 neu berechnet werden. 
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(6) Steuern, die während des Geschäftsjahres im Zusammenhang mit tatsächlichen oder 


fiktiven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei den angepassten erfassten Steuern 


nicht berücksichtigt, insoweit sie zu einer Senkung des Saldos der 


Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen im Einklang mit den Absätzen 3 


und 4 führen. 


(7) Verlässt eine Geschäftseinheit, für die eine Option gemäß Artikel 1 in Anspruch 


genommen wurde, die multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe 


oder werden im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte auf eine Person übertragen, bei 


der es sich nicht um eine in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegene Geschäftseinheit 


derselben multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe handelt, 


so wird ein gegebenenfalls offener Saldo der Nachversteuerungskonten für die fiktiven 


Ausschüttungen in früheren Geschäftsjahren, in denen entsprechende Konten eingerichtet 


wurden, als Senkung der angepassten erfassten Steuern für jedes dieser Geschäftsjahre 


gemäß Artikel 28 Absatz 1 behandelt. 


Ein geschuldeter zusätzlicher Nachsteuerbetrag wird mit dem folgenden Quotienten 


multipliziert, um die für das Steuerhoheitsgebiet zusätzlich geschuldete Ergänzungssteuer zu 


bestimmen: 


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑠
 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Erträge der Geschäftseinheit sind im Einklang mit Kapitel III für 


jedes Geschäftsjahr zu bestimmen, in dem die Nachversteuerungskonten für die 


fiktiven Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet einen offenen Saldo aufweisen, 


und 


b) die maßgeblichen Nettoerträge für das Steuerhoheitsgebiet sind gemäß Artikel 25 


Absatz 2 für jedes Geschäftsjahr zu bestimmen, in dem die Nachversteuerungskonten 


für die fiktiven Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet einen offenen Saldo 


aufweisen. 
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Artikel 39 


Bestimmung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer einer Investmentgesellschaft 


(1) Handelt es sich bei einer Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe um eine Investmentgesellschaft, die keine volltransparente 


Gesellschaft ist und keine Option gemäß den Artikeln 40 und 41 in Anspruch genommen 


hat, so wird der effektive Steuersatz einer solchen Investmentgesellschaft getrennt vom 


effektiven Steuersatz des Steuerhoheitsgebiets berechnet, in dem sie gelegen ist. 


(2) Der effektive Steuersatz einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 entspricht ihren 


angepassten erfassten Steuern geteilt durch einen Betrag, der dem zuzurechnenden Anteil 


der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den 


maßgeblichen Erträgen oder Verlusten der Investmentgesellschaft entspricht. 


Ist mehr als eine Investmentgesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen, so wird ihr 


effektiver Steuersatz berechnet, indem ihre angepassten erfassten Steuern sowie der 


zuzurechnende Anteil der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe an ihren maßgeblichen Erträgen oder Verlusten zusammengefasst werden. 


(3) Die angepassten erfassten Steuern einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 sind die 


angepassten erfassten Steuern, die dem zuzurechnenden Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Erträgen der 


Investmentgesellschaft zuzuordnen sind, und die der Investmentgesellschaft gemäß 


Artikel 23 zugerechneten erfassten Steuern. Die angepassten erfassten Steuern der 


Investmentgesellschaft umfassen keine bei der Investmentgesellschaft aufgelaufenen 


erfassten Steuern, die Erträgen zuzuordnen sind, die nicht Teil des zuzurechnenden Anteils 


der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den 


Erträgen der Investmentgesellschaft sind. 
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(4) Die Ergänzungssteuer einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 ist der Betrag, der dem 


Ergänzungssteuer-Prozentsatz der Investmentgesellschaft multipliziert mit einem Betrag 


entspricht, der der Differenz zwischen dem zuzurechnenden Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Erträgen der 


Investmentgesellschaft und der für die Investmentgesellschaft berechneten 


substanzbasierten Freistellung von Erträgen entspricht. 


Der Ergänzungssteuer-Prozentsatz der Investmentgesellschaft ist ein positiver Betrag, der 


der Differenz zwischen dem Mindeststeuersatz und dem effektiven Steuersatz einer 


solchen Investmentgesellschaft entspricht. 


Ist mehr als eine Investmentgesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen, so wird ihr 


effektiver Steuersatz berechnet, indem die Beträge ihrer substanzbasierten Freistellung von 


Erträgen sowie der zuzurechnende Anteil der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe an ihren maßgeblichen Erträgen oder Verlusten 


zusammengefasst werden. 


(5) Die substanzbasierte Freistellung von Erträgen einer Investmentgesellschaft wird gemäß 


Artikel 27 Absätze 1 bis 7 bestimmt. Die berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte und die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten von 


berücksichtigungsfähigen Beschäftigten, die für eine solche Investmentgesellschaft 


angerechnet werden, werden proportional zu dem zuzurechnenden Anteil der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den 


maßgeblichen Erträgen der Investmentgesellschaft, geteilt durch die gesamten 


maßgeblichen Erträge einer solchen Investmentgesellschaft, reduziert. 


(6) Für die Zwecke dieses Artikels wird der zuzurechnende Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Erträgen 


oder Verlusten einer Investmentgesellschaft gemäß Artikel 8 bestimmt, wobei nur 


Beteiligungen berücksichtigt werden, für die keine der Optionen gemäß den Artikeln 40 


und 41 in Anspruch genommen wurde. 
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Artikel 40 


Optionale Behandlung einer Investmentgesellschaft als volltransparente Gesellschaft 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff 


„Versicherungsinvestmentgesellschaft“ einen Rechtsträger, der die Begriffsbestimmungen 


eines Investmentfonds nach Artikel 3 Nummer 25 oder eines 


Immobilieninvestmentvehikels nach Artikel 3 Nummer 26 erfüllen würde, wenn er nicht 


im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten im Rahmen eines Versicherungs- oder 


Rentenvertrags gegründet worden wäre, und sich vollständig im Besitz eines Rechtsträgers 


befindet, der unter die Regulierungsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets fällt, in dem er 


als Versicherungsgesellschaft gelegen ist. 


(2) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann eine Option in Anspruch nehmen, der 


zufolge eine Geschäftseinheit, die eine Investmentgesellschaft oder eine 


Versicherungsinvestmentgesellschaft ist, als volltransparente Gesellschaft behandelt wird, 


wenn der konzernzugehörige Eigentümer der Geschäftseinheit in dem Steuerhoheitsgebiet, 


in dem er gelegen ist, im Rahmen einer auf dem Marktwert beruhenden Regelung oder 


einer ähnlichen, auf den jährlichen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts seiner 


Beteiligungen an einem solchen Rechtsträger beruhenden Regelung steuerpflichtig ist und 


der auf den konzernzugehörigen Eigentümer der Geschäftseinheit anwendbare Steuersatz 


auf solche Erträge dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen überschreitet. 


(3) Eine Geschäftseinheit, die indirekt eine Beteiligung an einer Investmentgesellschaft oder 


einer Versicherungsinvestmentgesellschaft aufgrund einer direkten Beteiligung an einer 


anderen Investmentgesellschaft oder Versicherungsinvestmentgesellschaft hält, gilt 


bezüglich ihrer indirekten Beteiligung an der erstgenannten Investmentgesellschaft oder 


Versicherungsinvestmentgesellschaft als im Rahmen einer auf dem Marktwert beruhenden 


Regelung oder einer ähnlichen Regelung steuerpflichtig, wenn sie bezüglich ihrer direkten 


Beteiligung an der letztgenannten Investmentgesellschaft oder 


Versicherungsinvestmentgesellschaft einer auf dem Marktwert beruhenden oder ähnlichen 


Regelung unterliegt. 


(4) Die Inanspruchnahme der Option gemäß Absatz 2 erfolgt gemäß Artikel 43 Absatz 1. 


Wird die Option widerrufen, so werden etwaige Gewinne oder Verluste aus der 


Veräußerung eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft 


oder Versicherungsinvestmentgesellschaft auf der Grundlage des Marktwerts des 


Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit zum ersten Tag des Jahres, in dem der Widerruf 


erfolgt, bestimmt. 
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Artikel 41 


Optionale Anwendung einer Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen 


(1) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann eine Option in Anspruch nehmen, der 


zufolge der konzernzugehörige Eigentümer einer Investmentgesellschaft eine Methode für 


steuerpflichtige Ausschüttungen auf seine Beteiligung an der Investmentgesellschaft 


anwenden kann, vorausgesetzt, der genannte konzernzugehörige Eigentümer ist keine 


Investmentgesellschaft und es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen 


werden, dass er für Ausschüttungen der Investmentgesellschaft einem Steuersatz 


unterliegt, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen überschreitet. 


(2) Im Rahmen der Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen werden Ausschüttungen und 


fiktive Ausschüttungen der maßgeblichen Erträge einer Investmentgesellschaft in den 


maßgeblichen Erträgen des konzernzugehörigen Eigentümers der Investmentgesellschaft 


berücksichtigt, der die Ausschüttung erhalten hat, sofern es sich bei diesem nicht um eine 


Investmentgesellschaft handelt. 


Der Betrag der von der Investmentgesellschaft zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf 


die aus der Ausschüttung der Investmentgesellschaft entstehende Steuerschuld des 


konzernzugehörigen Eigentümers der Investmentgesellschaft angerechnet werden kann, 


wird in den maßgeblichen Erträgen und angepassten erfassten Steuern des 


konzernzugehörigen Eigentümers berücksichtigt, der die Ausschüttung erhalten hat. 


Der Anteil des konzernzugehörigen Eigentümers an den nicht ausgeschütteten 


maßgeblichen Nettoerträgen der Investmentgesellschaft, die im dritten Jahr vor dem 


Geschäftsjahr (im Folgenden „Prüfjahr“) angefallen sind, wird als maßgebliche Erträge 


dieser Investmentgesellschaft für das Geschäftsjahr behandelt. Der Betrag, der diesen 


maßgeblichen Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht, wird für die 


Zwecke von Kapitel II als Ergänzungssteuer der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für 


das Geschäftsjahr behandelt. 


Die maßgeblichen Erträge oder Verluste einer Investmentgesellschaft und die angepassten 


erfassten Steuern, die solchen Erträgen für das Geschäftsjahr zuzuordnen sind, sind mit 


Ausnahme des in Unterabsatz 2 genannten Betrags an erfassten Steuern von der 


Berechnung des effektiven Steuersatzes im Einklang mit Kapitel V und Artikel 39 


Absätze 1 bis 4 auszunehmen. 
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(3) Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge einer Investmentgesellschaft für das 


Prüfjahr entsprechen dem Betrag der maßgeblichen Erträge dieser Investmentgesellschaft 


für das Prüfjahr, reduziert auf bis zu null, und zwar um 


a) die erfassten Steuern der Investmentgesellschaft, 


b) Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen an Anteilseigner, bei denen es sich nicht 


um Investmentgesellschaften handelt, im Zeitraum zwischen dem ersten Tag des 


dritten Jahres vor dem Geschäftsjahr und dem letzten Tag des 


Berichtsgeschäftsjahres, in dem die Beteiligung gehalten wurde (im Folgenden 


„Prüfzeitraum“), 


c) maßgebliche Verluste, die während des Prüfzeitraums entstanden sind, und 


d) Restbeträge von maßgeblichen Verlusten, die noch nicht zur Senkung der nicht 


ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge dieser Investmentgesellschaft für ein 


früheres Prüfjahr herangezogen wurden („Vortrag von Verlusten aus Anlagen“). 


Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge einer Investmentgesellschaft dürfen 


nicht um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen reduziert werden, die in 


Anwendung von Unterabsatz 1 Buchstabe b bereits zur Reduzierung der nicht 


ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge dieser Investmentgesellschaft für ein früheres 


Prüfjahr herangezogen wurden. 


Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge einer Investmentgesellschaft dürfen 


nicht um den Betrag maßgeblicher Verluste reduziert werden, der in Anwendung von 


Unterabsatz 1 Buchstabe c bereits zur Reduzierung der nicht ausgeschütteten 


maßgeblichen Nettoerträge dieser Investmentgesellschaft für ein früheres Prüfjahr 


herangezogen wurden. 
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(4) Für die Zwecke dieses Artikels gilt eine fiktive Ausschüttung als erfolgt, wenn eine direkte 


oder indirekte Beteiligung an der Investmentgesellschaft an einen nicht der multinationalen 


Unternehmensgruppe angehörenden Rechtsträger übertragen wird und diese fiktive 


Ausschüttung dem Anteil der nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträge entspricht, 


der einer solchen Beteiligung zum Zeitpunkt der Übertragung zuzuordnen ist, wobei die 


Bestimmung ungeachtet der fiktiven Ausschüttung erfolgt. 


(5) Die Inanspruchnahme der Option gemäß Absatz 1 erfolgt gemäß Artikel 43 Absatz 1. 


Wird die Option widerrufen, so wird der Anteil des konzernzugehörigen Eigentümers einer 


Geschäftseinheit an den nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettoerträgen der 


Investmentgesellschaft für das Prüfjahr am Ende des Geschäftsjahres, das dem 


Geschäftsjahr des Widerrufs vorausgeht, als maßgebliche Erträge dieser 


Investmentgesellschaft für das Geschäftsjahr behandelt. Der Betrag, der diesen 


maßgeblichen Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht, wird für die 


Zwecke von Kapitel II als Ergänzungssteuer der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für 


das Geschäftsjahr behandelt. 
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KAPITEL VIII 


VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 


Artikel 42 


Erklärungspflichten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „benannter lokaler Rechtsträger“ bezeichnet die Geschäftseinheit einer 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe, die in einem 


Mitgliedstaat gelegen ist und von den anderen im selben Mitgliedstaat gelegenen 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe benannt wurde, um die Ergänzungssteuer-Erklärung 


einzureichen oder die Mitteilungen nach diesem Artikel in ihrem Namen zu 


übermitteln; 


b) „anerkanntes Abkommen zwischen den zuständigen Behörden“ bezeichnet ein bi- 


oder multilaterales Abkommen oder eine bi- oder multilaterale Vereinbarung 


zwischen zwei oder mehr zuständigen Behörden, in dem bzw. in der ein 


automatischer Austausch von jährlichen Ergänzungssteuer-Erklärungen vorgesehen 


ist. 


(2) Eine in einem Mitgliedstaat gelegene Geschäftseinheit reicht eine Ergänzungssteuer-


Erklärung bei ihrer Steuerbehörde gemäß Absatz 5 ein. 


Eine solche Erklärung kann von einem benannten örtlichen Rechtsträger im Namen der 


Geschäftseinheit abgegeben werden. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist eine Geschäftseinheit nicht verpflichtet, eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung bei ihrer Steuerbehörde einzureichen, wenn eine solche 


Erklärung im Einklang mit den Anforderungen nach Absatz 5 eingereicht wurde von 


a) der obersten Muttergesellschaft, die in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, das für 


das Berichtsgeschäftsjahr mit dem Mitgliedstaat, in dem die Geschäftseinheit 


gelegen ist, ein in Kraft befindliches anerkanntes Abkommen zwischen den 


zuständigen Behörden geschlossen hat, oder 


b) dem als erklärungspflichtig benannten Rechtsträger, der in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen ist, das für das Berichtsgeschäftsjahr mit dem Mitgliedstaat, in dem die 


Geschäftseinheit gelegen ist, ein in Kraft befindliches anerkanntes Abkommen 


zwischen den zuständigen Behörden geschlossen hat. 


(4) Findet Absatz 3 Anwendung, so unterrichtet die in einem Mitgliedstaat gelegene 


Geschäftseinheit oder in ihrem Namen der benannte örtliche Rechtsträger ihre 


Steuerbehörde über die Identität des Rechtsträgers, der die Ergänzungssteuer-Erklärung 


einreichen wird, sowie über das Steuerhoheitsgebiet, in dem er gelegen ist. 
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(5) Die Ergänzungssteuer-Erklärung ist mithilfe einer Standardvorlage einzureichen und 


umfasst die folgenden Angaben zur multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe: 


a) Identifizierung der Geschäftseinheiten, einschließlich, falls zutreffend, ihrer 


Steueridentifikationsnummern, das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gelegen sind, und 


den Status gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie, 


b) Informationen über die Gesamtstruktur der multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe, einschließlich der eine Kontrolle begründenden 


Beteiligungen an Geschäftseinheiten, die von anderen Geschäftseinheiten gehalten 


werden, 


c) die Angaben, die erforderlich sind für die Berechnung 


i) des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der 


Ergänzungssteuer für jede Geschäftseinheit; 


ii) der Ergänzungssteuer eines Mitglieds einer Joint-Venture-Gruppe; 


iii) der Zurechnung der Ergänzungssteuer im Rahmen der 


Ertragseinbeziehungsregelung und der UEER-Ergänzungssteuer zu jedem 


Steuerhoheitsgebiet und 


d) eine Aufzeichnung der Optionen, die im Einklang mit den einschlägigen 


Bestimmungen dieser Richtlinie in Anspruch genommen wurden. 
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(6) Ist eine Geschäftseinheit in einem Mitgliedstaat gelegen und ist ihre Muttergesellschaft in 


einem Drittstaat oder -gebiet gelegen, das Vorschriften anwendet, die gemäß Artikel 51 als 


mit den Vorschriften dieser Richtlinie gleichwertig eingestuft wurden, so reicht die 


Geschäftseinheit oder der benannte örtliche Rechtsträger abweichend von Absatz 5 eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung mit den folgenden Angaben ein: 


a) allen für die Anwendung von Artikel 7 erforderlichen Angaben, einschließlich 


i) Identifizierung aller Geschäftseinheiten, an denen eine in einem Mitgliedstaat 


gelegene in Teilbesitz stehende Muttergesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt 


im Geschäftsjahr direkt oder indirekt eine Beteiligung hält, sowie Angaben zur 


Struktur dieser Beteiligungen, 


ii) aller Angaben, die für die Berechnung des effektiven Steuersatzes des 


Steuerhoheitsgebiets, in dem eine in einem Mitgliedstaat gelegene, in 


Teilbesitz stehende Muttergesellschaft Beteiligungen an Geschäftseinheiten 


nach Ziffer i hält, und für die Berechnung der geschuldeten Ergänzungssteuer 


erforderlich sind, und 


iii) aller für diese Zwecke gemäß den Artikeln 8, 9 oder 10 relevanten Angaben; 


b) allen für die Anwendung von Artikel 12 erforderlichen Angaben, einschließlich 


i) Identifizierung aller im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft 


gelegenen Geschäftseinheiten sowie der Struktur der Beteiligungen, 


ii) aller für die Berechnung des effektiven Steuersatzes des Steuerhoheitsgebiets 


der obersten Muttergesellschaft sowie der von ihr geschuldeten 


Ergänzungssteuer erforderlichen Angaben, und 


iii) aller Angaben, die für die Zurechnung solcher Ergänzungssteuern auf der 


Grundlage der UEER-Zurechnungsformel nach Artikel 13 erforderlich sind; 
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c) aller Angaben, die für die Anwendung einer anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuer durch einen Mitgliedstaat, der sich gemäß Artikel 10 für die 


Anwendung einer solchen Ergänzungssteuer entschieden hat, erforderlich sind. 


(7) Die in den Absätzen 5 und 6 genannte Ergänzungssteuer-Erklärung sowie alle 


einschlägigen Mitteilungen sind spätestens 15 Monate nach dem letzten Tag des 


Berichtsgeschäftsjahres bei der Steuerbehörde des Mitgliedstaats, in dem die 


Geschäftseinheit gelegen ist, einzureichen. 


Artikel 43 


Optionen 


(1) Die in Artikel 2 Absatz 3, Artikel 15 Absätze 3 und 9 sowie den Artikeln 40 und 41 


genannten Optionen gelten jeweils für fünf Jahre, beginnend in dem Jahr, in dem die 


Option in Anspruch genommen wurde. Die Option wird automatisch erneuert, sofern die 


erklärungspflichtige Geschäftseinheit gemäß Artikel 42 die Option nicht am Ende des 


Fünfjahreszeitraums widerruft. Ein Widerruf einer Option gilt für fünf Jahre, beginnend 


mit dem Ende des Jahres, in dem der Widerruf erfolgt. 


(2) Die in Artikel 15 Absätze 6 und 7, Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 24 Absatz 1, 


Artikel 27 Absatz 2, Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 genannten Optionen 


gelten jeweils für ein Jahr. Die Option wird automatisch erneuert, sofern die 


erklärungspflichtige Geschäftseinheit die Option nicht am Ende des Jahres widerruft. 


(3) Die Inanspruchnahme der Option ist gegenüber der Steuerbehörde des Mitgliedstaats zu 


erklären, in dem die erklärungspflichtige Geschäftseinheit gelegen ist. 


Artikel 44 


Sanktionen 


Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für Sanktionen bei Verstößen gegen die aufgrund dieser 


Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften – einschließlich bezüglich der Verpflichtung einer 


Geschäftseinheit, ihren Anteil an der Ergänzungssteuer zu erklären und zu entrichten oder einen 


zusätzlichen Steueraufwand vorzuweisen – fest und ergreifen alle zu ihrer effektiven Anwendung 


erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 


abschreckend sein. 
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KAPITEL IX 


ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 


Artikel 45 


Steuerliche Behandlung von latenten Steueransprüchen, latenten Steuerschulden und übertragenen 


Vermögenswerten beim Übergang 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet ein Übergangsjahr für ein Steuerhoheitsgebiet 


das erste Geschäftsjahr, in dem eine multinationale Unternehmensgruppe oder große 


inländische Gruppe in Bezug auf dieses Steuerhoheitsgebiet in den Anwendungsbereich 


dieser Richtlinie fällt. 


(2) Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerhoheitsgebiet in einem 


Übergangsjahr und für jedes darauf folgende Geschäftsjahr berücksichtigt die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe alle latenten 


Steueransprüche und latenten Steuerschulden, die in den Abschlüssen aller 


Geschäftseinheiten in einem Steuerhoheitsgebiet für das Übergangsjahr erfasst oder 


offengelegt wurden. 


Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden entweder zum Mindeststeuersatz 


oder zu dem anwendbaren inländischen Steuersatz berücksichtigt, je nachdem welcher 


niedriger ist. Jedoch kann ein latenter Steueranspruch, der zu einem unter dem 


Mindeststeuersatz liegenden Steuersatz verbucht wurde, zum Mindeststeuersatz 


berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass der latente 


Steueranspruch einem qualifizierenden Verlust zuzurechnen ist. 


Die Auswirkungen einer Bewertungsanpassung oder einer Anpassung der bilanziellen 


Erfassung in Bezug auf einen latenten Steueranspruch dürfen nicht berücksichtigt werden. 


(3) Latente Steueransprüche, die sich aus Posten ergeben, welche von der Berechnung der 


maßgeblichen Erträge oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, sind von der 


Berechnung nach Absatz 2 auszunehmen, wenn diese latenten Steueransprüche durch eine 


Transaktion entstehen, die nach dem 30. November 2021 stattfindet. 


(4) Bei Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten, die nach dem 


30. November 2021 und vor Beginn eines Übergangsjahres stattfinden, basiert die 


Bemessungsgrundlage der erworbenen Vermögenswerte, mit Ausnahme des Inventars, auf 


dem Buchwert der übertragenen Vermögenswerte der übertragenden Geschäftseinheit zum 


Zeitpunkt der Veräußerung, wobei latente Steueransprüche und latente Steuerschulden 


anhand dieser Bemessungsgrundlage bestimmt werden. 
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Artikel 46 


Übergangsweise Lockerung bei der substanzbasierten Freistellung von Erträgen 


(1) Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 27 Absatz 3 wird der Wert von 5 % für jedes 


Geschäftsjahr, das ab dem 31. Dezember eines der folgenden Kalenderjahre beginnt, durch 


die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte ersetzt: 


2023 10 % 


2024 9,8 % 


2025 9,6 % 


2026 9,4 % 


2027 9,2 % 


2028 9,0 % 


2029 8,2 % 


2030 7,4 % 


2031 6,6 % 


2032 5,8 % 
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(2) Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 27 Absatz 4 wird der Wert von 5 % für jedes 


Geschäftsjahr, das ab dem 31. Dezember eines der folgenden Kalenderjahre beginnt, durch die in 


der folgenden Tabelle aufgeführten Werte ersetzt: 


2023 8 % 


2024 7,8 % 


2025 7,6 % 


2026 7,4 % 


2027 7,2 % 


2028 7,0 % 


2029 6,6 % 


2030 6,2 % 


2031 5,8 % 


2032 5,4 % 
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Artikel 47 


Befreiung multinationaler Unternehmensgruppen und großer inländischer Gruppen von der EER 


und der UEER in der Anfangsphase 


(1) Die von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen obersten Muttergesellschaft gemäß 


Artikel 5 Absatz 2 oder – falls die oberste Muttergesellschaft ein ausgenommener 


Rechtsträger ist – von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen zwischengeschalteten 


Muttergesellschaft gemäß Artikel 6a Absatz 2 geschuldete Ergänzungssteuer wird auf null 


gesetzt 


a) in den ersten fünf Jahren der Anfangsphase der internationalen Tätigkeit der 


multinationalen Unternehmensgruppe, unbeschadet der in Kapitel V festgelegten 


Anforderungen; 


b) in den ersten fünf Jahren ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem die große 


inländische Gruppe erstmals in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. 


(2) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Drittstaat oder -gebiet gelegen, so wird die von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen 


Geschäftseinheit gemäß Artikel 13 Absatz 2 geschuldete Ergänzungssteuer unbeschadet 


der in Kapitel V festgelegten Anforderungen in den ersten fünf Jahren der Anfangsphase 


der internationalen Tätigkeit dieser multinationalen Unternehmensgruppe auf null gesetzt. 
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(3) Eine multinationale Unternehmensgruppe gilt als in der Anfangsphase ihrer internationalen 


Tätigkeit befindlich, wenn 


a) sie über Geschäftseinheiten in höchstens sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt und 


b) die Summe des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe in allen 


Steuerhoheitsgebieten mit Ausnahme des Referenzsteuerhoheitsgebiets 


50 000 000 EUR nicht übersteigt. 


Für die Zwecke von Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck „Referenzsteuerhoheitsgebiet“ 


das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe die höchste Summe des Nettobuchwerts der materiellen 


Vermögenswerte in demjenigen Geschäftsjahr verzeichnen, in dem die multinationale 


Unternehmensgruppe erstmals in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. Der 


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in einem Steuerhoheitsgebiet ist die Summe 


der Nettobuchwerte aller materiellen Vermögenswerte aller in diesem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe. 


(4) Der in Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 genannte Zeitraum von fünf Jahren beginnt mit 


dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die multinationale Unternehmensgruppe erstmals 


in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. 


Für multinationale Unternehmensgruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 


vorliegenden Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 1 


Buchstabe a genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2023. 


Für multinationale Unternehmensgruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 


vorliegenden Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 2 


genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2024. 


Für große inländische Gruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden 


Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 1 Buchstabe b 


genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2023. 


(5) Der als erklärungspflichtig benannte Rechtsträger gemäß Artikel 42 unterrichtet die 


Steuerverwaltung des Mitgliedstaats, in dem er gelegen ist, über den Beginn der 


Anfangsphase der internationalen Tätigkeit der Gruppe. 
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Artikel 47a 


Entscheidung für einen Aufschub der Anwendung der EER und UEER 


(1) Abweichend von den Artikeln 5 bis 13 können sich Mitgliedstaaten, in denen höchstens 


zwölf oberste Muttergesellschaften von unter diese Richtlinie fallenden Gruppen gelegen 


sind, dafür entscheiden, die EER und die UEER ab dem 31. Dezember 2023 für sechs 


aufeinanderfolgende Geschäftsjahre nicht anzuwenden. Mitgliedstaaten, die diese Option 


in Anspruch nehmen, teilen dies der Kommission bis zu dem in Artikel 55 Absatz 1 


festgelegten Umsetzungsdatum mit. 


(2) Ist das oberste Mutterunternehmen einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Mitgliedstaat gelegen, der die Option nach Absatz 1 in Anspruch genommen hat, so stellen 


die Mitgliedstaaten – mit Ausnahme desjenigen Mitgliedstaats, in dem das oberste 


Mutterunternehmen gelegen ist – sicher, dass die Geschäftseinheiten dieser Gruppe in dem 


Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, ab dem nach dem 31. Dezember 2023 beginnenden 


Geschäftsjahr dem diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 13 zugerechneten Betrag der 


UEER-Ergänzungssteuer unterliegen. 


Die in Unterabsatz 1 genannte oberste Muttergesellschaft benennt einen als 


erklärungspflichtig benannten Rechtsträger in einem anderen Mitgliedstaat als dem 


Mitgliedstaat, in dem die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, oder, wenn die Gruppe 


keine Geschäftseinheit in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, in einem Drittstaat 


oder -gebiet, der bzw. das für das Geschäftsjahr der Erklärung über ein anerkanntes 


Abkommen zwischen den zuständigen Behörden mit dem Mitgliedstaat verfügt, in dem die 


oberste Muttergesellschaft gelegen ist. 


In diesem Fall reicht der als erklärungspflichtig benannte Rechtsträger gemäß den 


Anforderungen des Artikels 42 Absatz 5 eine Ergänzungssteuer-Erklärung ein, und die 


Geschäftseinheiten, die in dem Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch 


genommen hat, gelegen sind, übermitteln dem als erklärungspflichtig benannten 


Rechtsträger die zur Einhaltung des Artikels 42 Absatz 5 erforderlichen Angaben und sind 


von der Einreichungspflicht nach Artikel 42 Absatz 2 befreit. 


(3) Der für einen Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen hat, 


bestimmte UEER-Prozentsatz gilt für das Geschäftsjahr als null. 
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Artikel 48 


Übergangsweise Lockerung bei den Erklärungspflichten 


Unbeschadet des Artikels 42 Absatz 7 sind die Ergänzungssteuer-Erklärung und die in Artikel 42 


genannten Mitteilungen spätestens 18 Monate nach dem letzten Tag des Berichtsgeschäftsjahres, 


das das Übergangsjahr gemäß Artikel 45 darstellt, bei der Steuerverwaltung der Mitgliedstaaten 


einzureichen. 


 


KAPITEL XI 


SCHLUSSBESTIMMUNGEN 


Artikel 51 


Bewertung der Gleichwertigkeit 


(1) Der Rechtsrahmen, der im innerstaatlichen Recht eines Drittstaats oder -gebiets umgesetzt 


wird, gilt als mit einer anerkannten EER nach Kapitel II gleichwertig und wird nicht als 


Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen behandelt, wenn er die 


folgenden Bedingungen erfüllt: 


a) Mit ihm wird ein Regelwerk umgesetzt, gemäß dem die Muttergesellschaft einer 


multinationalen Unternehmensgruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der 


Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe berechnet und entrichtet; 


b) es ist ein effektiver Mindeststeuersatz von mindestens 15 % vorgesehen, unterhalb 


dessen eine Geschäftseinheit als niedrig besteuert gilt; 


c) für die Zwecke der Berechnung des effektiven Steuersatzes ist nur die Kombination 


von Erträgen von Rechtsträgern zulässig, die im selben Steuerhoheitsgebiet gelegen 


sind; und 


d) für die Zwecke der Berechnung einer Ergänzungssteuer nach der gleichwertigen 


anerkannten EER ist eine Erleichterung von Ergänzungssteuern, die in Anwendung 


der EER in einem Mitgliedstaat entrichtet wurden, sowie von anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuern gemäß dieser Richtlinie vorgesehen. 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 52 delegierte Rechtsakte zu 


erlassen, um die Liste der Drittstaaten und -gebiete festzulegen, die in ihrem 


innerstaatlichen Recht einen Rechtsrahmen umgesetzt haben, der im Einklang mit den in 


Absatz 1 genannten Bedingungen als mit einer anerkannten EER gleichwertig angesehen 


werden kann, und um diese Liste nach einer später erfolgenden Bewertung des von einem 


Drittstaat oder -gebiet in sein innerstaatliches Recht umgesetzten Rechtsrahmens zu 


aktualisieren. 


Artikel 52 


Ausübung der Befugnisübertragung 


(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 


Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 


(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 51 wird der Kommission 


auf unbestimmte Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie übertragen. 


(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 51 kann vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 


Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 


angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 


Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 


wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 


(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn dem Rat. 


(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 51 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn der 


Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an den 


Rat keine Einwände erhoben hat oder der Kommission vor Ablauf dieser Frist mitgeteilt 


hat, dass er keine Einwände erheben wird. Auf Initiative des Rates wird diese Frist um 


zwei Monate verlängert. 
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Artikel 53  


Unterrichtung des Europäischen Parlaments 


Das Europäische Parlament wird von der Annahme eines delegierten Rechtsakts durch die 


Kommission, von gegen ihn vorgebrachten Einwänden und von dem Widerruf einer 


Befugnisübertragung durch den Rat in Kenntnis gesetzt. 


 


Artikel 54  


Bilaterale Abkommen über vereinfachte Meldepflichten 


Die Union kann mit Drittstaaten und -gebieten, deren Rechtsrahmen im Einklang mit Artikel 51 als 


mit einer anerkannten EER gleichwertig bewertet wurden, Abkommen schließen, um einen Rahmen 


für die Vereinfachung der Meldeverfahren nach Artikel 42 Absatz 6 zu schaffen. 


 


Artikel 55 


Umsetzung 


Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, 


um dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 2023 nachzukommen. 


Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 


Sie wenden diese Rechtsvorschriften auf Geschäftsjahre, die ab dem 31. Dezember 2023 beginnen, 


an. 


Mit Ausnahme der in Artikel 47a Absatz 2 vorgesehenen Regelung wenden sie jedoch die 


Vorschriften, die erforderlich sind, um den Artikeln 11, 12 und 13 dieser Richtlinie nachzukommen, 


auf Geschäftsjahre, die ab dem 31. Dezember 2023 beginnen, an. 


Auf die vorliegende Richtlinie ist in den genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften selbst 


oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung Bezug zu nehmen. Die 


Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
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 ECOFIN.2.B  DE 
 


Artikel 56 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 


Kraft. 


Artikel 57 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu Brüssel am 


 Im Namen des Rates 


 Der Präsident 


__________________ 
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Urteil vom 19. Oktober 2021, VIII R 7/20 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" vor Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG - 
ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.191021.VIIIR7.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 3, EStG § 20 Abs 4a S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, UmwG 
§ 123 Abs 3, AEUV Art 63, DBA USA 1989/2008 Art 26 Abs 1, EStG VZ 2012 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 29. November 2018, Az: 13 K 3111/18


Leitsätze


1. Drittstaatenabspaltungen, die einer inländischen Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind, fallen bis 
zum Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bei unionsrechtskonformer Auslegung in den Anwendungsbereich des § 20 
Abs. 4a Satz 1 EStG.


2. Ein ausländischer "Spin-Off", der aus nationaler Sicht eine Ausgliederung i.S. des § 123 Abs. 3 UmwG mit anschließender 
Sachausschüttung der Aktien am übernehmenden Rechtsträger darstellt, kann einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 
UmwG dann vergleichbar sein, wenn die Übertragung der Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt 
(Anschluss an BFH-Urteile vom 01.07.2021 - VIII R 9/19, und VIII R 15/20).


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 30.11.2018 - 13 K 3111/18 
aufgehoben und der Einkommensteuerbescheid 2012 vom 26.07.2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 
11.02.2014 dahin abgeändert, dass die Einkünfte, die nach § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes besteuert werden, 
um ... € ermäßigt werden.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionskläger (Kläger) hielten in 2012 (Streitjahr) 
Aktien der Kraft Foods Inc. (KFI), einer US-amerikanischen Kapitalgesellschaft. Zu Beginn des Streitjahrs betrug der 
Bilanzposten "retained earnings" bei der KFI ... US-$. Am 02.10.2012 übertrug die KFI ihre Lebensmittelsparte für 
Nordamerika auf die neu gegründete Kraft Foods Group Inc. (KFG), ebenfalls eine US-amerikanische 
Kapitalgesellschaft, und erhielt dafür Aktien an der KFG. Gleichzeitig wurde die KFI in Mondelez International Inc. 
(M) umbenannt. Sodann teilte die M ihren Aktionären die erhaltenen KFG-Aktien im Verhältnis 3:1 zu, ohne dass das 
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Kapital der M herabgesetzt wurde. Auf dem Depot der Kläger wurden dementsprechend am 05.10.2012 ... Aktien der 
KFG eingebucht. Die Depotbank der Kläger ging insofern --unter Berücksichtigung des maßgeblichen Börsenkurses 
der KFG-Aktien-- von einer steuerpflichtigen Sachausschüttung in Höhe von ... € aus und behielt Kapitalertragsteuer 
in Höhe von ... € zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein.


In der Jahressteuerbescheinigung der Depotbank für das Streitjahr war der vorgenannte Betrag als steuerpflichtiger 
Kapitalertrag ausgewiesen. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilung der KFG-Aktien als nicht steuerbare 
Einlagenrückgewähr zu behandeln ist, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des 
Steuereinbehalts für Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr 
anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern legte den strittigen Kapitalertrag mit dem für 
Kapitaleinkünfte geltenden Steuertarif (§ 32d Abs. 1 EStG) zu Grunde und rechnete die einbehaltene und abgeführte 
Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb 
erfolglos. Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg wies die Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 
2019, 425 mitgeteilten Gründen ab.
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Hiergegen richtet sich die Revision der Kläger, mit der sie die Verletzung materiellen und formellen Rechts rügen. 
Die KFG-Aktien seien im Rahmen einer nicht steuerbaren Einlagenrückgewähr zugeteilt worden. Eine solche könne 
sich nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) auch aus der nach ausländischem Recht aufgestellten 
Bilanz der zuteilenden Gesellschaft ergeben. Das US-Recht bestimme autonom, ob und ggf. in welcher Höhe eine 
Ausschüttung als Dividende oder als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren sei. Diese vorzunehmende 
rechtsvergleichende Qualifizierung als "echte" oder "unechte" Kapitalrückzahlung sei vorliegend nicht erfolgt. Das FG 
habe sich nicht ausreichend mit dem US-amerikanischen Bilanzrecht und der dort vorherrschenden 
Gesellschaftsrechtspraxis auseinandergesetzt. Insbesondere habe es nicht das von den Klägern beantragte 
Sachverständigengutachten eingeholt. Darüber hinaus sei die Zuteilung der KFG-Aktien an die Kläger gemäß § 20 
Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral erfolgt. Die KFG-Aktien seien im Zuge einer Abspaltung im Sinne dieser Vorschrift 
zugeteilt worden.
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Die Kläger beantragen,
das FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2012 vom 26.07.2013 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 11.02.2014 dahin abzuändern, dass die Einkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG besteuert 
werden, um ... € ermäßigt werden.


5


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


6


Die Zuteilung der KFG-Aktien unterliege bei den Klägern der Einkommensteuer. Übertrage eine Körperschaft in 
ihrem Besitz befindliche Anteile an einer anderen Körperschaft ohne Kapitalherabsetzung und ohne zusätzliches 
Entgelt auf ihre Anteilseigner, sei diese Übertragung als Sachausschüttung an die Anteilseigner der übertragenden 
Körperschaft zu beurteilen und führe zu Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG 
(Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 18.01.2016 - IV C 1 - S 2252/08/10004:017, BStBl I 
2016, 85, Rz 113). Der BFH habe ebenfalls bestätigt, dass die Übertragung von Aktien im Rahmen eines US-
amerikanischen "Spin-Off" dem Grunde nach zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG führe (BFH-
Urteile vom 03.05.2017 - X R 12/14, BFHE 258, 317; vom 13.07.2016 - VIII R 47/13, BFHE 254, 390, und VIII R 73/13, 
BFHE 254, 404). Die streitige Zuteilung sei auch nicht im Rahmen einer nicht steuerbaren Einlagenrückgewähr 
erfolgt. Die Kläger, die insoweit die Nachweisobliegenheit und das Nachweisrisiko trügen, hätten den hierfür 
erforderlichen Nachweis nicht erbracht. Vielmehr ergebe sich aus den Bilanzberichten der M, dass die hier streitige 
Ausschüttung aus den "retained earnings" finanziert worden sei. Bei dieser Position handele es sich um den 
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Entscheidungsgründe


II.


Gewinnvortrag bzw. die nicht ausgeschütteten kumulierten Gewinne. Darüber hinaus lägen auch die 
Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht vor. Die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags sei für das 
depotführende Kreditinstitut ohne praktische Ermittlungsschwierigkeiten auf Grund des Börsenkurses möglich 
gewesen. Schließlich sei die Zuteilung der KFG-Aktien auch nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG als steuerneutral zu 
beurteilen. Diese Regelung sei nach § 52a Abs. 10 Satz 12 EStG i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
(AmtshilfeRLUmsG) vom 26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809) erstmals auf Abspaltungen anzuwenden, die nach dem 
31.12.2012 erfolgten, und daher im Streitjahr noch nicht zu berücksichtigen.


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage (§ 126 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Zwar hält die Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der KFG-
Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG steuerbar (unter 1.) und weder als 
Einlagenrückgewähr i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG (unter 2.) noch gemäß § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG (unter 3.) 
oder § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG (unter 4.) von der Besteuerung auszunehmen ist, revisionsrechtlicher Überprüfung 
stand. Allerdings fallen Drittstaatenabspaltungen bis zum Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bei 
unionsrechtskonformer Auslegung in den Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG (unter 5.). Da die KFG-
Aktien den Klägern im Rahmen einer solchen Drittstaatenabspaltung zugeteilt wurden, die ihrerseits einer 
inländischen Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) vergleichbar ist, löst der Vorgang 
bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus (unter 6.).
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1. Das FG ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass die Zuteilung der KFG-Aktien von der M an die Kläger bei 
isolierter Betrachtung zu einem Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG führt, für den der Bundesrepublik 
Deutschland (Deutschland) das Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Danach gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und sonstige 
Bezüge aus Aktien, wobei unerheblich ist, ob es sich bei der ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder 
ausländische handelt (vgl. BFH-Urteil vom 20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend 
ist den Klägern mit der Einbuchung der KFG-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG in Form einer Sachausschüttung zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen M --bzw. ihrer Rechtsvorgängerin KFI-- steht Deutschland 
abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit 
sämtlichen Einkünften unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger 
anderer Steuern vom 29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 --DBA-USA 
1989/2008-- (BGBl II 2008, 612, BStBl I 2008, 784) weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine 
in den USA ansässige Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 
1989/2008 dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Diese Sachausschüttung ist --mangels einer Einlagenrückgewähr seitens der M-- nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3 EStG von der Besteuerung auszunehmen.
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a) Nach dieser Regelung gehören Bezüge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG nicht zu den Einnahmen, soweit sie 
aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto i.S. des § 27 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) als verwendet gelten.
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b) Zwar gebietet es die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG dahin auszulegen, dass die (materiellen) Grundsätze zur 
Einlagenrückgewähr auch für Leistungen einer in einem Drittstaat ansässigen Gesellschaft, für die kein steuerliches 
Einlagekonto i.S. des § 27 KStG geführt wird --und damit vorliegend für die M bzw. KFI--, zum Tragen kommen (BFH-
Urteil vom 10.04.2019 - I R 15/16, BFHE 265, 56, Rz 18).
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c) Allerdings ist lediglich die Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft auf der Grundlage des 
jeweiligen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrechts zu ermitteln. Die Einlagenrückgewähr selbst bestimmt 
sich sodann --entgegen der Auffassung der Kläger-- unter Beachtung der Verwendungsreihenfolge nach den 
Grundsätzen der Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG. Nur dieses Rechtsverständnis stellt nach 
den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV sicher, dass die Gesellschafter von 
Drittstaatengesellschaften nicht schlechter, aber auch nicht besser als die Gesellschafter von inländischen oder von 
ausländischen Gesellschaften in der Europäischen Union (EU) behandelt werden (BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 27; 
vgl. auch BFH-Urteil vom 27.10.2020 - VIII R 18/17, BFHE 270, 495, Rz 33).
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d) Ausgehend von diesen Grundsätzen wurde im Streitjahr die streitige Ausschüttung nicht durch die Rückgewähr 
von Einlagen i.S. des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG finanziert. Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen 
und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) betrug der Bilanzposten "retained earnings" bei 
der M --bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, der KFI-- zu Beginn des Streitjahrs ... US-$. Des Weiteren handelt es sich bei 
diesem Bilanzposten nach den Feststellungen des FG --was die Kläger in ihrem Revisionsbegründungsschriftsatz 
auch selbst bestätigt haben-- um die in den früheren Jahren angesammelten Jahresüberschüsse und somit um den 
ausschüttbaren Gewinn i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG. Für die Ausschüttungen der M im Streitjahr in Höhe von 
insgesamt ca. ... US-$ galten daher nach den Grundsätzen der Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG 
vorrangig die "retained earnings" als verwendet. Demgegenüber ist es --entgegen der Auffassung der 
Kläger-- unerheblich, ob die Ausschüttung nach US-Recht auch tatsächlich aus diesem Bilanzposten vorgenommen 
worden ist.
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3. Darüber hinaus ist die Entscheidung des FG, dass es an den Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG fehlt, im 
Ergebnis ebenfalls revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG werden der Ertrag und die Anschaffungskosten von Anteilen i.S. des § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 EStG, die einem Steuerpflichtigen zugeteilt werden, ohne dass dieser eine gesonderte Gegenleistung zu 
entrichten hat, mit 0 € angesetzt, wenn die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 nicht vorliegen und die Ermittlung 
der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. Hieran fehlt es im Streitfall.
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b) Die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags, die auch bei Auslandssachverhalten --und damit im Streitfall-- nicht 
unwiderleglich vermutet wird (vgl. BFH-Urteile vom 04.05.2021 - VIII R 17/18, BFHE 273, 197, Rz 28, und 
VIII R 14/20, BFHE 273, 206, Rz 31; anderer Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 111), ist wegen des 
Börsenkurses der zugeteilten KFG-Aktien ohne weiteres möglich. Darüber hinaus ist es auf Grundlage der 
Feststellungen des FG und unter Beachtung der Grundsätze der Verwendungsfiktion i.S. des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 
KStG nicht zweifelhaft, dass die Zuteilung der KFG-Aktien bei isolierter Betrachtung zu einer steuerbaren 
Sachausschüttung führt und keine Einlagenrückgewähr vorliegt (vgl. unter II.2.; vgl. zudem BFH-Urteile vom 
04.05.2021 - VIII R 17/18, Rz 29, und VIII R 14/20, Rz 32).
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4. Schließlich ist das FG zutreffend davon ausgegangen, dass die Zuteilung der KFG-Aktien auch nicht nach § 20 
Abs. 4a Satz 7 EStG von der Besteuerung auszunehmen ist, obwohl die tatbestandlichen Voraussetzungen der Norm 
erfüllt sind.
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a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des 
Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 der Regelung entsprechend, wenn Vermögen einer 
Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht.
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aa) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist nicht nur auf inländische Abspaltungen i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG, 
sondern auch auf ausländische Vorgänge anwendbar, wenn diese "ihrem Wesen nach" einer inländischen Abspaltung 
entsprechen. Dies ist wiederum der Fall, wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 
Abs. 2 UmwG erfüllt sind (vgl. BFH-Urteile vom 01.07.2021 - VIII R 9/19, BFHE 273, 306, Rz 15, und VIII R 15/20, 
BFHE 273, 314, Rz 15).
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bb) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist die Übertragung von Vermögensteilen des 
übertragenden Rechtsträgers auf Grund eines Rechtsgeschäfts gegen Gewährung von Anteilen oder 
Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die Anteilsinhaber des übertragenden 
Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers (vgl. BFH-Urteile vom 01.07.2021 - 
VIII R 9/19, BFHE 273, 306, Rz 22, und VIII R 15/20, BFHE 273, 314, Rz 22). Diese Voraussetzungen sind nach den 
nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im 
Streitfall erfüllt.
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aaa) Die KFI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt der Lebensmittelsparte für 
Nordamerika auf die KFG (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich hierbei um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 
UmwStG handelt, ist für die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Des 
Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden KFI --bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin M-- Anteile an der 
übernehmenden KFG. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht aufgelöst, sondern lediglich in M 
umbenannt.
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bbb) Schließlich erfolgte die Zuteilung der KFG-Aktien an die Kläger auch "gegen" Übertragung der 
Lebensmittelsparte für Nordamerika von der KFI auf die KFG.
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(1) Zwar handelt es sich bei der Übertragung der Lebensmittelsparte für Nordamerika von der KFI auf die KFG gegen 
Gewährung von Anteilen an der KFG --aus nationaler deutscher Sicht-- um eine Ausgliederung i.S. des § 123 Abs. 3 
UmwG, der eine Sachausschüttung der KFG-Aktien von der M an ihre Aktionäre nachfolgt.
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(2) Dies ist allerdings lediglich dem Umstand geschuldet, dass das US-Recht --anders als das nationale UmwG-- keine 
Übertragung "uno actu" direkt vom übernehmenden Rechtsträger auf die Anteilsinhaber im Zeitpunkt der 
Registereintragung kennt, sondern die Zielstruktur nur durch einzelne Übertragungsakte erreicht werden kann (vgl. 
Flick/Sauermilch in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, Anh. 3 Rz U 150). Ein solcher Vorgang ist daher auch dann 
einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar, wenn die Vermögensübertragung vom übertragenden auf 
den übernehmenden Rechtsträger sowie die nachfolgende Zuteilung der Anteile am übernehmenden Rechtsträger 
vom übertragenden Rechtsträger auf dessen Anteilseigner in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang" erfolgen (vgl. BFH-Urteile vom 01.07.2021 - VIII R 9/19, BFHE 273, 306 Rz 14, und VIII R 15/20, 
BFHE 273, 314 Rz 14). Im Streitfall erfolgten die Übertragung der Lebensmittelsparte von der KFI auf die KFG am 
02.10.2012 und die Zuteilung der KFG-Aktien auf dem Depot der Kläger am 05.10.2012 in einem solchen 
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Zusammenhang. Es handelte sich insofern um zwei erforderliche Zwischenschritte zur Erreichung der von Anfang an 
beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, 
nach der die KFI bzw. M und die KFG künftig als zwei selbständige Unternehmen weiterbestehen sollten, an denen 
die bisherigen Aktionäre beteiligt sind.


b) Die Zuteilung der KFG-Aktien ist gleichwohl nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG von der Besteuerung 
ausgenommen, weil --wie das FG zu Recht entschieden hat-- die Norm im Streitjahr zeitlich noch nicht anwendbar 
ist.
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aa) Nach § 52a Abs. 10 Satz 12 EStG i.d.F. des AmtshilfeRLUmsG ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG erstmals auf 
Abspaltungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register, das für die 
Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebend ist, nach dem 31.12.2012 erfolgt. Da die Anwendungsregelung an 
die Anmeldung zur Registereintragung, die für nationale Abspaltungen i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erforderlich ist 
(§ 130 UmwG), und damit an nationale Voraussetzungen anknüpft, ist unklar, wie sich § 52a Abs. 10 Satz 12 EStG 
i.d.F. des AmtshilfeRLUmsG zu Auslandssachverhalten verhält, für die kein Eintragungserfordernis in das öffentliche 
Register i.S. des § 130 UmwG besteht.


29


bb) Nach Auffassung des Senats kommt es für die zeitliche Anwendbarkeit des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bei 
Auslandssachverhalten auf die gesellschaftsrechtliche Wirksamkeit der entsprechenden Maßnahme nach 
ausländischem Recht an (gleicher Ansicht Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; Jachmann-
Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829c). Da der streitige "Spin-Off" nach den Feststellungen des 
FG bereits im Oktober 2012 vollzogen worden war, war die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG im Streitfall 
zeitlich noch nicht anwendbar. Nichts anderes ergibt sich, wenn mit § 20 Abs. 4a Satz 6 EStG auf den Zeitpunkt der 
Einbuchung in das Depot der Kläger abgestellt wird, die im Streitfall am 05.10.2012 erfolgte.
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5. Das FG hat jedoch nicht berücksichtigt, dass Drittstaatenabspaltungen im Streitjahr noch in den 
Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG fielen.
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Werden Anteile an einer Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung gegen Anteile an einer anderen 
Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung getauscht und wird der Tausch auf Grund 
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen vollzogen, die von den beteiligten Unternehmen ausgehen, treten nach § 20 
Abs. 4a Satz 1 EStG abweichend von § 20 Abs. 2 Satz 1 EStG und den §§ 13 und 21 UmwStG die übernommenen 
Anteile steuerlich an die Stelle der bisherigen Anteile, wenn u.a. das Recht Deutschlands hinsichtlich der 
Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist.
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a) Es ist umstritten, ob Abspaltungen in den Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG fallen. Auch wenn 
diese ebenfalls auf Grund gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen vollzogen werden, herrscht Uneinigkeit darüber, ob 
bei einer Abspaltung auf Gesellschafterebene ein "Tausch" im Sinne der Regelung vorliegt.
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aa) Nach überwiegender Auffassung soll dies nicht der Fall sein (z.B. Brandis/Heuermann/Ratschow, § 20 EStG 
Rz 432; Bron, Deutsches Steuerrecht 2014, 353, 354; Bron/Seidel, Betriebs-Berater --BB-- 2010, 2599, 2600; 
HHR/Buge, § 20 EStG Rz 582; Haritz, Finanz-Rundschau --FR-- 2010, 589, 590; Jochum in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, 
EStG, § 20 Rz Fa 16; BeckOK EStG/Schmidt, 10. Ed. [01.06.2021], EStG § 20 Rz 1342; ebenso BMF-Schreiben vom 
09.10.2012 - IV C 1-S 2252/10/10013, BStBl I 2012, 953, Rz 100). Der Gesellschafter erhalte zwar neue Anteile am 
übernehmenden Rechtsträger, gebe aber keine Anteile am übertragenden Rechtsträger her. Hierfür sprächen auch 
die Gesetzesmaterialien. Danach habe der Gesetzgeber mit § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG namentlich "Verschmelzungen, 
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Aufspaltungen und qualifizierte Anteilstauschvorgänge" erfassen wollen, wohingegen § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG bei 
"sogenannten Spin-Off-Vorgängen" anwendbar sein sollte (vgl. BTDrucks 16/11108, S. 16).


bb) Demgegenüber soll nach anderer Auffassung auf Ebene des Gesellschafters ein tauschähnlicher Vorgang 
vorliegen, der vom Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG erfasst werde (z.B. Beinert, GmbH-
Rundschau --GmbHR-- 2012, 291, 297; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Kommentar zum KStG, § 20 
EStG Rz 297b; Hageböke, Die Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2011, 689, 699; Schumacher/Neitz-Hackstein, Ubg 
2011, 409, 418). Es komme in Bezug auf den Wert des abgespaltenen Vermögens zu einem (anteiligen) Wertverlust 
der Anteile, den die Anteile am übernehmenden Rechtsträger kompensierten. Es liege daher zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht ein Tausch vor (Beinert, GmbHR 2012, 291, 297).
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cc) Darüber hinaus wird speziell bei Drittstaatenabspaltungen hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation der 
Kapitalmaßnahme auf Anteilseignerebene noch weiter differenziert. Insoweit ist umstritten, ob die dem 
Gesellschafter zugeteilten Anteile einen Tauschvorgang auslösen (z.B. Benecke/Staats, FR 2010, 893, 895; Ritzer in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., Anh. 6 Rz 62, 65) oder zu einer Sachausschüttung i.S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG führen (z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 113; Krauß/Köstler, BB 2017, 924, 929) 
oder ob der gesamte Vorgang vielmehr eine verdeckte Gewinnausschüttung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG vom 
übertragenden Rechtsträger an seine Gesellschafter in Form des bei der Abspaltung übertragenen Vermögens mit 
einer nachfolgenden Sacheinlage durch die Gesellschafter in die übernehmende Gesellschaft gegen eine 
Anteilsgewährung zur Folge hat (z.B. Brandis/Heuermann/Klingberg, § 13 UmwStG Rz 44; Neumann in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 13 Rz 14).
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b) Der Senat braucht hierüber im Streitfall jedoch nicht zu entscheiden. Jedenfalls gebietet die 
Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV, dass der Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG bis zum 
Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Drittstaatenabspaltungen erfasst. Anderenfalls käme es im Streitjahr 
zu einer nicht zu rechtfertigenden Schlechterstellung inländischer Gesellschafter von Drittstaatengesellschaften 
gegenüber solchen von inländischen und ausländischen Gesellschaften der EU bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR).
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aa) Im Streitjahr --und damit vor Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG-- unterfielen die Gesellschafter von 
inländischen und EU-/EWR-ausländischen Gesellschaften dem Regelungsregime des § 13 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 2 
UmwStG. Unter den weiteren Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 UmwStG löste die im Rahmen 
einer Abspaltung erfolgte Zuteilung von Aktien für die Gesellschafter von inländischen und EU-/EWR-ausländischen 
Gesellschaften keine Besteuerung aus. Demgegenüber waren Gesellschafter von Drittstaatengesellschaften im 
Streitjahr aus dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 UmwStG ausgenommen, so dass eine bis zum 31.12.2012 
erfolgte Abspaltung --unabhängig von der steuerlichen Qualifikation der Drittstaatenabspaltung selbst (vgl. unter 
II.5.a cc)-- für diese zwingend einen steuerpflichtigen Vorgang auslöste. Diese unterschiedlichen steuerlichen Folgen 
bei Gesellschaftern von Drittstaatengesellschaften einerseits und von inländischen bzw. EU-/EWR-ausländischen 
Gesellschaften andererseits verstießen ohne eine unionsrechtskonforme Ausweitung der Regelung in § 20 Abs. 4a 
Satz 1 EStG auf Drittstaatenabspaltungen gegen die gemeinschaftsrechtliche Grundfreiheit des freien 
Kapitalverkehrs gemäß Art. 63 AEUV.
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bb) Ein solcher Verstoß wäre nicht durch die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle zu 
gewährleisten, gerechtfertigt (gleicher Ansicht Krauß/Köstler, BB 2017, 924, 928 f.). Insbesondere im Hinblick auf die 
im Streitfall in den USA ansässigen Kapitalgesellschaften ermöglicht die sog. "große" Auskunftsklausel in Art. 26 
Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 einen umfassenden Informationsaustausch zwischen den Verwaltungsbehörden der 
Vertragsstaaten und folglich eine wirksame steuerliche Kontrolle.


39







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202110237?
type=1646225765]


c) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG daher dahingehend auszulegen, 
dass dieser bis zum Inkrafttreten des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG --und somit im Streitjahr-- auch 
Drittstaatenabspaltungen erfasst. Diesen Grundsätzen entspricht die Entscheidung des FG nicht. Das FG-Urteil ist 
somit aufzuheben.
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6. Die Sache ist spruchreif. Der Senat entscheidet auf Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des FG in der Sache 
selbst und gibt der Klage statt. Der "Spin-Off" und die damit verbundene Zuteilung der KFG-Aktien an die Kläger sind 
im Streitjahr steuerneutral gemäß § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG.
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a) Bei dem "Spin-Off" handelt es sich --wie bereits ausgeführt (unter II.4.a)-- um eine einer inländischen Umwandlung 
i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbare Drittstaatenabspaltung, die im Streitjahr noch in den Anwendungsbereich 
des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG fällt (unter II.5.).
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b) Darüber hinaus ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht Deutschlands 
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche Besteuerungsrecht des Gewinns aus der 
Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu 
(vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, Rz 24).
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c) Rechtsfolge des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene Zuteilung der KFG-
Aktien an die Kläger im Streitjahr bei diesen keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer späteren 
Veräußerung der KFG-Aktien oder der M-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) EStG sind 
etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die KFG-Aktien auf Grund der Abspaltung 
steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen KFI- bzw. M-Aktien treten und deren 
Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die Anschaffungskosten der Kläger 
an den KFG-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Die Übertragung der Berechnung der Steuer folgt aus § 100 
Abs. 2 Satz 2 FGO.
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TEL 
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DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
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BETREFF   BFH-Urteile VIII R 9/19 und VIII R 15/20 vom 1. Juli 2021;  
  Keine Anwendung der  Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG  


GZ IV C 2 - S 1978-b/20/10005 :004 
DOK 2022/0206627 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofs hat mit Urteilen vom 1. Juli 2021 (VIII R 9/19 und 
VIII R 15/20, BStBl II S. [Bitte BStBl-Fundstelle einsetzen] und [Bitte BStBl-Fundstelle 
einsetzen]) entschieden, dass der Begriff der Abspaltung in § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG 
typusorientiert auszulegen ist und in Drittstaatenfällen keine partielle Gesamtrechtsnachfolge 
(„kraft Gesetzes“) voraussetzt, sofern der ausländische Staat eine solche nicht vorsieht und die 
Vermögensübertragung einerseits und die Zuteilung der Anteile am übernehmenden Rechts-
träger andererseits in einem einheitlichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. 


Diese Urteilsgrundsätze sind auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG nicht anzuwenden. 
Insoweit gelten weiterhin die für die Vergleichbarkeit maßgeblichen Kriterien der Randnr. 
01.36 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011, BStBl  I S. 1314.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)


16. Juni 2022(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Dividenden aus Streubesitzanteilen – Erstattung der von 
einer gebietsfremden Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer – Voraussetzungen – Freier Kapitalverkehr – 


Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“


In der Rechtssache C-572/20


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Finanzgericht Köln (Deutschland) 
mit Entscheidung vom 20. Mai 2020, beim Gerichtshof eingegangen am 3. November 2020, in dem Verfahren


ACC Silicones Ltd


gegen


Bundeszentralamt für Steuern


erlässt


DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. Lycourgos, der Richter S. Rodin und J.-C. Bonichot (Berichterstatter) 
sowie der Richterinnen L. S. Rossi und O. Spineanu-Matei,


Generalanwalt: A. M. Collins,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der ACC Silicones Ltd., vertreten durch Rechtsanwalt B. Pignot und Steuerberater A. Linn,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller und R. Kanitz als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch W. Roels und V. Uher als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 20. Januar 2022


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 63 AEUV.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der ACC Silicones Ltd und dem Bundeszentralamt für Steuern 
(Deutschland) über die Erstattung der Kapitalertragsteuer, die für die Jahre 2006 bis 2008 auf die Dividenden 
einbehalten wurde, die von der Ambratec GmbH, einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft, an sie ausgeschüttet 
wurden.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. 1990, L 225, S. 6) in der 
durch die Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 22. Dezember 2003 (ABl. 2004, L 7, S. 41) geänderten Fassung (im 
Folgenden: Richtlinie 90/435) galt diese Richtlinie für Muttergesellschaften, die einen Mindestanteil von 20 % am 
Kapital ihrer Tochtergesellschaften halten, wobei dieser Mindestanteil ab dem 1. Januar 2007 auf 15 % und ab dem 







1. Januar 2009 auf 10 % herabgesetzt wurde. Die Richtlinie 90/435 wurde durch die Richtlinie 2011/96/EU des Rates 
vom 30. November 2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten (ABl. 2011, L 345, S. 8) aufgehoben.


Deutsches Recht


4        In § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in seiner auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung (im 
Folgenden: EStG) ist vorgesehen, dass Gewinnanteile (Dividenden) zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören.


5        § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bestimmt, dass u. a. bei Kapitalerträgen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG „die 
Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben“ wird.


6        Nach § 8b Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in seiner auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung 
(im Folgenden: KStG), der Beteiligungen an anderen Körperschaften und Personenvereinigungen betrifft, bleiben 
Bezüge im Sinne u. a. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz und unterliegen 
somit nicht der Körperschaftsteuer.


7        Hinsichtlich der Besteuerung von Dividenden, die an eine in Deutschland ansässige Gesellschaft ausgeschüttet 
werden, ergibt sich aus § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG, dass die als 
Quellensteuer einbehaltene Kapitalertragsteuer vollständig auf die von dieser Gesellschaft geschuldete 
Körperschaftsteuer angerechnet wird und ihr gegebenenfalls erstattet werden kann. Die Anrechnung und 
gegebenenfalls Erstattung der Steuer setzen voraus, dass die Steuer einbehalten und abgeführt worden ist, was durch 
eine behördliche Bescheinigung nach § 45a Abs. 2 oder 3 EStG nachgewiesen werden muss.


8        Was die Besteuerung von Dividenden bei Ausschüttung an eine Gesellschaft mit Sitz außerhalb Deutschlands 
betrifft, heißt es in § 32 Abs. 5 KStG:


„(5)      Ist die Körperschaftsteuer des Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 [EStG] 
nach [§ 32] Absatz 1 abgegolten, wird dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Antrag die einbehaltene und abgeführte 
Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 36 Absatz 2 Nummer 2 [EStG] erstattet, wenn


1.      der Gläubiger der Kapitalerträge eine nach § 2 Nummer 1 beschränkt steuerpflichtige Gesellschaft ist, die


a)      zugleich eine Gesellschaft im Sinne des Artikels 54 [AEUV] oder des Artikels 34 des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum [vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3)] ist,


b)      ihren Sitz und Ort der Geschäftsleitung innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, hat,


c)      im Staat des Orts ihrer Geschäftsleitung ohne Wahlmöglichkeit einer mit § 1 vergleichbaren 
unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt, ohne von dieser befreit zu sein, und


2.      der Gläubiger unmittelbar am Grund- oder Stammkapital der Schuldnerin der Kapitalerträge beteiligt ist und die 
Mindestbeteiligungsvoraussetzung des § 43b Absatz 2 [EStG] nicht erfüllt.


Satz 1 gilt nur, soweit


1.      keine Erstattung der betreffenden Kapitalertragsteuer nach anderen Vorschriften vorgesehen ist,


2.      die Kapitalerträge nach § 8b Absatz 1 bei der Einkommensermittlung außer Ansatz bleiben würden,


3.      die Kapitalerträge aufgrund ausländischer Vorschriften keiner Person zugerechnet werden, die keinen Anspruch 
auf Erstattung nach Maßgabe dieses Absatzes hätte, wenn sie die Kapitalerträge unmittelbar erzielte,


4.      ein Anspruch auf völlige oder teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer bei entsprechender Anwendung des 
§ 50d Absatz 3 [EStG] nicht ausgeschlossen wäre und


5.      die Kapitalertragsteuer nicht beim Gläubiger oder einem unmittelbar oder mittelbar am Gläubiger beteiligten 
Anteilseigner angerechnet oder als Betriebsausgabe oder als Werbungskosten abgezogen werden kann; die 
Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags steht der Anrechnung gleich.


Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Voraussetzungen für die Erstattung nachzuweisen. Er hat insbesondere durch 
eine Bescheinigung der Steuerbehörden seines Ansässigkeitsstaates nachzuweisen, dass er in diesem Staat als 
steuerlich ansässig betrachtet wird, dort unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und nicht von der 
Körperschaftsteuer befreit sowie der tatsächliche Empfänger der Kapitalerträge ist. Aus der Bescheinigung der 
ausländischen Steuerverwaltung muss hervorgehen, dass die deutsche Kapitalertragsteuer nicht angerechnet, nicht 
abgezogen oder nicht vorgetragen werden kann und inwieweit eine Anrechnung, ein Abzug oder Vortrag auch 







tatsächlich nicht erfolgt ist. Die Erstattung der Kapitalertragsteuer erfolgt für alle in einem Kalenderjahr bezogenen 
Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 auf der Grundlage eines Freistellungsbescheids nach § 155 Absatz 1 Satz 3 der 
Abgabenordnung.“


Doppelbesteuerungsabkommen


9        Das Abkommen vom 26. November 1964 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung in der durch das Revisionsprotokoll vom 23. März 1970 geänderten Fassung (BGBl. 1966 II S. 359, 
BGBl. 1967 II S. 828, BGBl. 1971 II S. 46, im Folgenden: Doppelbesteuerungsabkommen) bestimmt in Art. VI 
Abs. 1:


„(1)      Dividenden, die eine in einem der Gebiete ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen Gebiet ansässige 
Person zahlt, können auch in dem erstgenannten Gebiete besteuert werden. Die Steuer in dem erstgenannten Gebiet 
darf jedoch 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen, wenn die Dividenden entweder in 
dem anderen Gebiet steuerpflichtig sind oder wenn es sich um solche von einer im Vereinigten Königreich ansässigen 
Gesellschaft gezahlte Dividenden handelt, die nach Artikel XVIII Absatz 2 Buchstabe a von der Steuer der 
Bundesrepublik befreit sind“.


10      Art. XVIII Abs. 1 Buchst. a des Abkommens lautet:


„(1)      Im Rahmen der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs über die Anrechnung der in einem Gebiet 
außerhalb des Vereinigten Königreichs zu zahlenden Steuer auf die Steuer des Vereinigten Königreichs (jedoch 
unbeschadet der hierin enthaltenen allgemeinen Grundsätze) wird folgende Steueranrechnung gewährt:


a)      Die nach dem Recht der Bundesrepublik und in Übereinstimmung mit diesem Abkommen von Gewinnen, 
Einkünften oder steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen aus Quellen innerhalb der Bundesrepublik 
unmittelbar oder im Abzugswege zu zahlende Steuer der Bundesrepublik (bei Dividenden aber nicht die Steuer 
von den Gewinnen, aus denen die Dividenden gezahlt worden sind) wird auf die Steuern des Vereinigten 
Königreichs angerechnet, die von den Gewinnen, Einkünften oder steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen 
erhoben werden, auf welche sich die Steuer der Bundesrepublik bezieht.“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen


11      ACC Silicones ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft, die in den Jahren 2006 bis 2008 5,26 % 
des Kapitals von Ambratec, einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft, hielt. ACC Silicones ihrerseits stand zu 
100 % im Eigentum einer anderen, im Vereinigten Königreich ansässigen und an der Börse notierten Gesellschaft.


12      In den Jahren 2006 bis 2008 schüttete Ambratec an ACC Silicones Dividenden aus, auf die eine an der Quelle 
einbehaltene Kapitalertragsteuer in Höhe von 20 % zuzüglich eines Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 % 
abgeführt wurde.


13      Am 29. Dezember 2009 beantragte ACC Silicones die Erstattung der damit entrichteten Steuer. Sie begehrte zum 
einen, u. a. gestützt auf Art. VI Abs. 1 des Doppelbesteuerungsabkommens, die Begrenzung des Quellensteuersatzes 
auf 15 %. Unter Berufung auf die Grundfreiheiten des Binnenmarkts und insbesondere den freien Kapitalverkehr 
beantragte sie zum anderen die Erstattung der verbleibenden abgeführten Beträge.


14      Mit Bescheid vom 7. Oktober 2010 gab das Bundeszentralamt für Steuern dem ersten Teil der Anträge statt und 
nahm eine Erstattung der über die im Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen 15 % hinausgehenden 
Quellensteuer vor. Mit Bescheiden vom 8. Juni 2015 lehnte es hingegen eine Erstattung der verbleibenden 
abgeführten Steuer an die Gesellschaft mit der Begründung ab, dass die in § 32 Abs. 5 KStG vorgesehenen 
Bedingungen, die der Umsetzung des Urteils vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland (C-284/09, 
EU:C:2011:670) dienten, nicht erfüllt seien.


15      Nachdem ACC Silicones vergeblich per Einspruch eine Erstattung der abgeführten Steuer verlangt hatte, erhob sie 
beim vorlegenden Gericht, dem Finanzgericht Köln (Deutschland), Klage gegen die Bescheide vom 8. Juni 2015, mit 
der sie geltend machte, dass sie die Voraussetzungen für eine Erstattung erfülle und insbesondere die nach § 32 
Abs. 5 KStG erforderlichen Nachweise vorgelegt habe.


16      Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, dass ACC Silicones die von den nationalen Rechtsvorschriften verlangten 
Voraussetzungen mit Ausnahme der in § 32 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 KStG vorgesehenen erfüllt, nach der ein 
Erstattungsanspruch versagt wird, wenn die einbehaltene Kapitalertragsteuer beim Gläubiger oder dem am Gläubiger 
unmittelbar oder mittelbar beteiligten Anteilseigner angerechnet oder als Betriebsausgabe oder Werbungskosten 
abgezogen werden kann, wobei bereits die Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags einer Anrechnung gleichsteht. 
Dieser Bestimmung lasse sich entnehmen, dass eine Erstattung nur gewährt werden könne, wenn die Benachteiligung 
nicht ansässiger Dividendenbezieher im Vergleich zu inländischen Dividendenbeziehern nicht durch Anrechnung, 
Abzug von der Bemessungsgrundlage oder Anrechnungsvortrag im Ausland ausgeglichen werde.







17      Das vorlegende Gericht führt aus, dass ACC Silicones gemäß § 32 Abs. 5 Satz 5 KStG diese Voraussetzung durch 
die Vorlage einer Bescheinigung der ausländischen Steuerverwaltung nachzuweisen habe, dass die deutsche 
Kapitalertragsteuer nicht angerechnet, nicht abgezogen oder nicht vorgetragen werden könne und insoweit eine 
Anrechnung, ein Abzug oder Vortrag tatsächlich nicht erfolgt sei.


18      Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist eine Feststellung, ob diese Voraussetzung im vorliegenden Fall erfüllt ist, 
unmöglich. Die Behandlung der von der Bundesrepublik Deutschland als Quellensteuer einbehaltenen 
Kapitalertragsteuer bei der im Vereinigten Königreich ansässigen und an der Börse notierten Gesellschaft, die in den 
Jahren 2006 bis 2008 100 % des Kapitals von ACC Silicones gehalten habe, sei nämlich nicht konkret 
nachvollziehbar, so dass der Antrag von ACC Silicones zurückzuweisen sei.


19      Unter diesen Umständen hat das vorlegende Gericht Zweifel an der Vereinbarkeit der in § 32 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 und 
Satz 5 KStG vorgesehenen Voraussetzungen mit dem freien Kapitalverkehr.


20      Es möchte erstens wissen, ob der Umstand, dass die Erstattung der Körperschaftsteuer an gebietsfremde 
Gesellschaften, die Dividenden aus Beteiligungen erhalten, die unterhalb der von der Richtlinie 90/435 vorgesehenen 
Schwellenwerte liegen (im Folgenden: Dividenden aus Streubesitzanteilen), unter strengere Voraussetzungen gestellt 
wird als die Erstattung dieser Steuer an ansässige Gesellschaften, gegen den freien Kapitalverkehr verstößt. Das 
vorlegende Gericht weist darauf hin, dass gebietsfremde Gesellschaften nämlich gemäß § 32 Abs. 5 KStG die an der 
Quelle einbehaltene Kapitalertragsteuer auf solche von deutschen Gesellschaften ausgeschütteten Dividenden nur 
dann erstattet bekommen können, wenn diese Steuer bei ihnen oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag berücksichtigt oder als Betriebsausgabe oder 
Werbungskosten abgezogen werden kann, was über eine Bescheinigung der ausländischen Steuerverwaltung 
nachzuweisen ist. Für ansässige Gesellschaften gelte eine derartige Anforderung aber nicht. Im Einzelnen möchte das 
vorlegende Gericht wissen, ob die seiner Ansicht nach durch die deutschen Rechtsvorschriften eingeführte 
Beschränkung des Kapitalverkehrs insbesondere nach Maßgabe der Kriterien gerechtfertigt ist, die der Gerichtshof in 
seinem Urteil vom 8. November 2007, Amurta (C-379/05, EU:C:2007:655), aufgestellt hat.


21      Soweit dies der Fall ist, möchte das vorlegende Gericht zweitens wissen, ob der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und 
das Prinzip des Effet utile einer nationalen Bestimmung entgegenstehen, die von gebietsfremden Gesellschaften für 
den in der vorstehenden Randnummer genannten Nachweis die Vorlage einer Bescheinigung der ausländischen 
Steuerverwaltung verlangt, wonach die einbehaltene Kapitalertragsteuer bei ihnen oder ihren unmittelbaren oder 
mittelbaren Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag berücksichtigt oder abgezogen werden 
kann und diese Steuer auch tatsächlich nicht angerechnet, vorgetragen oder abgezogen wurde.


22      Vor diesem Hintergrund hat das Finanzgericht Köln beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof 
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Steht Art. 63 AEUV (ex-Art. 56 EG) einer nationalen Steuervorschrift wie der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden entgegen, die von einer im Ausland ansässigen Gesellschaft, die Dividenden aus Beteiligungen 
bezieht und nicht die Mindestbeteiligung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 90/435 erreicht, zum 
Zwecke der Erstattung der Kapitalertragsteuer den Nachweis durch Bescheinigung der ausländischen 
Steuerverwaltung verlangt, dass die Kapitalertragsteuer nicht bei ihr oder einem unmittelbar oder mittelbar an 
ihr beteiligten Anteilseigner angerechnet oder als Betriebsausgabe oder als Werbungskosten abgezogen werden 
kann und inwieweit eine Anrechnung, ein Abzug oder Vortrag auch tatsächlich nicht erfolgt ist, wenn von einer 
im Inland ansässigen Gesellschaft bei gleicher Beteiligungshöhe zum Zwecke der Erstattung der 
Kapitalertragsteuer ein solcher Nachweis nicht gefordert wird?


2.      Für den Fall, dass die Frage zu 1 verneint werden sollte: Stehen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das 
Prinzip des Effet utile dem Erfordernis der in Frage 1 genannten Bescheinigung entgegen, wenn es dem im 
Ausland ansässigen Bezieher von Dividenden aus sogenannten Streubesitzanteilen faktisch unmöglich ist, diese 
Bescheinigung beizubringen?


Zu den Vorlagefragen


Zur Zulässigkeit


23      Die deutsche Regierung trägt vor, dass sich der Ausgangsrechtsstreit ausschließlich auf die steuerliche Behandlung 
von Dividenden aus Streubesitzanteilen beziehe, die an eine in einem anderen Mitgliedstaat der Union ansässige 
Gesellschaft ausgeschüttet würden. Vor diesem Hintergrund ist sie der Meinung, dass die Vorlagefragen unzulässig 
seien, soweit sie die Erstattung der an der Quelle einbehaltenen Kapitalertragsteuer auf Dividenden beträfen, die an 
Gesellschaften in einem Drittstaat ausgeschüttet würden.


24      Nach ständiger Rechtsprechung spricht eine Vermutung für die Entscheidungserheblichkeit von an den Gerichtshof 
gerichteten Vorabentscheidungsersuchen. Der Gerichtshof kann die Beantwortung einer Vorlagefrage eines 
nationalen Gerichts nur ablehnen, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem 
Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem 







hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die rechtlichen oder tatsächlichen Angaben verfügt, die 
für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil vom 24. November 2020, 
Openbaar Ministerie [Urkundenfälschung], C-510/19, EU:C:2020:953, Rn. 26 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


25      Im vorliegenden Fall müssen die in Rede stehenden nationalen Rechtsvorschriften nach Auffassung des vorlegenden 
Gerichts, wenn sie für Gesellschaften gelten, die ihren Sitz oder ihren Ort der Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat 
der Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben, auch für Gesellschaften gelten, die ihren Sitz oder ihren 
Ort der Geschäftsleitung in Drittländern haben.


26      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Vereinbarkeit der Erstattungsmodalitäten der an der Quelle einbehaltenen 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden, die an in Drittstaaten ansässige Gesellschaften ausgeschüttet werden, einer 
eigenständigen Beurteilung bedarf, da Art. 63 Abs. 1 AEUV Beschränkungen des Kapitalverkehrs einschließlich 
zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern zwar generell untersagt, die Rechtsprechung zu Beschränkungen 
des freien Kapitalverkehrs in der Union allerdings nicht in vollem Umfang auf den Kapitalverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern übertragen werden kann, der sich in einen anderen rechtlichen Rahmen einfügt 
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Februar 2019, X [In Drittländern ansässige Zwischengesellschaften], C-135/17, 
EU:C:2019:136, Rn. 90 und die dort angeführte Rechtsprechung).


27      Der Vorlageentscheidung lässt sich allerdings entnehmen, dass sich der Ausgangsrechtsstreit ausschließlich auf die 
Erstattung der an der Quelle einbehaltenen Kapitalertragsteuer bezieht, die auf Dividenden deutschen Ursprungs 
erhoben wurde, die an eine gebietsfremde Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich ausgeschüttet wurden, als 
dieser Staat Mitgliedstaat der Union war.


28      Folglich steht die Frage, ob im Fall von Dividenden, die an in einem Drittland ansässige Gesellschaften ausgeschüttet 
werden, die in den fraglichen deutschen Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen für die Erstattung der 
einbehaltenen Kapitalertragsteuer gegen die Unionsvorschriften über den freien Kapitalverkehr verstoßen, wie der 
Generalanwalt in Nr. 30 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand des 
Ausgangsrechtsstreits.


29      Das Vorabentscheidungsersuchen ist daher insoweit unzulässig.


Zur ersten Frage


30      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 63 AEUV dahin auszulegen 
ist, dass er einer Bestimmung in der Steuergesetzgebung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die die Erstattung der 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden, die aus Streubesitzanteilen stammen und an eine in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässige Gesellschaft ausgeschüttet werden, von dem Nachweis abhängig macht, dass die Steuer bei dieser 
Gesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag 
berücksichtigt oder als Betriebsausgabe oder Werbungskosten abgezogen werden kann, während eine solche 
Bedingung hinsichtlich der Erstattung der Kapitalertragsteuer, die eine gebietsansässige Gesellschaft, die Einkünfte 
gleicher Art bezieht, entrichtet, nicht vorgesehen ist.


31      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs stellen u. a. Maßnahmen, die geeignet sind, Gebietsfremde von 
Investitionen in einem Mitgliedstaat oder die in einem Mitgliedstaat Ansässigen von Investitionen in anderen Staaten 
abzuhalten, Beschränkungen des freien Kapitalverkehrs dar (Urteil vom 22. November 2018, Sofina u. a., C-575/17, 
EU:C:2018:943, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).


32      Es ist Sache der Mitgliedstaaten, in Bezug auf Beteiligungen, die unterhalb der von der Richtlinie 90/435 bestimmten 
Schwellenwerte liegen, festzulegen, ob und in welchem Umfang die wirtschaftliche Doppelbesteuerung oder die 
mehrfache Belastung der ausgeschütteten Gewinne vermieden werden soll, und dazu einseitig oder durch mit anderen 
Mitgliedstaaten geschlossene Doppelbesteuerungsabkommen Mechanismen zur Abschwächung oder Vermeidung 
dieser wirtschaftlichen Doppelbesteuerung oder mehrfachen Belastung einzuführen. Dies gibt ihnen aber nicht das 
Recht, Maßnahmen zu ergreifen, die gegen die Verkehrsfreiheiten verstoßen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
12. Dezember 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, Rn. 54, und 
vom 8. November 2007, Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, Rn. 24).


33      Wie der Gerichtshof im Urteil vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland (C-284/09, EU:C:2011:670, Rn. 72 
und 73), entschieden hat, bilden nationale Rechtsvorschriften, die für Beteiligungen, die nicht unter die Richtlinie 
90/435 fallen, eine Erstattung der an der Quelle einbehaltenen Kapitalertragsteuer auf an gebietsansässige 
Gesellschaften ausgeschüttete Dividenden vorsehen, während für Dividenden, die an in anderen Mitgliedstaaten 
ansässige Gesellschaften ausgeschüttet werden, keine Erstattungsmöglichkeit vorgesehen ist, ohne dass diese 
Ungleichbehandlung im Wege eines Abkommens ausgeglichen würde, eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs.


34      Gleiches gilt für nationale Rechtsvorschriften, die eine solche Möglichkeit der Erstattung der Quellensteuer auf an 
gebietsfremde, in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaften ausgeschüttete Dividenden erstreckt, sie aber 
gegenüber der Erstattung der Quellensteuer auf Dividenden, die an gebietsansässige Gesellschaften ausgeschüttet 







werden, unter zusätzliche Voraussetzungen stellt, ohne dass diese Ungleichbehandlung im Wege eines Abkommens 
ausgeglichen würde. Derartige Rechtsvorschriften führen nämlich dazu, dass gebietsfremden Gesellschaften die 
Ausübung des Rechts auf Erstattung im Vergleich zu gebietsansässigen Gesellschaften erschwert wird und somit die 
an sie ausgeschütteten Dividenden ungünstiger behandelt werden als an gebietsansässige Gesellschaften 
ausgeschüttete Dividenden.


35      Dem Vorabentscheidungsersuchen lässt sich entnehmen, dass nach den in Rede stehenden nationalen 
Rechtsvorschriften die Voraussetzungen, unter denen die an der Quelle einbehaltene Kapitalertragsteuer auf 
Dividenden aus Streubesitzanteilen erstattet werden kann, je nachdem, ob es sich bei der Empfängerin der Dividenden 
um eine gebietsansässige oder eine gebietsfremde Gesellschaft handelt, unterschiedlich sind.


36      Nach den dem Gerichtshof vorgelegten Unterlagen wird die Quellensteuer bei einer gebietsansässigen Gesellschaft 
nämlich in vollem Umfang auf die von dieser geschuldete Körperschaftsteuer angerechnet und ihr der Restbetrag 
gegebenenfalls erstattet. Bei einer gebietsfremden Gesellschaft steht eine Erstattung der Kapitalertragsteuer hingegen 
unter der Bedingung, dass die Steuer bei dieser Gesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignern 
nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag berücksichtigt oder als Betriebsausgabe oder Werbungskosten bei der 
Gesellschaft abgezogen werden kann.


37      Eine solche Ungleichbehandlung ist gemäß Art. 65 Abs. 1 AEUV nur zulässig, wenn sie Situationen betrifft, die 
nicht objektiv miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. April 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, 
Rn. 24).


38      Für den Nachweis einer Diskriminierung ist bei der Prüfung der Vergleichbarkeit einer grenzüberschreitenden 
Situation mit einer mitgliedstaatsinternen Situation das mit den fraglichen nationalen Bestimmungen verfolgte Ziel zu 
berücksichtigen (Urteil vom 30. April 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, Rn. 26 und die dort 
angeführte Rechtsprechung), das im vorliegenden Fall nach den Angaben des vorlegenden Gerichts darin besteht, 
eine Doppelbesteuerung oder eine mehrfache Belastung von Gewinnen zu verhindern.


39      In Bezug auf Maßnahmen eines Mitgliedstaats zur Erreichung eines solchen Ziels befinden sich Dividenden 
beziehende gebietsansässige Gesellschaften zwar nicht unbedingt in einer Situation, die der von Dividenden 
beziehenden Gesellschaften, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, vergleichbar wäre (Urteil vom 
20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland, C-284/09, EU:C:2011:670, Rn. 55 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


40      Sofern jedoch ein Mitgliedstaat nicht nur die gebietsansässigen, sondern auch die gebietsfremden Gesellschaften 
hinsichtlich der Dividenden, die sie von einer gebietsansässigen Gesellschaft beziehen, einseitig oder im Wege eines 
Abkommens der Einkommensteuer unterwirft, nähert sich die Situation der gebietsfremden Gesellschaften derjenigen 
der gebietsansässigen Gesellschaften an (Urteil vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland, C-284/09, 
EU:C:2011:670, Rn. 56 und die dort angeführte Rechtsprechung).


41      Allein schon die Ausübung der Steuerhoheit durch diesen Mitgliedstaat birgt nämlich unabhängig von einer 
Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat die Gefahr einer mehrfachen Belastung oder einer wirtschaftlichen 
Doppelbesteuerung in sich. In einem solchen Fall hat der Staat des Sitzes der ausschüttenden Gesellschaft dafür zu 
sorgen, dass die gebietsfremden Empfängergesellschaften hinsichtlich des in seinem nationalen Recht vorgesehenen 
Mechanismus zur Vermeidung oder Abschwächung einer mehrfachen Belastung oder einer wirtschaftlichen 
Doppelbesteuerung eine Behandlung erfahren, die derjenigen der gebietsansässigen Empfängergesellschaften 
gleichwertig ist, damit sie sich nicht einer – nach Art. 63 AEUV grundsätzlich verbotenen – Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs gegenübersehen (Urteil vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland, C-284/09, 
EU:C:2011:670, Rn. 57 und die dort angeführte Rechtsprechung).


42      Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten Unterlagen, dass sich die Bundesrepublik 
Deutschland dafür entschieden hat, ihre Steuerhoheit für sämtliche Dividenden aus Streubesitzanteilen unabhängig 
davon auszuüben, ob sie an gebietsansässige Gesellschaften oder an Gesellschaften ausgeschüttet werden, die in 
anderen Mitgliedstaaten ansässig sind. Aufgrund dieses bloßen Umstands befinden sich diese beiden Kategorien von 
Gesellschaften, was die Gefahr einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung oder einer mehrfachen Belastung dieser 
Dividenden angeht, in einer vergleichbaren Situation. Sie müssen daher einer gleichwertigen Behandlung unterzogen 
werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland, C-284/09, EU:C:2011:670, 
Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).


43      Für den Nachweis, dass dies hier der Fall ist, bezieht sich die deutsche Regierung auf das 
Doppelbesteuerungsabkommen.


44      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich ein Mitgliedstaat zwar nicht auf einen von einem anderen Mitgliedstaat 
einseitig gewährten Vorteil berufen kann, um sich den ihm aus dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen zu 
entziehen. Das Ziel, eine gleichwertige Behandlung von Dividenden zu erreichen, die an gebietsansässige und 
gebietsfremde Gesellschaften ausgeschüttet werden, kann jedoch über ein mit einem anderen Mitgliedstaat 







geschlossenes Doppelbesteuerungsabkommen erreicht werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. November 2007, 
Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, Rn. 78 und 79 sowie die dort angeführte Rechtsprechung), soweit dessen 
Anwendung ermöglicht, die Wirkungen der sich aus den nationalen Rechtsvorschriften ergebenden 
Ungleichbehandlung vollständig auszugleichen.


45      Die unterschiedliche Behandlung von Dividenden, die an gebietsansässige Gesellschaften ausgeschüttet werden, und 
Dividenden, die an gebietsfremde Gesellschaften ausgeschüttet werden, wird nur dann beseitigt, wenn die nach den 
nationalen Rechtsvorschriften erhobene Quellensteuer auf die im anderen Mitgliedstaat geschuldete Steuer in dem 
Umfang angerechnet werden kann, in dem aufgrund des nationalen Rechts eine unterschiedliche Behandlung besteht 
(Urteil vom 17. September 2015, Miljoen u. a., C-10/14, C-14/14 und C-17/14, EU:C:2015:608, Rn. 79 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).


46      Nach den gegenüber dem Gerichtshof gemachten Angaben ist der Quellensteuersatz, der von der Bundesrepublik 
Deutschland auf Dividenden aus Streubesitzanteilen einbehalten wird, die an eine im Vereinigten Königreich 
ansässige Gesellschaft ausgeschüttet werden, in Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens auf 15 % begrenzt 
und kann diese Quellensteuer auf die britische Steuer angerechnet werden. Gemäß Art. XVIII Abs. 1 Buchst. a des 
Abkommens beschränkt sich diese Anrechnung aber auf die britische Steuer, die auf Grundlage der für die 
Berechnung der deutschen Steuer berücksichtigen Gewinne oder Einkünfte berechnet wird.


47      Ein derartiger Mechanismus ist offensichtlich ungeeignet, in allen Fällen einen Ausgleich der Ungleichbehandlung 
sicherzustellen, die sich aus den nationalen Rechtsvorschriften ergibt, da ein solcher Ausgleich nämlich nur unter der 
Annahme möglich ist, dass der Betrag der auf die ausgeschütteten Dividenden berechneten britischen Steuer 
mindestens demjenigen der von der Bundesrepublik Deutschland einbehaltenen Quellensteuer entspricht (vgl. in 
diesem Sinne Urteile vom 20. Oktober 2011, Kommission/Deutschland, C-284/09, EU:C:2011:670, Rn. 67 und 68, 
sowie vom 17. September 2015, Miljoen u. a., C-10/14, C-14/14 und C-17/14, EU:C:2015:608, Rn. 86).


48      Ohne eine Erstattung der Quellensteuer würde aber nur deren vollständige Anrechnung auf die Steuer, die von der 
Dividenden beziehenden Gesellschaft im Mitgliedstaat der Niederlassung geschuldet wird, eine Beseitigung der 
Ungleichbehandlung ermöglichen, die sich aus den nationalen Rechtsvorschriften ergibt, wobei etwaige 
Möglichkeiten der Anrechnung auf der Ebene der unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseigner dieser Gesellschaft 
außer Betracht zu lassen wären, ein Gesichtspunkt, den die deutschen Rechtsvorschriften im Übrigen bei 
gebietsansässigen Gesellschaften nicht heranziehen.


49      Während gebietsansässige Gesellschaften in den Genuss einer sofortigen Anrechnung und gegebenenfalls einer 
Erstattung des Restbetrags der abgeführten Quellensteuer kommen, sind hingegen weder ein Abzug der Quellensteuer 
von der Bemessungsgrundlage der Steuer, die von der Dividenden beziehenden Gesellschaft im Mitgliedstaat der 
Niederlassung geschuldet wird, als Betriebsausgabe oder Werbungskosten noch eine Möglichkeit für diese 
Gesellschaft, einen Anrechnungsvortrag in Anspruch zu nehmen, dessen Inanspruchnahme stets unsicher ist, 
geeignet, eine vollständige Neutralisierung dieser Ungleichbehandlung zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 17. September 2015, Miljoen u. a., C-10/14, C-14/14 und C-17/14, EU:C:2015:608, Rn. 83, und entsprechend 
Urteil vom 22. November 2018, Sofina u. a., C-575/17, EU:C:2018:943, Rn. 28 bis 34).


50      Vorbehaltlich der dem vorlegenden Gericht obliegenden Prüfungen sind Rechtsvorschriften wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die eine Erstattung der an der Quelle einbehaltenen Kapitalertragsteuer an 
strengere Voraussetzungen knüpft, wenn die Dividenden von einer gebietsfremden und nicht von einer 
gebietsansässigen Gesellschaft bezogen werden, ohne dass diese Ungleichbehandlung im Wege eines Abkommens 
neutralisiert wird, geeignet, in anderen Mitgliedstaaten ansässige Gesellschaften von Investitionen in Gesellschaften 
des betreffenden Mitgliedstaats abzuhalten, und können auch ein Hindernis für die Kapitalbeschaffung 
gebietsansässiger Gesellschaften bei in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften darstellen. Sie bilden daher 
eine nach Art. 63 Abs. 1 AEUV grundsätzlich verbotene Beschränkung des freien Kapitalverkehrs.


51      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs kann eine solche Beschränkung allerdings zulässig sein, wenn sie 
durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt und geeignet ist, die Erreichung des mit ihr 
verfolgten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was hierzu erforderlich ist (Urteile vom 26. Februar 
2019, X [In Drittländern ansässige Zwischengesellschaften], C-135/17, EU:C:2019:136, Rn. 70, und vom 30. Januar 
2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, Rn. 83 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


52      Nach Auffassung der deutschen Regierung sind die nationalen Rechtsvorschriften durch das Ziel der Wahrung einer 
ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten sowie durch die Verhinderung 
einer doppelten Berücksichtigung einbehaltener Quellensteuer gerechtfertigt.


53      Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass die Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu den zwingenden Gründen des Allgemeininteresses zählt, die 
eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs rechtfertigen können, wie etwa eine Maßnahme, mit der 
Verhaltensweisen verhindert werden sollen, die geeignet sind, das Recht eines Mitgliedstaats auf Ausübung seiner 
Steuerhoheit für die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten zu gefährden (vgl. in diesem Sinne Urteile 
vom 10. Februar 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel und Österreichische Salinen, C-436/08 und C-437/08, 







EU:C:2011:61, Rn. 121, sowie vom 10. April 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, 
C-190/12, EU:C:2014:249, Rn. 98).


54      Ein solches Ziel kann allerdings die Besteuerung von gebietsfremden Gesellschaften, die Dividenden beziehen, durch 
einen Mitgliedstaat, der sich dafür entschieden hat, gebietsansässige Gesellschaften im Hinblick auf diese Art von 
Einkünften nicht zu besteuern, nicht rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Oktober 2011, 
Kommission/Deutschland, C-284/09, EU:C:2011:670, Rn. 78 und die dort angeführte Rechtsprechung).


55      Im vorliegenden Fall hat sich die Bundesrepublik Deutschland zwar dafür entschieden, ihre Steuerhoheit für 
sämtliche Dividenden aus Streubesitzanteilen auszuüben. Allerdings hat sie sich nach den gegenüber dem Gerichtshof 
gemachten Angaben auch dafür entschieden, die Belastung durch die Quellensteuer auf diese Dividenden vollständig 
zu neutralisieren, wenn sie an gebietsansässige Gesellschaften ausgeschüttet werden. Unter diesen Umständen kann 
die Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten eine 
Besteuerung von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften hinsichtlich dieser Art von Einkünften nicht 
rechtfertigen.


56      Zu der Rechtfertigung mit der Notwendigkeit, eine doppelte Berücksichtigung der Quellensteuer bei den in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften, die die Dividenden beziehen, oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Anteilseignern zu verhindern, ist darauf hinzuweisen, dass die in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Gesellschaften, 
die Dividenden beziehen, auferlegte Verpflichtung, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die Quellensteuer bei 
ihnen oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag 
berücksichtigt oder als Betriebsausgabe oder Werbungskosten abgezogen wurde, keine Entsprechung bei 
gebietsansässigen Gesellschaften findet. Es lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass diese Gesellschaften auch 
von gebietsfremden Anteilseignern gehalten werden, die nationalen Rechtsvorschriften unterliegen, die auf Ebene 
dieser Anteilseigner eine Berücksichtigung der Quellensteuer ermöglicht, die von der Gesellschaft, die die 
Dividenden bezieht, einbehalten wurde. Die Möglichkeit einer doppelten Berücksichtigung der an der Quelle 
einbehaltenen Steuer kann folglich bezogen auf gebietsansässige Gesellschaften nicht ausgeschlossen werden; der 
Umstand, dass die deutschen Rechtsvorschriften eine Berücksichtigung der Quellensteuer nur auf der Ebene der 
Gesellschaft zulassen, die die Dividenden bezieht, ist insoweit ohne Belang.


57      Es ist daran zu erinnern, dass eine Maßnahme, um als zur Verwirklichung des verfolgten Ziels geeignet angesehen zu 
werden, dem Anliegen gerecht werden muss, dieses Ziel in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen (vgl. 
u. a. in diesem Sinne im Bereich der Niederlassungsfreiheit Urteil vom 14. November 2018, Memoria und 
Dall'Antonia, C-342/17, EU:C:2018:906, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie im Bereich des 
freien Dienstleistungsverkehrs Urteil vom 3. Februar 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, Rn. 59 
und die dort angeführte Rechtsprechung).


58      Dies ist, wie der Generalanwalt in Nr. 69 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, für das Ziel der Vermeidung einer 
doppelten Berücksichtigung der einbehaltenen Steuer bei nationalen Rechtsvorschriften nicht der Fall, die eine 
Erstattung der Quellensteuer auf Dividenden aus Streubesitzanteilen bei in anderen Mitgliedstaaten ansässigen 
Gesellschaften, die diese Dividenden beziehen, an strengere Voraussetzungen knüpfen als bei gebietsansässigen 
Gesellschaften, und das, obgleich eine doppelte Berücksichtigung der Quellensteuer bei gebietsansässigen 
Gesellschaften nicht ausgeschlossen werden kann. Derartige Rechtsvorschriften können somit in jedem Fall nicht mit 
der Notwendigkeit gerechtfertigt werden, eine doppelte Berücksichtigung der Quellensteuer zu verhindern.


59      Nach alledem ist dem vorlegenden Gericht zu antworten, dass Art. 63 AEUV dahin auszulegen ist, dass er einer 
Bestimmung in der Steuergesetzgebung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die die Erstattung der Kapitalertragsteuer 
auf Dividenden, die aus Streubesitzanteilen stammen und an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige 
Gesellschaft ausgeschüttet werden, von dem Nachweis abhängig macht, dass die Steuer bei dieser Gesellschaft oder 
ihren unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag berücksichtigt 
oder abgezogen werden kann, während eine solche Bedingung für die Erstattung der Kapitalertragsteuer, die eine 
gebietsansässige Gesellschaft, die Einkünfte gleicher Art bezieht, entrichtet, nicht vorgesehen ist.


Zur zweiten Frage


60      In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage ist die zweite Frage nicht zu beantworten.


Kosten


61      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht anhängigen 
Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe 
von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:







Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Bestimmung in der Steuergesetzgebung eines Mitgliedstaats 
entgegensteht, die die Erstattung der Kapitalertragsteuer auf Dividenden, die aus unterhalb der – von der 
Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und 
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten in der durch die Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 
22. Dezember 2003 geänderten Fassung vorgesehenen – Schwellenwerte liegenden Beteiligungen stammen und 
an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft ausgeschüttet werden, von dem Nachweis 
abhängig macht, dass die Steuer bei dieser Gesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Anteilseignern nicht angerechnet oder als Anrechnungsvortrag berücksichtigt oder abgezogen werden kann, 
während eine solche Bedingung für die Erstattung der Kapitalertragsteuer, die eine gebietsansässige 
Gesellschaft, die Einkünfte gleicher Art bezieht, entrichtet, nicht vorgesehen ist.


Lycourgos Rodin Bonichot


Rossi Spineanu-Matei


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. Juni 2022.


Der Kanzler
Der Präsident der Vierten 


Kammer


A. Calot Escobar C. Lycourgos


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Für die steuerliche Behandlung von Arbeitnehmereinkünften bei Auslandstätigkeiten gilt nach 
Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder aufgrund des § 34c Absatz 5 
Einkommensteuergesetz (EStG) Folgendes: 
 


1 Bei einem Arbeitnehmer eines Arbeitgebers mit Sitz, Geschäftsleitung, Betriebsstätte oder 
einem ständigen Vertreter in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder einem 
Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Anwendung 
findet (EU-/EWR-Arbeitgeber), wird von der Besteuerung des Arbeitslohns, den der Arbeit-
nehmer aufgrund eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses für eine begünstigte Tätigkeit im 
Ausland erhält, abgesehen. 
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2 Begünstigt ist die Auslandstätigkeit für einen EU-/EWR-Arbeitgeber im Zusammenhang mit 


 
1. der Planung, Errichtung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Erweiterung, Instandsetzung, 


Modernisierung, Überwachung oder Wartung von Fabriken, Bauwerken, ortsgebunde-
nen großen Maschinen oder ähnlichen Anlagen; außerdem ist das Betreiben der Anla-
gen bis zur Übergabe an den Auftraggeber begünstigt; nicht begünstigt sind insbeson-
dere Sanierungs-, Restaurierungs-, Reinigungs- und Sicherungsarbeiten an Bauwerken 
ohne industrielle bzw. technische Nutzung, 


2. dem Einbau, der Aufstellung, der Instandsetzung oder Wartung sonstiger Wirtschafts-
güter; diese Wirtschaftsgüter müssen ausschließlich von EU-/EWR-Arbeitgebern her-
gestellt oder instandgesetzt bzw. gewartet werden; zu den sonstigen Wirtschaftsgütern 
zählen auch Militärflugzeuge und -fahrzeuge,  


3.  dem Aufsuchen oder der Gewinnung von Bodenschätzen, 
4.  der Beratung ausländischer Auftraggeber oder Organisationen im Hinblick auf Vorha-


ben im Sinne der Nummern 1, 2 oder 3 oder 
5.  der deutschen öffentlichen Entwicklungshilfe im Rahmen der Technischen oder Finan-


ziellen Zusammenarbeit, wenn eine Projektförderung unmittelbar oder mittelbar aus 
inländischen öffentlichen Mitteln zu mindestens 75 % vorliegt. 


 
3 Nicht begünstigt sind insbesondere 


 
-  die Tätigkeit des Bordpersonals auf Seeschiffen, 
-  die Produktion von Schiffen im Ausland, 
-  die finanzielle Beratung mit Ausnahme der Nummer 5 (siehe Randnummer (Rn.) 2), 
-  das Einholen von Aufträgen (Akquisition), ausgenommen die Beteiligung an Aus-


schreibungen sowie 
-  die Tätigkeit im Bereich der humanitären Hilfe. 
 
II. Dauer der begünstigten Tätigkeit 
 


4 Die Auslandstätigkeit muss mindestens drei Monate ununterbrochen in Staaten ausgeübt wer-
den, mit denen kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) besteht, in 
das Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind. 
 


5 Sie beginnt mit Antritt der Reise ins Ausland und endet mit der endgültigen Rückkehr ins 
Inland. Eine vorübergehende Rückkehr ins Inland oder ein kurzer Aufenthalt in einem Staat, 
mit dem ein DBA besteht, in das Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind, 
gelten bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von zehn vollen Kalendertagen innerhalb der Min-
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oder Vorbereitung eines begünstigten Vorhabens notwendig sind. Dies gilt bei längeren Aus-
landstätigkeiten entsprechend für die jeweils letzten drei Monate. 
 


6 Eine Unterbrechung der Tätigkeit im Falle eines Urlaubs oder einer Krankheit ist unschädlich, 
unabhängig davon, wo sich der Arbeitnehmer während der Unterbrechung aufhält. Zeiten der 
unschädlichen Unterbrechung sind bei der Dreimonatsfrist nicht mitzurechnen. Als unschädli-
che Unterbrechung gelten auch Freizeitblöcke (inklusive eingeschlossener arbeitsfreier 
Wochenenden und Feiertage) während einer begünstigten Auslandstätigkeit, wenn die Aus-
landstätigkeit insgesamt mindestens drei Monate in Staaten ausgeübt wird, mit denen kein 
DBA besteht, in das Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind. 
 
III. Begünstigter Arbeitslohn 
 


7 Zum begünstigten Arbeitslohn gehören auch folgende steuerpflichtige Einnahmen, soweit sie 
für eine begünstigte Auslandstätigkeit gezahlt werden: 
 
1.  Zulagen, Prämien oder Zuschüsse des Arbeitgebers für Aufwendungen des Arbeitneh-


mers, die durch eine begünstigte Auslandstätigkeit veranlasst sind, oder die entspre-
chende unentgeltliche Ausstattung oder Bereitstellung durch den Arbeitgeber, 


2.  Weihnachtszuwendungen, Erfolgsprämien oder Tantiemen, 
3.  Arbeitslohn, der auf den Urlaub - einschließlich eines angemessenen Sonderurlaubs 


aufgrund einer begünstigten Tätigkeit - entfällt, Urlaubsgeld oder Zahlungen als 
Urlaubsabgeltung, 


4.  Lohnfortzahlungen aufgrund einer Erkrankung während einer begünstigten Auslands-
tätigkeit bis zur Wiederaufnahme dieser oder einer anderen begünstigten Tätigkeit 
oder bis zur endgültigen Rückkehr ins Inland. 


 
8 Werden solche Zuwendungen nicht gesondert für die begünstigte Tätigkeit geleistet, so sind 


sie entsprechend dem BMF-Schreiben vom 14. März 2017 (BStBl I S. 473) aufzuteilen.  
 


9 Für Aufwendungen, die mit dem begünstigten Arbeitslohn in unmittelbarem wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen, gelten die Abzugsverbote nach § 3c Absatz 1 EStG und § 10 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 1. Halbsatz EStG. 
 
IV. Progressionsvorbehalt  
 


10 Auf das nach § 32a Absatz 1 EStG zu versteuernde Einkommen ist der Steuersatz anzuwen-
den, der sich unter Einbeziehung der nach diesem Schreiben begünstigten Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit ergibt. § 32b Absatz 2 EStG ist entsprechend anzuwenden.  
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11 Diese Regelung gilt nicht, soweit 


 
1.  der Arbeitslohn unmittelbar oder mittelbar aus inländischen öffentlichen Kassen - ein-


schließlich der Kassen des Bundeseisenbahnvermögens und der Deutschen Bundes-
bank - gezahlt wird; für das Merkmal der Zahlung aus einer inländischen öffentlichen 
Kasse gelten die Grundsätze von Abschnitt I in Verbindung mit Abschnitt III des 
BMF-Schreibens vom 13. November 2019 (BStBl I S. 1082), oder 


2.  die Tätigkeit in einem Staat ausgeübt wird, mit dem ein DBA besteht, in das Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind; ist ein Abkommen für die Zeit vor sei-
nem Inkrafttreten anzuwenden, so verbleibt es bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bei 
den vorstehenden Regelungen, soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind, oder 


3.  der Steuerpflichtige nicht nachweist, dass die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
(Arbeitslohn abzüglich der damit in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Werbungskosten) in dem Staat, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, einer 
der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer in einer durchschnittlichen 
Höhe von mindestens 10 % unterliegen, und dass die auf die Einkünfte festgesetzte 
Steuer entrichtet wurde; zur Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung sind 
die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Tätigkeitsstaat nach deutschem Steuer-
recht zu ermitteln.  


 
12 Aufgrund der Begünstigung ausschließlich von Tätigkeiten im Ausland nach Abschnitt I 


(Rn. 2) sowie aufgrund der Nichtanwendung des Auslandstätigkeitserlasses auf Fälle des 
Bezugs von Arbeitslohn aus inländischen öffentlichen Kassen hat der Auslandstätigkeitserlass 
für Fälle der beschränkten Steuerpflicht keinen Anwendungsbereich.  
 


13 Auf Zahlungen, die aus einer inländischen öffentlichen Kasse gewährt werden, ist der Aus-
landstätigkeitserlass grundsätzlich nicht anwendbar (vgl. Nummer 1, Rn. 11). Etwas Anderes 
gilt nur, wenn die Tätigkeit im Rahmen eines durch andere Träger bzw. weitere Institutionen, 
die keine inländische öffentliche Kasse sind (z. B. Institutionen der EU), kofinanzierten Pro-
jekts ausgeübt wird. Im Falle einer derartigen Mischfinanzierung sind die Zahlungen aufzutei-
len. Das gilt bei unmittelbaren wie bei mittelbaren Zahlungen aus inländischen öffentlichen 
Kassen gleichermaßen (vgl. BMF-Schreiben vom 13. November 2019, BStBl I S. 1082, 
Rz. 12 f.). 
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14 Beispiel zur Kofinanzierung: 


 
Das Unternehmen A (inländische öffentliche Kasse) entsendet seinen Arbeitnehmer B im 
Rahmen eines zu 75 % mit Haushaltsmitteln des Bundes und zu 25 % mit Mitteln der EU 
dotierten Entwicklungshilfeprojekts für drei Jahre in den Staat S (kein DBA mit Deutsch-
land). B behält seinen Wohnsitz in Deutschland bei und bezieht sein Gehalt weiterhin aus-
schließlich von A.  
 
Im Rahmen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht (§ 1 Absatz 1 EStG) unterliegt der 
Arbeitslohn des B der Besteuerung. Der Auslandstätigkeitserlass findet grundsätzlich Anwen-
dung, da eine Projektförderung aus inländischen öffentlichen Mitteln zu mindestens 75 % 
vorliegt (vgl. Abschnitt I Nummer 5, Rn. 2). Soweit das Projekt aus einer inländischen öffent-
lichen Kasse finanziert wird, ist die Anwendung aber nach Abschnitt V Nummer 1 (Rn. 11) 
ausgeschlossen. Soweit das Projekt aus Mitteln der EU finanziert wird, liegt hingegen kein 
Arbeitslohn aus inländischen öffentlichen Kassen vor. Somit sind 25 % des Gehalts des B 
steuerfrei und unterliegen dem Progressionsvorbehalt (vgl. Abschnitt IV, Rn. 10). 
 


15 Beispiel zur Mindestbesteuerung: 
 
Der Angestellte eines international tätigen Unternehmens im Bereich des Anlagenbaus erhält 
für seinen zehnmonatigen Einsatz zur Inbetriebnahme einer Fabrik im Staat S (kein DBA mit 
Deutschland) ein Gehalt i. H. v. 110.000 €. Die nach dem EStG ermittelten Werbungskosten, 
die mit dieser begünstigten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, betragen 10.000 €. Seinen 
Wohnsitz in Deutschland behält er bei. Auf das Gehalt zahlt er in S ausweislich des von ihm 
vorgelegten Steuerbescheides eine der deutschen Einkommensteuer entsprechende Steuer in 
Höhe von umgerechnet 9.000 €. Bezogen auf die Einkünfte von 100.000 € ergibt sich ein 
durchschnittlicher Steuersatz von 9 %. Da dieser unter 10 % liegt, findet die Steuerbefreiung 
hier keine Anwendung. Die im Ausland gezahlte Steuer kann unter den Voraussetzungen des 
§ 34c EStG auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet oder bei der Ermittlung der Ein-
künfte abgezogen werden. 
 
VI. Verfahrensvorschriften 
 


16 Der Verzicht auf die Besteuerung im Steuerabzugsverfahren ist vom Arbeitgeber oder Arbeit-
nehmer beim Betriebsstättenfinanzamt zu beantragen (Freistellungsbescheinigung). Dabei ist 
glaubhaft zu machen, dass die nach deutschem Recht ermittelten Einkünfte im Tätigkeitsstaat 
voraussichtlich einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer unterliegen; der 
Nachweis über die Höhe der Besteuerung (vgl. Abschnitt V Nummer 3, Rn. 11) ist erst im 
Veranlagungsverfahren erforderlich. 
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17 Wurde glaubhaft gemacht, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung vorliegen, so kann 


die Freistellungsbescheinigung erteilt werden, solange dem Arbeitgeber eine Änderung des 
Lohnsteuerabzugs möglich ist (§ 41c EStG). Außerdem muss sich der Arbeitgeber verpflich-
ten, das folgende Verfahren einzuhalten: 
 
1.  Der begünstigte Arbeitslohn ist im Lohnkonto gesondert aufzuzeichnen und in der 


elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, ggf. der besonderen Lohnsteuerbescheini-
gung, sowie der Gehaltsbescheinigung, dem Entgeltnachweis etc. jeweils getrennt vom 
übrigen Arbeitslohn anzugeben. 


2.  Die Freistellungsbescheinigung ist als Beleg zum Lohnkonto des Arbeitnehmers zu 
nehmen. 


3.  Für Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahrs begünstigten Arbeitslohn bezogen 
haben, darf der Arbeitgeber weder die Lohnsteuer nach dem voraussichtlichen Jahres-
arbeitslohn ermitteln (§ 39b Absatz 2 Satz 12 EStG, sog. permanenter Jahresausgleich) 
noch einen Lohnsteuer-Jahresausgleich nach § 42b EStG durchführen. 


 
18 Die Berechtigung oder Verpflichtung zur Änderung des Lohnsteuerabzugs und eine ver-


pflichtende Anzeige gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt richten sich nach § 41c EStG 
und R 41c.1 LStR. § 42d EStG bleibt unberührt (siehe auch R 42d.1 LStR und H 42d.1 
LStH).  
 


19  Die abschließende Prüfung der Steuerfreistellung des Arbeitslohns erfolgt im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer. Soweit aufgrund der Freistellungsbescheinigung bereits 
im Rahmen des Steuerabzugsverfahrens auf die Besteuerung verzichtet wurde, sind insbeson-
dere die Nachweise nach Abschnitt V Nummer 3 (Rn. 11) im Rahmen der Veranlagung zu 
erbringen. Soweit nicht bereits vom Steuerabzug abgesehen worden ist, hat der Arbeitnehmer 
den Verzicht auf die Besteuerung bei seinem Wohnsitzfinanzamt im Rahmen der Veranla-
gung zu beantragen. Der Antrag auf Anwendung des Auslandstätigkeitserlasses ist spätestens 
bis zum Eintritt der Bestandskraft des Steuerbescheids zu stellen. 
 
VII. Anwendungsregelung 
 


20 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 31. Oktober 1983 (BStBl I S. 470) mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2023. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist dieses 
Schreiben erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 
31. Dezember 2022 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, 
die nach dem 31. Dezember 2022 zufließen. 
 







 
Seite 7  Dieses BMF-Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des 


Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter den 
Rubriken „Themen - Steuern - Steuerarten - Lohnsteuer - BMF-Schreiben/Allgemeines“ und 
„Themen - Steuern - Internationales Steuerrecht - Allgemeine Informationen“ zur Ansicht und 
zum Abruf bereit. 
 
Im Auftrag 








  
 


Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   
 


     
     


  
POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    


  Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT   


   TEL   
Oberste Finanzbehörden   FAX   
der Länder   E-MAIL   
   DATUM  15. Juni 2022 


     
     
   


 
   


BETREFF  Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; 
   BEZUG  Kapitalmaßnahme Hewlett-Packard Company (USA) im Jahr 2015; 


Kapitalmaßnahme eBay Inc. (USA) im Jahr 2015; 
Kapitalmaßnahme Kraft Foods Inc. (USA) im Jahr 2012; 
Abspaltungen im Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG; 
BFH-Urteile vom 1. Juli 2021 - VIII R 9/19, VIII R 28/19, VIII R 6/20, VIII R 19/20 und 
VIII R 27/20 (Kapitalmaßnahme Hewlett-Packard Company - USA);  
BFH-Urteil vom 1. Juli 2021 - VIII R 15/20 (Kapitalmaßnahme eBay Inc. - USA);  
BFH-Urteil vom 19. Oktober 2021 - VIII R 7/20 (Kapitalmaßnahme Kraft Foods Inc. - USA 


   GZ  IV C 1 - S 2252/19/10028 :018 
DOK  2022/0615922 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


 
In seinen oben genannten Entscheidungen legt der BFH den Begriff der "Abspaltung" im 
Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG typusorientiert aus. Danach ist in Drittstaatenfällen ein 
gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich. 
Entscheidend sei bei einer "Abspaltung" im Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG, dass die 
Übertragung der Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang" mit der und gegen die Übertragung von Anteilen an der übernehmenden Gesell-
schaft erfolgt. 
 
Nach den Feststellungen des BFH liegen für die oben genannten Kapitalmaßnahmen die Vor-
aussetzungen für eine „Abspaltung“ im Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG vor. Hiernach 
ist § 20 Absatz 4a Satz 1 und 2 EStG entsprechend anzuwenden. Dabei treten die übernom-
menen Anteile steuerlich an die Stelle der bisherigen Anteile. Da die „alten“ Anteile im Falle 
einer Abspaltung - anders als bspw. bei einem Anteilstausch im Rahmen einer Verschmelzung 
- nicht untergehen, sind die ursprünglichen Anschaffungskosten auf die „alten“ und „jungen“ 







 
Seite 2  Anteile aufzuteilen. Hierbei ist grundsätzlich auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Abspal-


tung abzustellen. Es bestehen keine Bedenken, die Aufteilung der Anschaffungskosten im 
Verhältnis der jeweiligen Schlusskurse der „alten“ und „jungen“ Anteile am ersten Handels-
tag nach der Abspaltung vorzunehmen. Ein möglicher Bestandsschutz der „alten“ Anteile, die 
vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, geht auf die „jungen“ Anteile über. 
 
Die depotführenden Stellen buchten für die „jungen“ Anteile die Anschaffungskosten in Höhe 
des Börsenkurses am ersten Handelstag ein. Außerdem wurde in gleicher Höhe ein steuer-
pflichtiger Kapitalertrag abgerechnet. 
 
Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Abwicklung der 
vorgenannten Kapitalmaßnahmen Folgendes: 
 
Die Urteilsgrundsätze des BFH sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden und führen zu 
einer Minderung des bisher angesetzten steuerpflichtigen Kapitalertrags.  
 
Von Seiten der depotführenden Stellen ist in diesem Zusammenhang nichts Weiteres zu ver-
anlassen. Insbesondere erfolgt weder bei den „alten“ noch bei den „jungen“ Anteilen eine 
Korrektur der Anschaffungsdaten. § 43a Absatz 3 Satz 7 und § 20 Absatz 3a EStG sind nicht 
anzuwenden. 
 
Die Folgewirkungen der vorstehenden BFH-Rechtsprechung sind ausschließlich im Rahmen 
der Veranlagung der betroffenen Anleger zu beachten.  
 
Die Prüfung und ggf. Erstattung der anlässlich der Kapitalmaßnahme einbehaltenen Kapital-
ertragsteuer erfolgt gemäß § 32d Absatz 4 und 6 EStG im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung durch das zuständige Wohnsitzfinanzamt, sofern der Einkommensteuerbescheid 
des betreffenden Veranlagungszeitraums noch nicht bestandskräftig geworden ist. Bei einem 
bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid kann eine Erstattung der Kapitalertragsteuer 
nicht mehr erfolgen. 
 
Für die Besteuerung bei der Veräußerung der Anteile sind folgende Fallgruppen zu 
unterscheiden: 
 
I. Erwerb der „alten“ Anteile vor dem 1. Januar 2009 (Fallgruppe 1) 
 
Sofern die „alten“ Anteile vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden, unterliegen sowohl die 
„alten“ Anteile als auch die „jungen“ Anteile der Bestandsschutzregelung des § 52 Absatz 28 
Satz 11 EStG.  
 







 
Seite 3  Der im Rahmen der Veräußerung der „jungen“ Anteile erzielte Gewinn unterliegt grundsätz-


lich dem Kapitalertragsteuerabzug, da die Anteile im Zeitpunkt der Einbuchung von den 
depotführenden Stellen als Neuanteile (Erwerb nach dem 31. Dezember 2008) behandelt 
wurden.  
 
Der Gewinn aus der Veräußerung der „jungen“ Anteile ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 
nach § 32d Absatz 4 EStG im Rahmen der Veranlagung zu korrigieren. Im Falle eines im 
Steuerabzugsverfahren berücksichtigten Veräußerungsverlustes besteht eine Veranlagungs-
pflicht nach § 32d Absatz 3 EStG. 
 
II. Erwerb der ursprünglichen Anteile nach dem 31. Dezember 2008 (Fallgruppe 2) 
 
Sofern die „alten“ Anteile nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, sind die An-
schaffungskosten der „alten“ Anteile zum Zeitpunkt der Abspaltung auf die „alten“ und 
„jungen“ Anteile aufzuteilen (s. o.). Die auf Ebene der depotführenden Stellen vorhandenen 
Anschaffungskosten sind dementsprechend zu hoch, da sich die Verpflichtung zur Aufteilung 
der Anschaffungskosten erst aus der Beurteilung des BFH ergibt, dass es sich bei den Kapi-
talmaßnahmen um steuerneutrale Abspaltungen handelte. Die korrekten Gewinne aus der 
späteren Veräußerung der „alten“ und der „jungen“ Anteile können daher nur unter Berück-
sichtigung der korrigierten Anschaffungskosten im Rahmen der Veranlagung zutreffend be-
rechnet werden, § 20 Absatz 4 Satz 1 EStG. Der Steuereinbehalt auf den Veräußerungsgewinn 
durch die depotführende Stelle (§§ 44 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 9 EStG) ist nach § 32d Absatz 3 bzw. 4 EStG entsprechend zu korrigieren.  
 
Soweit die Anteile nach der Abspaltung bereits veräußert wurden, sind die betroffenen Ein-
kommensteuerbescheide zu korrigieren, soweit dies verfahrensrechtlich noch möglich ist. 
 
III. Vereinfachungsregelungen 
 


a) Jahr der Kapitalmaßnahme ist bestandskräftig veranlagt; Anteile sind noch nicht 
veräußert 


Kann die Besteuerung für das Jahr der Kapitalmaßnahme aus verfahrensrechtlichen Gründen 
(z. B. Bestandskraft der Steuerfestsetzung) nicht mehr korrigiert werden, kann aus Billig-
keitsgründen eine Korrektur der Gewinne aus der Veräußerung der „alten“ und „jungen“ 
Anteile in der Fallgruppe 2 unterbleiben, da in der Gesamtschau eine zutreffende (Gesamt-) 
Besteuerung vorliegt.  
 


b) Jahr der Kapitalmaßnahme ist offen; Anteile sind bereits veräußert 
Wurden in der Fallgruppe 2 bereits sämtliche „alten“ und „jungen“ Anteile veräußert, 
bestehen keine Bedenken, von einer Korrektur der bisher angesetzten Gewinne aus der 







 
Seite 4  Veräußerung der „alten“ und „jungen“ Anteile abzusehen, sofern der Rechtsbehelf gegen den 


Einkommensteuerbescheid des Veranlagungszeitraums, in dem die „jungen“ Anteile einge-
bucht wurden, zurückgenommen wird. 
 
Unabhängig von den vorangestellten Billigkeitsregelungen kann hinsichtlich der dargestellten 
Fallgruppen 1 und 2 aus Vereinfachungsgründen eine Korrektur unterbleiben, wenn die bisher 
angesetzte Sachausschüttung im Zeitpunkt der Einbuchung der „jungen“ Anteile nicht mehr 
als 500 € beträgt. 
 
Nach der BFH-Entscheidung VIII R 7/20 vom 19. Oktober 2021 fallen Drittstaatenabspal-
tungen, die einer inländischen Abspaltung im Sinne des § 123 Absatz 2 UmwG vergleichbar 
sind, bis zum Inkrafttreten des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG bei unionsrechtskonformer Aus-
legung unmittelbar in den Anwendungsbereich des § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG. Die vorge-
nannten Grundsätze sind daher für die Abwicklung in vergleichbaren Altfällen entsprechend 
anzuwenden. 
 
Zur Nichtanwendung der Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen im Sinne des § 15 UmwStG, 
vgl. das BMF-Schreiben vom 19. Mai 2022 (BStBl I S. 842). 
 
Das BMF-Schreiben vom 20. März 2017 (BStBl I S. 431) ist nicht mehr anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 
Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 
zum Download bereit. 
 
Im Auftrag 








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 9/19 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off"- ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR9.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, EWGRL 891/82 Art 
17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 
Tziff 01.36 


vorgehend FG Düsseldorf, 11. März 2019, Az: 13 K 1762/17 E


Leitsätze


1. Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien ihrer US-
amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG führen, soweit 
keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, wenn die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV 
gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische Vorgänge.


3. Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in Drittstaatenfällen ein 
gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich (entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, 
BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" 
mit der und gegen die Übertragung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12.03.2019 - 13 K 1762/17 E wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. "Spin-Off" nach 
US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) hielten in 2015 (Streitjahr) über ihre 
Depotbank Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. 
Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI das Unternehmenskundengeschäft auf die 
Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-
Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte 
ihnen die HPI ihre bereits an der HPE gehaltenen Anteile zu, so dass die Aktionäre fortan im selben Verhältnis an den beiden 
Gesellschaften --der HPI und der HPE-- beteiligt waren.


2


Die Depotbank der Kläger hatte insofern keine Steuerbeträge einbehalten, wies jedoch in der Jahressteuerbescheinigung für das 
Streitjahr die zugeteilten HPE-Aktien als Kapitalertrag in Höhe von ... € aus. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilung der 
HPE-Aktien steuerneutral zu behandeln sei, setzten in ihrer Einkommensteuererklärung entsprechend niedrigere Kapitaleinkünfte an. 
Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern behandelte die zugeteilten HPE-Aktien als 
steuerpflichtigen Kapitalertrag. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die Klage hatte hingegen aus den in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1117 mitgeteilten Gründen Erfolg.


3







Entscheidungsgründe


II.


Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit dem es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Das Urteil des Finanzgerichts (FG) 
widerspreche dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 20.03.2017 - IV C 1-S 2252/15/10029:002 (BStBl I 
2017, 431). Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden 
Fassung (EStG) seien nicht erfüllt. Das Merkmal der "Abspaltung" sei ein Terminus des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG). 
Fraglich sei daher, ob § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG überhaupt auf ausländische Vorgänge anwendbar sei. Jedenfalls müssten ausländische 
Vorgänge mit den "Strukturmerkmalen" einer deutschen Abspaltung vergleichbar sein. Vorliegend kenne das Gesellschaftsrecht des 
US-Bundesstaats Delaware das Rechtsinstitut der Spaltung nicht. Der sog. "Spin-Off" sei nach US-Steuerrecht zwar steuerneutral 
möglich, er vollziehe sich aber nicht in einem mit einer deutschen Abspaltung vergleichbaren zivilrechtlichen Rechtsakt. Eine solche 
"reorganization" beruhe vielmehr auf einzelvertraglicher Vereinbarung. Nach deutschem Recht entspreche der vorliegende Vorgang 
einer Einlage von Vermögenswerten in eine Tochtergesellschaft und einer anschließenden Sachausschüttung der von der 
Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der Tochtergesellschaft an die Gesellschafter und sei nicht mit einer Abspaltung nach dem 
deutschen UmwG vergleichbar.


4


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


6


Eine rein formale, an dem BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 431 gemessene Betrachtung werde der vorliegenden Fallkonstellation 
nicht gerecht. Entscheidend sei die Gesetzeshistorie des § 20 Abs. 4a EStG, in der ausdrücklich auch sog. "Spin-Off" erwähnt seien. Im 
Übrigen verweisen die Kläger vollumfänglich auf die Begründung des FG-Urteils.


7


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Entscheidung des 
FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG steuerbar ist (unter 
1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.


8


1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem Kapitalertrag i.S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das Besteuerungsrecht zusteht.


9


a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten 
und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder 
ausländische Gesellschaft handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, 
m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung zugeflossen.


10


b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im 
Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern 
vom 29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige Kapitalgesellschaft an eine 
im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit 
Deutschland zu.


11


2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der Vorgang bei den 
Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus.


12


13







a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes 
(UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere 
Körperschaften übergeht. Die Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.


b) Voraussetzung ist zunächst der Vermögensübergang durch "Abspaltung". Eine solche liegt nach nationalem Recht gemäß § 123 
Abs. 2 UmwG vor, wenn ein Rechtsträger von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile als Gesamtheit auf einen bestehenden 
oder mehrere bestehende Rechtsträger überträgt (Abspaltung zur Aufnahme, § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) oder der oder die 
übernehmenden Rechtsträger erst durch die Übertragung entstehen (Abspaltung zur Neugründung, § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG) und die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers als Gegenleistung Anteile am übernehmenden Rechtsträger erhalten. Sind --wie 
vorliegend-- ausschließlich ausländische Rechtsträger beteiligt, ist eine Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG mangels 
Anwendbarkeit des deutschen Umwandlungsrechts hingegen nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).


14


c) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist jedoch --entgegen der Auffassung des FA-- auch auf ausländische Vorgänge 
anwendbar, die bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Abspaltung nach nationalem Umwandlungsrecht entsprechen 
(gleicher Ansicht BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, BStBl I 2016, 85, Rz 115; Buge in 
Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock --D/P/M--, Kommentar zum KStG, 
§ 20 EStG, Rz 306a; Jachmann-Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829b; Schmidt/Levedag, EStG, 40. Aufl., § 20 
Rz 226).
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aa) Zwar lassen die Gesetzesmaterialien keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob der Gesetzgeber in Bezug auf Abspaltungen i.S. des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Auslandsfälle einbeziehen wollte. Einerseits sollte der "Anwendungsbereich von § 20 Abs. 4a Satz 1 
EStG", der auch bei ausländischen Tauschvorgängen einschlägig ist, "auf Abspaltungen erweitert" werden (BTDrucks 17/10000, S. 54). 
Auf der anderen Seite enthält die Gesetzesbegründung nationale Begrifflichkeiten wie "Spaltungsvertrag oder -plan" (BTDrucks 
17/10000, S. 54). Zudem ist die zeitliche Anwendbarkeit der Regelung an die "Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register" 
geknüpft (§ 52a Abs. 10 Satz 12 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 26.06.2013, 
BGBl I 2013, 1809).
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bb) Jedenfalls gebietet aber die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische Vorgänge.
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aaa) Der Schutzbereich der auch auf Drittstaaten-Kapitalgesellschaften anzuwendenden Kapitalverkehrsfreiheit des Art. 63 AEUV ist 
eröffnet. Insbesondere knüpft § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht an eine bestimmte Beteiligungshöhe an (vgl. BFH-Urteil vom 
24.07.2018 - I R 75/16, BFHE 262, 502, BStBl II 2019, 806, Rz 19 ff., zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs der 
Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV von demjenigen der Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV).
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bbb) Ein Ausschluss von Auslandsfällen aus dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG wäre geeignet, Inländer von 
Investitionen in anderen Staaten abzuhalten und würde ausländische Gesellschaften und deren Gesellschafter im Vergleich zu rein 
inländischen Sachverhalten bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft ohne Geldzahlungen --im vorliegenden Fall der 
Abspaltung-- benachteiligen (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, 
Rz 55, BStBl II 2019, 111).
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ccc) Ein Rechtfertigungsgrund dafür, dem inländischen Gesellschafter einer ausländischen Gesellschaft von vornherein die 
Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zu verweigern, besteht nicht. Das gilt im Hinblick auf in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaften insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in Art. 26 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 die sog. "große" 
Auskunftsklausel vereinbart worden ist, die einen umfassenden Informationsaustausch zwischen den Verwaltungsbehörden der 
Vertragsstaaten ermöglicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 64 Abs. 1 AEUV, da § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bereits keine 
Direktinvestitionen erfasst.
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d) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG daher grundsätzlich auch auf ausländische 
Vorgänge anzuwenden. Da die Kapitalverkehrsfreiheit jedoch lediglich eine Benachteiligung der ausländischen Gesellschaften und 
ihrer Anteilseigner verbietet, aber eine Besserstellung gegenüber reinen Inlandssachverhalten nicht erfordert, sind nur solche 
(ausländischen) Vorgänge erfasst, die einer (inländischen) Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind (im Ergebnis 
ebenso z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; 
Dötsch/Werner in D/P/M, a.a.O., § 20 EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 20 Rz 226). Dies ist der Fall, wenn der ausländische 
Vorgang "seinem Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht (vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 35 zu 
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"vergleichbaren ausländischen Vorgängen" i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG). Erforderlich ist, dass die "wesentlichen 
Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind.


aa) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die Übertragung von 
Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen Gewährung von Anteilen oder 
Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne 
liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers (vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl 
I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, 
Umwandlungsrecht, § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG 
Rz 5; Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind nach den 
nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im Streitfall erfüllt.


22


aaa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des Unternehmenskundengeschäfts auf die 
HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 
UmwStG handelt, ist für die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die 
übertragende Rechtsträgerin nicht aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der 
Umbenennung der HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bbb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist auch nach 
nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende Tochtergesellschaft möglich 
(sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der 
bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in 
Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in 
Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen 
Anteile an die Kläger geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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ccc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den letzten Schritt 
hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von Hewlett-Packard öffentlich 
bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen sollten, an denen die bisherigen Aktionäre 
beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang" mit der Übertragung des Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI 
auf die HPE. Anders als das FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu betrachtende 
Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem Grund sind auch die 
Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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bb) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten gemeinsam, dass sich 
der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht (vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-
Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, 
a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre Aktionäre nach den 
Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.
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cc) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG kein bloß 
formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger, weil sie gesonderte 
Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. 
Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in 
Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger 
wirkende und überdies an nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) 
anknüpfende Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre die Regelung 
des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren Rechtssystem einen 
Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, von vornherein --und in mit der 
Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. Ob sich für Abspaltungen innerhalb der 
Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17.12.1982 gemäß Art. 54 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202110193?type=1646225765]


Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, 
Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14.06.2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes 
ergeben könnte (so etwa Möhlenbrock in D/P/M, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht entscheidungserheblich.


e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht Deutschlands 
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der 
zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 
30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene Zuteilung der HPE-
Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei 
den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien 
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu 
beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten 
(vgl. BTDrucks 17/10000, S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.30








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 28/19 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR28.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 20. August 2019, Az: 1 K 2295/17


Leitsätze


1. NV: Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien 
ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. NV: Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. NV: Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 21.08.2019 - 1 K 2295/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) erzielten in 2015 
(Streitjahr) Einkünfte aus Kapitalvermögen. Über ihre Depotbank hielten der Kläger ... Aktien und die 
Klägerin ... Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-
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Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI 
das Unternehmenskundengeschäft auf die Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und 
ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für 
eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre bereits an der HPE 
gehaltenen Anteile zu, so dass sie fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der HPI und der 
HPE-- beteiligt waren.


Die Depotbank der Kläger behielt --ausgehend von dem maßgeblichen Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung in 
Höhe von 13,019 € je HPE-Aktie-- bei einem Börsenwert der neu zugeteilten HPE-Aktien des Klägers in Höhe von 
insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie der neu zugeteilten HPE-Aktien der Klägerin in Höhe von 
insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € ein. Für die neu zugeteilten HPI-Aktien behielt die Depotbank 
hingegen keine Steuerbeträge ein.
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In den jeweiligen Jahressteuerbescheinigungen der Depotbank für das Streitjahr waren entsprechende Beträge als 
Kapitalerträge enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilungen der HPE-Aktien steuerneutral zu 
behandeln seien, beantragten die Überprüfung des Steuereinbehalts für Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die Günstigerprüfung nach 
§ 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete die 
einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an, der die 
strittigen Kapitaleinkünfte zugrunde gelegt worden waren. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die 
Klage hatte hingegen aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1824 mitgeteilten Gründen Erfolg.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der HPE-
Aktien sei nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln, da die Voraussetzungen einer Abspaltung 
i.S. des § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) nicht erfüllt seien. Die vorliegend streitige 
Kapitalmaßnahme sei auch nicht mit einer Abspaltung in diesem Sinne vergleichbar. Erforderlich sei hierfür ein 
Vermögensübergang im Wege der "Gesamtrechtsnachfolge". Eine solche kenne das hier maßgebliche Recht des US-
Bundesstaats Delaware jedoch nicht. Zudem sei der Vorgang auch nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
steuerneutral. Für die Annahme einer nicht steuerbaren Einlagenrückgewähr fehlten Feststellungen des 
Finanzgerichts (FG). Einen Nachweis hierfür müssten zudem die Kläger erbringen.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG, der auch anwendbar sei, wenn ausschließlich Rechtsträger aus 
Drittstaaten an dem Abspaltungsvorgang beteiligt seien, lägen bei dem streitigen "Spin-Off" vor. Hierzu müssten 
lediglich die vom FG herausgearbeiteten Merkmale erfüllt werden. Die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
im Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 85, Rz 115) darüber hinaus aufgestellten 
Kriterien könnten allenfalls als weitere Indizien für eine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG herangezogen 
werden; keinesfalls dürfe jedoch eine Abspaltung nur dann angenommen werden, wenn diese Kriterien kumulativ 
vorlägen. Anderenfalls käme es zu einer verfassungsrechtlich problematischen Vermischung von 
Tatbestandsmerkmalen und Indizien. Hierfür spreche auch der in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommende 
gesetzgeberische Wille, wonach im "Zweifelsfall" im Zeitpunkt der Zuteilung von Anteilen noch keine Besteuerung 
vorzunehmen sei. Der streitige "Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht entspreche wirtschaftlich einer Abspaltung 
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Entscheidungsgründe


II.


i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG. Auf das Merkmal der "Gesamtrechtsnachfolge" komme es daher nicht an. Schließlich 
hätten die Kläger im finanzgerichtlichen Verfahren zudem nachgewiesen, dass es sich um eine nicht steuerbare 
Einlagenrückgewähr gehandelt habe.


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), hält 
revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung 
zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus. Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a 
EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die 
Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.
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a) Zwar war vorliegend eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG wegen der Beteiligung ausschließlich 
ausländischer Rechtsträger nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Allerdings ist die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG grundsätzlich auch auf ausländische Vorgänge anwendbar. Erforderlich ist, dass der ausländische Vorgang 
"seinem Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht, was wiederum der Fall ist, wenn die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Zur Vermeidung von 
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Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 01.07.2021 - VIII R 9/19 (BFHE 273, 306, unter II.2.c) 
verwiesen.


b) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.
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aa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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cc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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c) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., §  1 UmwStG Rz 44; 
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Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre 
Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.


d) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. Ob sich für Abspaltungen innerhalb der 
Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 
17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 Buchst. a und b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über bestimmte Aspekte des 
Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes ergeben könnte (so etwa 
Möhlenbrock in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Kommentar zum KStG, § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.
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e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).


21


f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 
Verhandlung.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.24







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202150156?
type=1646225765]








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 6/20 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR6.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend FG München, 18. Dezember 2019, Az: 8 K 981/17


Leitsätze


1. NV: Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien 
ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. NV: Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. NV: Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 19.12.2019 - 8 K 981/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) erzielten in 2015 
(Streitjahr) Einkünfte aus Kapitalvermögen. Über ihre Depotbank hielten die Kläger Aktien der Hewlett-Packard 
Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in 
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Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI das Unternehmenskundengeschäft auf die 
Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem 
Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für eine alte Aktie der HPC eine Aktie der 
umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre bereits an der HPE gehaltenen Anteile zu, so dass sie fortan im 
selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der HPI und der HPE-- beteiligt waren.


Die Depotbank der Kläger behielt für die neu zugeteilten HPE-Aktien --ausgehend von dem maßgeblichen 
Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung-- beim Kläger Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € zuzüglich 
Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € und bei der Klägerin Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € zuzüglich 
Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein. Für die neu zugeteilten HPI-Aktien behielt die Depotbank hingegen keine 
Steuerbeträge ein.
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In den jeweiligen Jahressteuerbescheinigungen der Depotbank für das Streitjahr waren entsprechende Beträge als 
Kapitalerträge enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilungen der HPE-Aktien steuerneutral zu 
behandeln seien, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des Steuereinbehalts für 
Kapitalerträge nach § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung 
(EStG). Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete die einbehaltene 
und abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an, der die strittigen 
Kapitaleinkünfte zugrunde gelegt worden waren. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die Klage hatte 
hingegen aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 656 mitgeteilten Gründen Erfolg.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der HPE-
Aktien sei nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln, da die Voraussetzungen einer Abspaltung 
i.S. des § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) nicht erfüllt seien. Die vorliegend streitige 
Kapitalmaßnahme sei auch nicht mit einer Abspaltung in diesem Sinne vergleichbar. Erforderlich sei hierfür ein 
Vermögensübergang im Wege der "Gesamtrechtsnachfolge". Eine solche kenne das hier maßgebliche Recht des US-
Bundesstaats Delaware jedoch nicht. Zudem sei der Vorgang auch nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
steuerneutral.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG, der auch anwendbar sei, wenn ausschließlich Rechtsträger aus 
Drittstaaten an dem Abspaltungsvorgang beteiligt seien, lägen bei dem streitigen "Spin-Off" vor. Hierzu müssten 
lediglich die vom Finanzgericht (FG) herausgearbeiteten Merkmale erfüllt werden. Die vom Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) im Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 85, Rz 115) darüber 
hinaus aufgestellten Kriterien könnten allenfalls als weitere Indizien für eine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG herangezogen werden; keinesfalls dürfe jedoch eine Abspaltung nur dann angenommen werden, wenn diese 
Kriterien kumulativ vorlägen. Anderenfalls käme es zu einer verfassungsrechtlich problematischen Vermischung von 
Tatbestandsmerkmalen und Indizien. Hierfür spreche auch der in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommende 
gesetzgeberische Wille, wonach im "Zweifelsfall" im Zeitpunkt der Zuteilung von Anteilen noch keine Besteuerung 
vorzunehmen sei. Der streitige "Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht entspreche wirtschaftlich einer Abspaltung 
i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG. Auf das Merkmal der "Gesamtrechtsnachfolge" komme es daher nicht an. Schließlich 
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Entscheidungsgründe


II.


hätten die Kläger im finanzgerichtlichen Verfahren zudem nachgewiesen, dass es sich um eine nicht steuerbare 
Einlagenrückgewähr gehandelt habe.


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), hält 
revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung 
zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus. Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a 
EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die 
Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.
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a) Zwar war vorliegend eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG wegen der Beteiligung ausschließlich 
ausländischer Rechtsträger nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Allerdings ist die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG grundsätzlich auch auf ausländische Vorgänge anwendbar. Erforderlich ist, dass der ausländische Vorgang 
"seinem Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht, was wiederum der Fall ist, wenn die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 01.07.2021 - VIII R 9/19 (BFHE 273, 306, unter II.2.c) 
verwiesen.
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b) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.
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aa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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cc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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c) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; 
Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre 
Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202150157?
type=1646225765]


d) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. Ob sich für Abspaltungen innerhalb der 
Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 
17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 Buchst. a und b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über bestimmte Aspekte des 
Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes ergeben könnte (so etwa 
Möhlenbrock in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Kommentar zum KStG, § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.
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e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 
Verhandlung.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.24








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 19/20 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR19.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 21. Juni 2020, Az: 9 K 2483/17


Leitsätze


1. NV: Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien 
ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. NV: Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. NV: Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 22.06.2020 - 9 K 2483/17 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) hielten in 2015 (Streitjahr) 
über ihre Depotbank Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-
Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI 
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das Unternehmenskundengeschäft auf die Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und 
ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für 
eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre bereits an der HPE 
gehaltenen Anteile zu, so dass sie fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der HPI und der 
HPE-- beteiligt waren.


Die Depotbank der Kläger behielt für die neu zugeteilten HPE-Aktien --ausgehend von dem maßgeblichen 
Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung-- Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € ein. Für die neu zugeteilten HPI-
Aktien behielt die Depotbank hingegen keine Steuerbeträge ein.
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In den jeweiligen Jahressteuerbescheinigungen der Depotbank für das Streitjahr waren entsprechende Beträge als 
Kapitalerträge enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilungen der HPE-Aktien steuerneutral zu 
behandeln seien, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des Steuereinbehalts für 
Kapitalerträge nach § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung 
(EStG).
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Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete die einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an, der die strittigen Kapitaleinkünfte 
zugrunde gelegt worden waren. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die Klage hatte hingegen aus 
den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 273 mitgeteilten Gründen Erfolg.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der HPE-
Aktien sei nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln, da die Voraussetzungen einer Abspaltung 
i.S. des § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) nicht erfüllt seien. Die vorliegend streitige 
Kapitalmaßnahme sei auch nicht mit einer Abspaltung in diesem Sinne vergleichbar. Dies sei nicht anhand einer 
"typusorientierten" Auslegung der Abspaltungsmerkmale zu bestimmen, da eine solche zu nicht vorhersehbaren 
Ergebnissen führe, worunter die Steuergleichheit im Einzelfall leide. Vielmehr müssten die in den Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 85, Rz 115) 
und vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001 (BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36) aufgestellten Kriterien kumulativ 
erfüllt sein. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da sich die Wertpapierkennnummern der HPC und der HPI 
unterscheiden würden. Auch liege kein "Vermögensübergang kraft Gesetzes" vor. Insbesondere habe das 
Finanzgericht (FG) das Vorliegen einer "Gesamtrechtsnachfolge" nicht untersucht und auch nicht angenommen. Im 
Übrigen finde auch § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG keine Anwendung, da die Höhe der zugeteilten HPE-Aktien als 
Kapitalertrag feststand. Zudem sei der Vorgang auch nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG steuerneutral.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG seien erfüllt. Der streitige "Spin-Off" sei einer Abspaltung i.S. des 
§ 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar und die zugeteilten HPE-Aktien seien an die Stelle der bisherigen Anteile getreten. 
Die in den BMF-Schreiben aufgestellten Kriterien seien lediglich Indizien und könnten nicht zu 
Tatbestandsmerkmalen aufgewertet werden.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), hält 
revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung 
zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.


13


2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus. Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a 
EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die 
Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.
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a) Zwar war vorliegend eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG wegen der Beteiligung ausschließlich 
ausländischer Rechtsträger nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Allerdings ist die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG grundsätzlich auch auf ausländische Vorgänge anwendbar. Erforderlich ist, dass der ausländische Vorgang 
"seinem Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht, was wiederum der Fall ist, wenn die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 01.07.2021 - VIII R 9/19 (BFHE 273, 306, unter II.2.c) 
verwiesen.
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b) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
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Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 
Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, 
Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, 
Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind nach den nicht mit Verfahrensrügen 
angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im Streitfall erfüllt.


aa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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cc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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c) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van 
Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und 
auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege 
einzelvertraglicher Vereinbarungen.
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d) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202150158?
type=1646225765]


Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. Ob sich für Abspaltungen innerhalb der 
Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 
17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 Buchst. a und b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über bestimmte Aspekte des 
Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes ergeben könnte (so etwa 
Möhlenbrock in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Kommentar zum KStG, § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.


e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 
Verhandlung.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.25








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 27/20 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR27.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 14. September 2020, Az: 13 K 223/17


Leitsätze


1. NV: Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien 
ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. NV: Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. NV: Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 15.09.2020 - 13 K 223/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) wurden in 2015 (Streitjahr) zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. 
Der Kläger hielt über seine Depotbank ... Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach 
dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, 
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übertrug die HPI das Unternehmenskundengeschäft auf die Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine 
Tochtergesellschaft und ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre 
erhielten sodann für eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre 
bereits an der HPE gehaltenen Anteile zu, so dass sie fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der 
HPI und der HPE-- beteiligt waren.


Die Depotbank des Klägers behielt für die neu zugeteilten HPE-Aktien --ausgehend von dem maßgeblichen 
Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung-- Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € ein. Für die neu zugeteilten HPI-
Aktien behielt diese hingegen keine Steuerbeträge ein.
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In der Jahressteuerbescheinigung der Depotbank für das Streitjahr war ein entsprechender Betrag als Kapitalertrag 
enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilungen der HPE-Aktien steuerneutral zu behandeln seien, 
beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des Steuereinbehalts für Kapitalerträge nach § 32d 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) und die 
Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG.
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Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete die einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an, der die strittigen Kapitaleinkünfte 
zugrunde gelegt worden waren. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos. Das Niedersächsische 
Finanzgericht (FG) gab der Klage durch Urteil vom 15.09.2020 - 13 K 223/17 (Entscheidungen der Finanzgerichte 
2021, 945) statt.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der HPE-
Aktien sei nicht nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln, da die in den Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 20.03.2017 - IV C 1-S 2252/15/10029:002 (BStBl I 2017, 431), vom 
18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 85, Rz 113) und vom 11.11.2011 - 
IV C 2-S 1978-b/08/10001 (BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36) aufgestellten Kriterien nicht kumulativ vorlägen. Es fehle 
an einem "Vermögensübergang kraft Gesetzes". Eine Abspaltung im Wege der "Gesamtrechtsnachfolge" kenne das 
Gesellschaftsrecht des US-Bundesstaats Delaware nicht. Zudem würden sich die Wertpapierkennnummern der HPC 
und der HPI unterscheiden. Eine erweiternde Auslegung des Begriffs der Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG 
durch eine "typusorientierte" Auslegung scheide aus. Im Übrigen finde auch § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG keine 
Anwendung, da die Höhe der zugeteilten HPE-Aktien als Kapitalertrag festgestanden habe. Zudem sei der Vorgang 
auch nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG steuerneutral.
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Das FA beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


8


Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG, der auch anwendbar sei, wenn ausschließlich Rechtsträger aus 
Drittstaaten an dem Abspaltungsvorgang beteiligt seien, lägen bei dem streitigen "Spin-Off" vor. Hierzu müssten 
lediglich die vom FG herausgearbeiteten Merkmale erfüllt werden. Die vom BMF im Schreiben in BStBl I 2016, 85, 
Rz 115 darüber hinaus aufgestellten Kriterien könnten allenfalls als weitere Indizien für eine Abspaltung i.S. des § 20 
Abs. 4a Satz 7 EStG herangezogen werden; keinesfalls dürfe jedoch eine Abspaltung nur dann angenommen werden, 
wenn diese Kriterien kumulativ vorlägen. Anderenfalls käme es zu einer verfassungsrechtlich problematischen 
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Entscheidungsgründe


II.


Vermischung von Tatbestandsmerkmalen und Indizien. Hierfür spreche auch der in den Gesetzesmaterialien zum 
Ausdruck kommende gesetzgeberische Wille, wonach im "Zweifelsfall" im Zeitpunkt der Zuteilung von Anteilen noch 
keine Besteuerung vorzunehmen sei. Der streitige "Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht entspreche 
wirtschaftlich einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG). Auf das Merkmal der 
"Gesamtrechtsnachfolge" komme es daher nicht an. Schließlich hätten die Kläger im finanzgerichtlichen Verfahren 
zudem nachgewiesen, dass es sich um eine nicht steuerbare Einlagenrückgewähr gehandelt habe.


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), hält 
revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an den Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung 
zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus. Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a 
EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die 
Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.
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a) Zwar war vorliegend eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG wegen der Beteiligung ausschließlich 
ausländischer Rechtsträger nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Allerdings ist die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG grundsätzlich auch auf ausländische Vorgänge anwendbar. Erforderlich ist, dass der ausländische Vorgang 
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"seinem Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht, was wiederum der Fall ist, wenn die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 01.07.2021 - VIII R 9/19 (BFHE 273, 306, unter II.2.c) 
verwiesen.


b) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 
Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, 
Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, 
Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind nach den nicht mit Verfahrensrügen 
angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im Streitfall erfüllt.
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aa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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cc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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c) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
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Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; 
Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre 
Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.


d) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. Ob sich für Abspaltungen innerhalb der 
Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 
17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 Buchst. a und b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über bestimmte Aspekte des 
Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes ergeben könnte (so etwa 
Möhlenbrock in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Kommentar zum KStG, § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.
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e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an den Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten des Klägers an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 
Verhandlung.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.25







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202150159?
type=1646225765]








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 15/20 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen 
Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR15.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend FG Köln, 10. März 2020, Az: 9 K 596/18


Leitsätze


1. Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien ihrer 
US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 11.03.2020 - 9 K 596/18 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) erzielten in 2015 
(Streitjahr) Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Kläger hielt über seine Depotbank u.a. Aktien der eBay Inc. (eBay), 
einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Im Streitjahr übertrug die eBay Vermögen 
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auf die PayPal Holdings Inc. (PayPal), eine Tochtergesellschaft und ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des 
US-Bundesstaats Delaware. Sodann teilte die eBay ihre bereits gehaltenen Anteile an der PayPal ihren Aktionären zu, 
so dass diese fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --eBay und PayPal-- beteiligt waren. Insofern 
behielt die Depotbank des Klägers bei der Einbuchung der neu zugeteilten PayPal-Aktien --ausgehend von einem 
Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung in Höhe von 36 € je PayPal-Aktie-- bei einem Börsenwert in Höhe von 
insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein.


In der Jahressteuerbescheinigung der Depotbank für das Streitjahr war vorgenannter Betrag in Höhe von ... € für die 
Zuteilung der PayPal-Aktien als Kapitalertrag enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung dieser Vorgang 
steuerneutral zu behandeln sei, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des 
Steuereinbehalts für Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr 
anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete im Einkommensteuerbescheid für das 
Streitjahr die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an. 
Hiergegen legten die Kläger am 24.09.2016 Einspruch ein. Eine Einspruchsentscheidung erging nicht. Die am 
11.03.2018 erhobene Klage hatte aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 834 mitgeteilten 
Gründen Erfolg.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der 
PayPal-Aktien durch die eBay an ihre Aktionäre führe zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in 
Form einer Sachausschüttung. Diese seien nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung 
auszunehmen. Zwar sei der Nachweis einer Einlagenrückgewähr bei Drittstaatengesellschaften auch ohne 
gesonderte Feststellung nach § 27 des Körperschaftsteuergesetzes möglich. Die Kläger, die insoweit die 
Nachweisobliegenheit und das Nachweisrisiko trügen, hätten den erforderlichen Nachweis jedoch nicht erbracht. 
Zudem lägen keine Anhaltspunkte für eine von Amts wegen zu berücksichtigende Einlagenrückgewähr vor. Darüber 
hinaus seien auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht erfüllt. Die von der Finanzverwaltung im 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 
85, Rz 115) aufgestellten Kriterien lägen nicht vor. Zudem seien auch die vom Finanzgericht (FG) aufgestellten 
Kriterien nicht erfüllt. Der streitige "Spin-Off" sei mit einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 des 
Umwandlungsgesetzes (UmwG) nicht vergleichbar. Eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vollziehe sich im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge "uno actu", wohingegen sich der vorliegende "Spin-Off" in mehreren Rechtsakten 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge vollziehe. Das hier maßgebliche Gesellschaftsrecht des US-Bundesstaats 
Delaware kenne zwar das Rechtsinstitut der Verschmelzung, nicht jedoch das der Spaltung. Der US-amerikanische 
"Spin-Off" beruhe als sog. "reorganization" auf einer Vielzahl einzelvertraglicher Vereinbarungen. Darüber hinaus 
habe die PayPal der eBay im Gegenzug zur Vermögensübertragung keine neuen Anteile gewährt. Anders als in dem 
durch das FG Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 21.08.2019 - 1 K 2295/17 (EFG 2019, 1824) entschiedenen Fall sei 
vorliegend kein integrativer Bestandteil des Unternehmens abgespalten und übertragen worden, sondern lediglich 
die Beteiligung an der PayPal durch die eBay an ihre Aktionäre "ausgeschüttet" worden. Der Vorgang entspreche 
nach Maßstäben des deutschen Rechts daher vielmehr einer Einlage von Vermögenswerten in eine 
Tochtergesellschaft und einer anschließenden Sachausschüttung der bereits gehaltenen Anteile an der 
Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft an ihre Anteilsinhaber. Dieser Vorgang falle jedoch auch bei einem 
rein inländischen Sachverhalt nicht unter § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG. Schließlich lägen auch die Voraussetzungen des 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht vor. Insbesondere sei die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags durch den 
Börsenkurs ohne weiteres möglich gewesen.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Kläger beantragen,
die Revision des FA als unbegründet zurückzuweisen.


Die Zuteilung der PayPal-Aktien sei nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln. Es lägen bereits die 
im BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85 (Rz 115) aufgestellten Kriterien vor. Insbesondere sei die PayPal im Zeitpunkt 
des "Spin-Off" nicht börsennotiert gewesen. Unerheblich sei demgegenüber, dass das Vorgängerunternehmen der 
PayPal --die sog. PayPal Inc.-- von Februar bis Oktober 2002 börsennotiert gewesen sei. Für das Vorliegen der im 
BMF-Schreiben aufgestellten Voraussetzungen könne nicht auf eine ca. 13 Jahre zurückliegende Börsennotierung des 
Vorgängerunternehmens abgestellt werden. Unabhängig davon stelle der streitige "Spin-Off" im Wege einer 
typusorientierten Gesamtbetrachtung eine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG dar, so dass es auf die 
Kriterien im BMF-Schreiben nicht ankomme. Ein Abstellen auf Merkmale wie "Gesamtrechtsnachfolge" und 
"Eigentumsübergang kraft Gesetzes" sei hingegen auf eine deutsche Rechtskultur zentriert und ließe den Vergleich 
fast immer scheitern. Entgegen der Auffassung des FA sei insbesondere auch die Gewährung neuer Anteile nicht 
erforderlich. Das FA verwechsle den Anteilstausch nach § 21 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) mit der 
Abspaltung nach § 15 UmwStG. Es sei aber im Rahmen des § 15 UmwStG keine Voraussetzung, dass neue Anteile aus 
einer Kapitalerhöhung gewährt würden. Schließlich lägen auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG 
vor.
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Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der PayPal-Aktien --isoliert betrachtet-- zwar als Kapitalertrag i.S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 
2.), hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der PayPal-Aktien von der eBay an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
PayPal-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer 
Sachausschüttung zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen eBay steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die PayPal-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst 
der Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus.


12


a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 UmwStG die Sätze 1 
und 2 des § 20 Abs. 4a EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere 
Körperschaften übergeht. Die Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung 
steuerneutral erfolgt.
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b) Voraussetzung ist zunächst der Vermögensübergang durch "Abspaltung". Eine solche liegt nach nationalem Recht 
gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vor, wenn ein Rechtsträger von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile als 
Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger überträgt (Abspaltung zur Aufnahme, 
§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) oder der oder die übernehmenden Rechtsträger erst durch die Übertragung entstehen 
(Abspaltung zur Neugründung, § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG) und die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers als 
Gegenleistung Anteile am übernehmenden Rechtsträger erhalten. Sind --wie vorliegend-- ausschließlich 
ausländische Rechtsträger beteiligt, ist eine Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG mangels Anwendbarkeit des 
deutschen Umwandlungsrechts hingegen nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).
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c) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist jedoch auch auf ausländische Vorgänge anwendbar, die bei einer 
rechtsvergleichenden Betrachtung der Abspaltung nach nationalem Umwandlungsrecht entsprechen (gleicher 
Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 115; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; 
Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock --D/P/M--, Kommentar zum KStG, § 20 EStG Rz 306a; Jachmann-
Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829b; Schmidt/Levedag, EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 226).
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aa) Zwar lassen die Gesetzesmaterialien keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob der Gesetzgeber in Bezug auf 
Abspaltungen i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Auslandsfälle einbeziehen wollte. Einerseits sollte der 
"Anwendungsbereich von § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG", der auch bei ausländischen Tauschvorgängen einschlägig ist, 
"auf Abspaltungen erweitert" werden (BTDrucks 17/10000, S. 54). Auf der anderen Seite enthält die 
Gesetzesbegründung nationale Begrifflichkeiten wie "Spaltungsvertrag oder -plan" (BTDrucks 17/10000, S. 54). 
Zudem ist die zeitliche Anwendbarkeit der Regelung an die "Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register" 
geknüpft (§ 52a Abs. 10 Satz 12 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
vom 26.06.2013, BGBl I 2013, 1809).
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bb) Jedenfalls gebietet aber die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische Vorgänge.
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aaa) Der Schutzbereich der auch auf Drittstaaten-Kapitalgesellschaften anzuwendenden Kapitalverkehrsfreiheit des 
Art. 63 AEUV ist eröffnet. Insbesondere knüpft § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht an eine bestimmte Beteiligungshöhe an 
(vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2018 - I R 75/16, BFHE 262, 502, BStBl II 2019, 806, Rz 19 ff., zur Abgrenzung des 
Anwendungsbereichs der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV von demjenigen der Niederlassungsfreiheit 
gemäß Art. 49 AEUV).
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bbb) Ein Ausschluss von Auslandsfällen aus dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG wäre geeignet, 
Inländer von Investitionen in anderen Staaten abzuhalten und würde ausländische Gesellschaften und deren 
Gesellschafter im Vergleich zu rein inländischen Sachverhalten bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft ohne 
Geldzahlungen --im vorliegenden Fall der Abspaltung-- benachteiligen (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, Rz 55, BStBl II 2019, 111).
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ccc) Ein Rechtfertigungsgrund dafür, dem inländischen Gesellschafter einer ausländischen Gesellschaft von 
vornherein die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zu verweigern, besteht nicht. Das gilt im Hinblick auf in den 
USA ansässige Kapitalgesellschaften insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in Art. 26 Abs. 1 DBA-USA 
1989/2008 die sog. "große" Auskunftsklausel vereinbart worden ist, die einen umfassenden Informationsaustausch 
zwischen den Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten ermöglicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 64 
Abs. 1 AEUV, da § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bereits keine Direktinvestitionen erfasst.
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d) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG daher grundsätzlich auch auf 
ausländische Vorgänge anzuwenden. Da die Kapitalverkehrsfreiheit jedoch lediglich eine Benachteiligung der 
ausländischen Gesellschaften und ihrer Anteilseigner verbietet, aber eine Besserstellung gegenüber reinen 
Inlandssachverhalten nicht erfordert, sind nur solche (ausländischen) Vorgänge erfasst, die einer (inländischen) 
Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind (im Ergebnis ebenso z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, 
Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in D/P/M, a.a.O., § 20 
EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 20 Rz 226). Dies ist der Fall, wenn der ausländische Vorgang "seinem 
Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht (vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 35, zu 
"vergleichbaren ausländischen Vorgängen" i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG). Erforderlich ist, dass die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind.
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aa) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.
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aaa) Die eBay (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen auf die PayPal (übernehmende 
Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem übertragenen Vermögen der eBay um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG 
handelt, ist für die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde 
die eBay als übertragende Rechtsträgerin nicht aufgelöst.
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bbb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden eBay Anteile an der übernehmenden PayPal. Insofern 
ist auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der eBay bereits an der PayPal gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden PayPal war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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ccc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der PayPal-Aktien an die Aktionäre der eBay auch "gegen" 
Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen der 
eBay öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der die eBay und die PayPal künftig als zwei selbständige 
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Unternehmen weiterbestehen sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche 
Zuteilung der PayPal-Aktien vollzog sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" 
und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal. Anders als das FA meint, ist dieser 
einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal 
einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu betrachtende Zuteilung von PayPal-Aktien durch die 
eBay an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a 
Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.


bb) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zurecht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögenübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht (vgl. 
BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, 
a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im 
Streitfall erfolgten die Übertragungen nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher 
Vereinbarungen.
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cc) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. 
Ob sich für Abspaltungen innerhalb der EU aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG 
des Rates vom 17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von 
Aktiengesellschaften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 
Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über 
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes 
ergeben könnte (so etwa Möhlenbrock in D/P/M, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht entscheidungserheblich.
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e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der PayPal 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).


28


f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der PayPal-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der PayPal-Aktien oder der eBay-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 
Satz 2) EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die PayPal-Aktien 
aufgrund der Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen eBay-Aktien treten (vgl. BTDrucks 
17/10000, S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den eBay-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202110195?
type=1646225765]


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.30







